
		
		Eduard Duller

		Maria Theresia und ihre Zeit.

Dritter Band

		[image: .]

		Mit vier Stahlstichen und Facsimile's.

		Verlag von Wilh. Beyerle

Wiesbaden

		1844

		[bookmark: page1] [bookmark: page2]

	
		
		Drittes Buch.

		[bookmark: page3] [bookmark: page4]

		»Eine Frau führte Entwürfe aus, die eines Mannes würdig.« Diese
Worte Friedrichs II. über Maria Theresia, welche eigentlich nur in
Bezug auf ihre Bemühungen um die Reorganisation des Kriegswesens in
den österreichischen Staaten gemeint waren, dürfen mit gutem Fug
als Motto über den Abschnitt ihrer Geschichte gesetzt werden, in
welchem sie, nach Beendigung des Erbfolgekrieges, von bedeutenden
Männern unterstützt, die Nothwendigkeit durchgreifender Reformen
einsah, um ihre Regierung innerlich zu befestigen und ihre Staaten
zu ertüchtigen. Allerdings war hiebei die Aussicht auf einen Krieg
vielleicht der nächstliegende Beweggrund. Davon nun abgesehen, ist
es erquicklich, nach den Berichten über Kriegsoperationen, nach den
Blicken auf soviel Zweideutigkeit und theilweise Perfidie, auf
soviel unbegreiflichen und unverantwortlichen Leichtsinn und soviel
nichtswürdige Verworfenheit, wie man dies in der europäischen
Politik und [bookmark: page5] an den meisten Höfen jener Zeit
wahrnehmen mußte, – bei Marien Theresien eine Klarheit des
Erkennens, eine Festigkeit des Strebens, eine Redlichkeit des
Wollens zu beobachten, soweit dies Letztere nicht unter anerzogenen
Vorurtheilen leiden mußte; ja um so erquicklicher, wenn man sieht,
wie ein so gesunder Sinn, als ihn Maria Theresia besaß, sich selbst
unter der Last solcher Vorurtheile hervorzuringen und aufzurichten
bemühte.

		Man erinnere sich nur, unter welchen Verhältnissen diese Frau
den Thron bestieg, und wieviel sie binnen weniger Jahre in der
Schule des Lebens gelernt, wie sich ihr ganzer Charakter
herangebildet hatte. Eine Erziehung, welche sorgfältig, aber nach
den beschränkten Begriffen jener Zeit angelegt war, und für die
außerordentlichen Verhältnisse nicht ausreichte, in welche die
junge Fürstin sobald kommen sollte; ein weites Panorama von
Hoffnungen, und, soweit der Horizont reichte, plötzlich fast nichts
als ein Anblick von Treulosigkeit! Nun ein Anspannen aller Kräfte
und Fähigkeiten, ein Abmühen und Abmatten derselben, weil, wenn
auch einzelne ehrenwerthe Kräfte ihr zur Verfügung stehen, doch
kein System, keine Oekonomie der Kräfte, keine durchgreifende,
belebende Idee des Staates; alles anfänglich bloß Interesse der
Dynastie, die erst durch die äußerste Noth und Gefahr gleichsam
dahingestoßen wird, ihre Sache in der des Staates, die des Staates
in der der Nationen zu suchen. Dieser Impuls mußte lebhaft genug
durchfühlt werden, um allmälig erkannt, reiflich gewürdigt zu
werden [bookmark: page6] bis
zu dem Punkte, wo die Einsicht von dem Wechselverhältniß zwischen
Recht und Pflicht der Regierenden und Regierten sich ausbilden
konnte.

		Das Nächste, was Maria Theresia begann, war, daß sie sich um die
Neugestaltung eines tüchtigen Ministeriums und um die Sonderung der
Elemente bekümmerte, durch deren richtige Stellung zu einander und
naturgemäßes Ineinandergreifen das Staatsganze spontane Bewegung
erhält. Aber auch sonst war im Großen noch genug voraus zu erwägen
und voraus zu schaffen, bevor man tiefer ins Einzelne eingehen
konnte. Zunächst Berücksichtigung der großen Faktoren, von denen
zwei, Adel und Geistlichkeit, der Monarchie fast über den Kopf
gewachsen waren, so daß man sie nicht umgehen, wenigstens nicht
genug schonen konnte, während das Bürgerthum, mit allen
Fruchtkeimen für die Zukunft, bloß eines schöpferischen Rufes
harrte, um aus langem Scheintode zu erwachen. Dann, wenn Alles vom
Gesichtspunkte des Staatsganzen betrachtet worden, Berücksichtigung
der nationalen Einzelheiten mit allem jeder einwohnenden
Eigenthümlichen! Hier lag die große und schwere Aufgabe vor, aus
nothwendiger Achtung vor dem geschichtlichen Stamme auch etwaige
Auswüchse vorläufig noch mit Schonung zu betrachten, jede
Volksindividualität zu respektiren und doch wieder zu versuchen,
alle Selbstklänge aus den Dissonanzen zur Harmonie zu bringen.
Weiter hinabsteigend von jenem ersterwähnten Gesichtspunkt, ergeben
sich dann die mannichfaltigsten [bookmark: page7] Abstufungen der verschiedenartigen innig
ineinandergreifenden und einander ergänzenden Bestandtheile des
Staatslebens, und somit die Nothwendigkeit einer unglaublichen
Menge von Reformen, oder vielmehr nichts Geringeres als der Anfang
der Schöpfung einer neuen Welt aus einem unerquicklichen Chaos
zusammengewürfelter Bildungsstoffe; da mußten inneres Staatsleben
und auswärtige Politik, Kirche und Staat, Hof und Staat, Justiz und
Verwaltung, geistige und materielle Interessen, u. s. w. gesondert,
jedes Gesonderte als selbstständig anerkannt und ausgebildet
werden.

		Diese große Aufgabe erfüllte Maria Theresia allmählig,
vorsichtig, anfänglich hie und da noch von alten Ansichten und
Vorurtheilen befangen, aber von Schritt zu Schritt an Erkenntniß
wachsend, an geistiger Ueberlegenheit gewinnend, und wir wollen nun
ihr Wirken in den einzelnen Zweigen näher ins Auge fassen.

		Zuerst aber die Umgestaltung des Ministeriums, – ebenfalls eine
Schöpfung aus dem Chaos; denn ob auch bis dahin einzelne
Staatsmänner in ihrem Kreise Achtenswerthes geleistet, – es hatte,
so zu sagen, keine Marke eines bestimmten Characters, als Ausdruck
einer leitenden Idee; Alles lief mehr gewissermaßen auf
augenblickliche Bedürfnisse, auf nothdürftiges Abkommen und
Zurechtstellen hinaus. Mit der Wahl Kaunitzens that Maria Theresia
einen erfolgreichen Griff des Genies.

		Wir wissen, daß der Staatssecretär Johann Christoph von
Bartenstein das Vertrauen Marien Theresiens [bookmark: page8] zu Anfang ihrer Regierung
besaß, ein Mann nicht ohne Fähigkeiten, aber gefährlich in der Nähe
einer unerfahrenen jungen Fürstin. Denn, indem er einen ungemeinen
Eifer für das Haus Oesterreich an den Tag legte und seine
Gebieterin zu überzeugen suchte, daß sie Selbstherrscherin sein,
daß sie alle Detailgeschäfte der Regierung und Politik persönlich
leiten müsse, wollte er dabei im Grunde doch sich selbst
unentbehrlich machen; er selbst war es ja, von dem sie alle
erdenklichen Vorschläge unterbreitet bekam. Maria Theresia lernte
übrigens ihre Selbstständigkeit bald immer kräftiger ausbilden, als
es Bartenstein lieb sein konnte. Er versah sie, wie Coxe sagt, mit
Gründen gegen die Glieder des Staatsraths und vermochte sie zu
einem geheimen Briefwechsel mit ihren Gesandten, den er eigentlich
führte. Dabei gewann sie nun, bei ihren natürlichen Anlagen, gar
bald einen Ueberblick, eine Sicherheit, wogegen Bartenstein für die
Dauer nicht aufkommen konnte, und er mußte ihr Vertrauen verlieren,
wie er hinter den Fortschritten ihres Geistes zurückblieb, sie
mußte, als sie den ihres Vertrauens würdigeren Mann fand, jenen
Elementarlehrer in der Politik bei Seite rücken, ohne daß sie
jedoch eine Maxime aufgab, welche sie von ihm gelernt, nämlich: für
sich allein mit einem Vertrauten im Stillen zu handeln, d. h. die
eigentlichen entscheidenden Triebfedern in Bewegung zu setzen, und
die diplomatischen Figuranten in ihren gewohnten Stellungen
gewähren zu lassen.

		So lange Sintzendorff lebte, hatte er vollauf damit [bookmark: page9] zu thun, dem
Einflusse Bartenstein's entgegen zu arbeiten, was allerdings keine
Kleinigkeit war, wobei aber auch eine Menge Zeit und Mühe für
Wichtigeres verloren ging. Nach dem Tode Sintzendorf's, der bei
allen Schroffheiten und Fehlern doch einen großen Theil Achtung mit
sich ins Grab nahm, war es Bartenstein, derselbe Bartenstein, den
man von Seiten der Aristokratie als »Emporkömmling« über die Achsel
ansah, und den man von Seiten des großen Publikums nicht liebte,
welcher gegen die öffentliche Stimme, gegen die Wünsche des Hofes
die Ernennung des Grafen von Uhlefeld an Sintzendorf's Stelle bei
Marien Theresien durchsetzte. [bookmark: text1]F1 Bartenstein stand sich bei dem neuen
Conferenzministerium, welches aus Uhlefeld als Staatskanzler, dem
Reichsvicekanzler Grafen Colloredo, dem Feldmarschall Königseck und
dem Feldmarschall Batthiany, Obersthofmeister des Erzherzogs Joseph
bestand, ganz gut; diese Alle behaupteten den Rang und Glanz und
ließen Bartenstein allein arbeiten, weil sie theils (mit Ausnahme
Colloredo's) seinem Einfluß sich beugten, theils (wie Batthiany,
welcher ausschließlich Kriegsmann war,) von der Staatskunst weniger
verstanden. [bookmark: text2]F2 [bookmark: page10]

		Bartenstein sah (wie gesagt) seinen ausschließlichen Einfluß auf
Marien Theresien durch eben jenes Mißtrauen gegen allen anderen
Einfluß, welches er in ihr zu erwecken gewußt, durch ihren von ihm
gepflegten Trieb nach Selbstanschauung und Selbstthätigkeit in
kurzer Zeit gefährdet. Sie wollte überall mit eigenen Ohren hören,
und es ist wohl ebenso auf Rechnung ihres Geschlechts wie auf die
ihrer Redlichkeit zu setzen, wenn sie nicht genug Quellen finden
konnte, durch deren Vernehmung sie den Punkt der Wahrheit und
Zweckmäßigkeit zu treffen hoffte. So hörte sie auch gerne den Rath
des Freiherrn von Wasner, welcher früher lange Gesandter in England
gewesen und die Verhältnisse und Absichten des britischen Hofes
kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hatte. Glaubte Bartenstein in
Wasner einen Nebenbuhler fürchten zu müssen, so war dies auch bei
Marien Theresiens Geheimsekretär Koch der Fall, welcher zu vielen
Geschäften gebraucht wurde, die Uhlefeld besorgen sollte. So sehen
wir Marien Theresien voll emsiger Thätigkeit in ihrem Kabinet, in
einem Suchen, Prüfen und Wählen nach dem Manne, der ihres
Vertrauens würdig, bis sie endlich Kaunitz findet, der später als
fünfter Konferenzminister in das [bookmark: page11] Konferenzministerium eintritt. Hier
ist nun der Ort, die früheren Lebensverhältnisse dieses
merkwürdigen Mannes zu überblicken.
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			[bookmark: foot1]Siehe Seite
189.
	[bookmark: foot2]Der französische Gesandte am
Wiener Hofe, Marquis von Aubeterre, schilderte später in einem
Briefe an Rouillé, der im August 1754 das Departement der
französischen auswärtigen Angelegenheiten übernahm, (ich nehme die
Angabe von Schlosser [Gesch. des 18. Jahrhdts 2 Bd.]) den
Vicekanzler Colloredo als einen Mann ohne Kenntnisse, höchst
unfleißig, glänzend, im eigentlichen Sinne des Worts ein großer
Herr, eitel, dem Kaiser sehr lieb, der Kaiserin gar nicht; Uhlefeld
– taub, und ohne allen Einfluß; Batthiany, Militär, ein ehrlicher,
aber beschränkter Mann ohne Bedeutung.


	
		
		Wenzel Anton, Graf von Kaunitz-Rittberg,

		war aus einem alten mährischen Adelsgeschlechte entsprossen,
welches dem Hause Habsburg schon Diplomaten gegeben hatte, – Wenzel
Antons Großvater, Dominik Andreas, welcher als kaiserlicher
Botschafter 1697 den Ryswiker Frieden schloß, und des
letztgenannten Sohn, Maximilian Ulrich, vermählt mit der Tochter
des letzten Grafen von Rittberg, Maria Ernestine Franziska,
gestorben am 6. Septbr. 1749. Dieses Letzteren Sohn, Wenzel Anton,
erblickte das Licht am 2. Februar 1711 zu Wien, und wurde, als
Einer der jüngeren von 19 Geschwistern, für den geistlichen Stand
bestimmt; schon in frühester Kindheit erhielt er die Stelle eines
Domicellars zu Münster. In Folge des frühzeitigen Ablebens seiner
älteren Geschwister wurde jedoch seine Bestimmung verändert; er
mußte sich dem Studium der Rechtswissenschaften zuwenden. Diesem
widmete er sich auf der Universität zu Wien, worauf er beim
Reichshofrath praktizirte, sich bei der fürwährenden allgemeinen
Reichsversammlung zu Regensburg aufhielt, und die Universitäten
Leipzig und Leyden besuchte. Die auf den Hochschulen erworbenen
Kenntnisse sollte nun [bookmark: page12] die Schule des Lebens erweitern und
ergänzen; und so unternahm denn Kaunitz Reisen nach England,
Holland, Belgien, Frankreich und Italien. Ueberall zogen ihn
Neigung und Bestimmung zur Bekanntschaft der bedeutendsten Geister,
aus deren Umgang er den reichsten Gewinn für allseitige
wissenschaftliche und praktische Bildung zu ziehen wußte.

		Zurückgekehrt vermählte sich Kaunitz am 6. Mai 1736 mit Maria
Anna Ernestine, Tochter des Grafen Franz Anton von Stahremberg
[bookmark: text3]F3. Ein
Jahr später ernannte ihn Kaiser Karl VI. zum Reichshofrath mit Sitz
und Stimme auf der Herrenbank, im Jahre 1739 zum Mitkommissär bei
der fürwährenden allgemeinen Reichsversammlung zu Regensburg; aus
welcher Stellung er jedoch schon im nächsten Jahre – in Folge von
Karls VI. Ableben – ausschied, und sich auf die Besitzungen seines
Vaters in Mähren zurückzog.

		Maria Theresia trat die Erbschaft ihrer Ahnen an und gedachte in
den vielfachen Bedrängnissen, von welchen sie heimgesucht wurde,
des damals dreißigjährigen Grafen Kaunitz. Sie sandte ihn 1741 nach
Italien, womit seine diplomatische Laufbahn beginnt. Er hatte sich
nach Florenz begeben, um eine Landung der Franzosen und Spanier,
welche man besorgte, von Toskana abzuwenden, und nach Rom, um den
Papst für den Beistand Marien Theresiens zu gewinnen. Noch
wichtiger [bookmark: page13]
war Kaunitzens Sendung im folgenden Jahre (1742) an den
sardinischen Hof. Hier galt es, einen Monarchen wie Karl Emanuel zu
durchschauen, welcher bei allen Verbindungen mit fremden Mächten
mit der größten Gewandtheit immer nur den eigenen Vortheil zu
erringen und jede neue Chance dafür zu benutzen wußte. Hier konnte
Kaunitz bereits die englische Politik studiren, welche sich so sehr
großmüthig, in Bezug auf Marien Theresien und zugleich so
auffallend friedliebend benahm, daß ein tieferblickender Geist wohl
über die Uneigennützigkeit jener Großmuth Zweifel fassen und die
Frage aufwerfen konnte, ob England mehr im Interesse Marien
Theresiens als in jenem Sardiniens, oder ob es nicht vielmehr
überall zunächst und hauptsächlich in seinem eigenen handelte, und
Oesterreich durch anscheinend günstige Bündnisse eher zu
beeinträchtigen und langsam zu verderben als zu heben strebte? Der
Verlauf zeigte allerdings, daß Englands Politik nicht so
uneigennützig war, als sie den Anschein nahm, daß sie eigentlich
bloß Frankreich durch Oesterreich in Schach halten, daß sie auch
Oesterreich nur so lange stützen wollte, als ihr dieß Letztere zu
dem genannten Zwecke diente, und daß sie kein Bedenken trug,
Oesterreich fallen zu lassen, sobald sie von Frankreich nichts mehr
befürchten zu müssen glaubte. So begreift es sich wohl, warum
England in Italien Sardinien stützte und in Deutschland so
unermüdlich zur Vermittlung Oesterreichs mit Preußen – freilich auf
Unkosten Oesterreichs – rieth wie wir bereits im [bookmark: page14] Verlauf dieser
Geschichten gesehen haben! Was nun Kaunitzens Benehmen bei jener
Sendung betrifft, so wußte er sich der Letzteren trefflich zu
entledigen, und entwickelte bereits jene Fähigkeiten, mit
Aufopferung seiner Gewohnheiten und Liebhabereien, durch
geschmeidige Gewandtheit, liebenswürdiges Eingehen in alle fremden
Besonderheiten, kluges Verschweigen, wie eben so kluge Offenheit am
rechten Ort und zur rechten Zeit, durch Nachgeben und Imponiren,
mit der vollen Siegerkraft eines überlegenen Geistes zum Ziele zu
gelangen. Drei Jahre brachte er in Italien zu; sie reichten hin,
ihm eine vollständige, genaue Einsicht in alle Verhältnisse der
Halbinsel zu verschaffen.
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		Als er von Italien nach Wien zurückkehrte, eröffnete ihm Maria
Theresia alsbald ein neues Feld für seine Thätigkeit in den
österreichischen Niederlanden (Belgien), über welche sie die
General-Statthalterschaft ihrer Schwester, der Erzherzogin Maria
Anna und dem Gemahl derselben, dem Prinzen Karl von Lothringen
(vermählt am 7. Januar 1744) verlieh; Kaunitz wurde zum
Obersthofmeister der Erzherzogin und zum bevollmächtigten Minister
Marien Theresiens am Brüsseler Hofe ernannt. Schon am 16. Dezember
1744 starb die Erzherzogin Maria Anna und bald nahmen die
französischen Waffen rasche Fortschritte in den Niederlanden; es
erfolgte die bereits erwähnte Schlacht zu Fontenoy (11. Mai 1745),
die Einnahme von Fontenoy, Tournay, Gent, [bookmark: page15] Oudenaarde, Dendermonde,
Nieuwport und Ath, die Eroberung Brüssels (20. Februar 1746),
Mechelns, Löwen's, Antwerpens, Mons', St. Ghislains', Charleroy's,
Namur's. Was dieß Unglück der österreichischen Waffen noch
förderte, war die Uneinigkeit beim Heere zwischen dem Prinzen Karl,
dem Herzog von Cumberland und dem Fürsten von Waldeck. Vergeblich
bot Kaunitz alles Mögliche auf, um die so nöthige Einigkeit
herzustellen; als er sich überzeugte, daß keine Bemühung fruchtete,
bat er, ungeduldig, auf einem verlorenen Posten sich nutzlos
abzumühen, Marien Theresien um seine Entlassung. Sie verweigerte
ihm dieselbe und gab ihm bloß Urlaub nach Aachen, um in den
dortigen Bädern seine Gesundheit wiederherzustellen.

		Von dort berief ihn Maria Theresia nach Wien und im Dezember
1747 sendete sie ihn nach London, wo er hinlänglich Gelegenheit
hatte, der englischen Politik vollkommen auf den Grund zu blicken,
und seine Ueberzeugung von derselben in der kurz vorher erwähnten
Weise festzustellen. Wie er namentlich die Stellung der Seemächte
zu den österreichischen Niederlanden durchschaute, welche
Oesterreich bloß als Bollwerk gegen Frankreich halten sollte, ohne
dortselbst seine Kraft frei entwickeln zu dürfen, wie er die
Unabhängigkeit Oesterreichs von fremder Bevormundung herbeizuführen
suchte, das bewiesen seine Bemühungen zur Aufhebung des
Barrierenvertrages von 1718, durch welchen Holland das Recht
erhalten hatte, [bookmark: page16] zur Sicherung der Gränzen mehrere Festungen
der österreichischen Niederlande, wie Namur, Tournay, Menin,
Furnes, Warneton, Ypern und Fort Knocke mit seinen eigenen Truppen,
Dendermonde (Termonde) gemeinschaftlich mit österreichischen zu
besetzen; wogegen Oesterreich sich noch verpflichten mußte, zur
Unterhaltung jener fremden Besatzungen in seinen eigenen Festungen
jährlich 500,000 Thaler an Holland zu bezahlen. Nicht mit Unrecht
betrachtete Kaunitz diesen Vertrag als einen für Oesterreich
schimpflichen, und schlug vor, die reichen Hülfsquellen der
Niederlande besser zu benützen, um den Ertrag für die Aufstellung
eines eigenen Schutzheeres zu verwenden. Noch kurze Zeit vor dem
Abschluß des Aachener Friedens verweigerte er die Bezahlung jener
Summe, worin er nur einen schmählichen Tribut erkannte, aus dem
Grunde, weil Belgien fast ganz vom Feinde besetzt sei und Marien
Theresien gar keine Einkünfte mehr bringe. Diese Vorschläge, welche
Maria Theresia billigte, gaben zu sehr heftigen Erörterungen Anlaß,
durch welche sie gegen die Seemächte, die nun auch, besonders
England, mit größter Anmaßung hervortraten, nur immer mehr gereizt
werden mußte. Die Seemächte hielten, da es sich um ihr Interesse
handelte, die Aufrechthaltung des berüchtigten Traktates für ein
Fundament der europäischen Ruhe, dessen unabänderliche Gültigkeit
für unantastbar. Anders dachte Maria Theresia von der Natur der
Verträge. Sie erkannte auch darin etwas, das mit dem ewig Werdenden
der [bookmark: page17]
Staatenorganismen in inniger Wechselwirkung steht. Am Ende erklären
die Mächtigen die Natur der Verträge immer so, wie es ihnen
jezeitig am gelegensten ist.

		Nach dem Abschluß des Aachener Friedens, wobei Kaunitz seinen
energischen Eifer für den Vortheil und die Ehre des Hauses
Oesterreich ebenso sehr wie seine ausgezeichneten Fähigkeiten
bewiesen hatte, begab er sich nach Wien, wo er von Marien Theresien
und ihrem kaiserlichen Gemahl aufs Ehrenvollste aufgenommen wurde.
Maria Theresia bewies, welchen Werth sie auf ihn legte, durch das
Vertrauen, welches sie ihm schenkte. Schon war Bartensteins Einfluß
im Sinken; Kaunitz mußte häufig dessen Berichte controliren und
verbessern; bei jeder wichtigen Angelegenheit wurde er insgeheim zu
Rath gezogen, ohne daß Bartenstein und die übrigen Mitglieder des
Konferenzministeriums, ja selbst der Kaiser, eine Ahnung davon
hatten, welchen gewaltigen Umschwung der Verhältnisse Kaunitz
unermüdlich vorbereitete, und daß er – im entschiedenen Gegensatze
zu den Ministern der Höfe von Wien und Versailles – eine Annäherung
der beiden Letzteren in's Werk zu setzen bemüht war. Uebrigens darf
man immer nicht vergessen, daß Bartenstein schon früher Marien
Theresiens Mißtrauen gegen die Aufrichtigkeit der Seemächte erregt
hatte.

		Um die angesponnenen Fäden zum festen Bande zu weben, ging
Kaunitz im Jahre 1750 als österreichischer Gesandter nach Paris.
Eine interessante Epoche seines [bookmark: page18] Lebens! Wie er in Frankreich, immer sein
Ziel fest im Auge behaltend, der Aufgabe, die er vollbringen will,
gleichsam ein Doppelleben lebt, in Versailles ein scheinbar leeres,
nichtiges, bloß in dem Höflingstreiben aufgehendes Außenleben, um
den König und die Pompadour für seine Person und dadurch für seine
Idee zu gewinnen, – in Paris ein feinbeobachtendes Stillleben mit
den besten Geistern Frankreichs; wie er zugleich seine Monarchin
immer im Eifer erhält, und von Frankreich aus die Behandlung des
französischen Gesandten am Wiener Hofe leitet! Eine der feinsten
Intriguenkomödien in der Geschichte der neueren Politik! Das Größte
zu erreichen, dünkte ihm das Kleinlichste nicht zu gering; er ward
äußerlich ganz Franzose, um Frankreich zu Gunsten Oesterreichs zu
benützen. Bei einer Annäherung Frankreichs zu Oesterreich rechnete
er nicht auf die Stärke des Ersteren, sondern berechnete nur dessen
Erschlaffung bei diesem neuen Bunde, dessen Zustandbringung nach
der seit den Zeiten Maximilians I. vorhandenen Eifersucht und
Feindseligkeit zwischen den Herrscherhäusern Frankreichs und
Oesterreichs einem jeden gewöhnlichen Blick wie eine Chimäre
erscheinen mußte, sollte nicht Frankreich für sich gewinnen,
sondern bloß Oesterreich sichern helfen. Welche Umsicht, welche
dialektische und mimische Kunst, welche Geduld und Ausdauer, um an
einem Hofe, der, wie von Wahnsinn getrieben, an der Beschleunigung
moralischer Verwesung arbeitete, durch alle tausendfältigen
Intriguen, durch alle Maskeraden der Erbärmlichkeit und [bookmark: page19] Verworfenheit
hindurch, in einem Zustande völliger Rechtlosigkeit und Anarchie,
wobei bloß der status quo des
Augenblickes galt, – Schritt für Schritt vorandringend, einen Zweck
zu erreichen, welcher der ganzen französischen Nation als
antinationaler verhaßt sein mußte! Und es gelang Kaunitz in der
That, diesen Zweck zu erreichen, die Annäherung Frankreichs und
Oesterreichs, nachdem es ihm gelungen war, die Abneigung des
Ersteren gegen das Letztere zu überwinden und den Beherrscher
Frankreichs zu überzeugen, daß er im Bunde mit Preußen eigentlich
nur diesem letzteren diene, daß er sich von Preußen bevormunden
lasse! Ein Blick auf das Verhältniß des Königs von Frankreich oder
vielmehr seiner durch Kaunitz inspirirten Pompadour zu seinen
Ministern macht weniger einen komischen Eindruck, weil für eine
solche lebendige Leiche wie Ludwig XV. alles Interesse verloren
geht, als der Blick auf das Verhältniß zwischen dem deutschen
Kaiser Franz I., dem achtungswerthen Gemahl einer ihn aufs
Zärtlichste liebenden Fürstin, zu Kaunitz, der den Ansichten des
Kaisers gerade entgegenhandelte, ohne daß dieser es wußte oder
hindern konnte. Während der Kaiser mit der größten Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit Rechnungen revidirte, machte Kaunitz einen
Strich durch das große Schuldbuch Oesterreichs, worin Frankreich
vor allen andern Schuldnern am meisten mit »Soll« belastet war, und
vermochte die tugendhafteste Fürstin ihrer Zeit, an eine Maitresse
wie die Pompadour, ein Schreiben in [bookmark: page20] den verbindlichsten fast
freundschaftlichen Ausdrücken zu richten; eine Herablassung, welche
unbegreiflich erscheinen müßte, wenn man nicht die ganze Macht
ihres Hasses gegen Friedrich II. in Anschlag brächte!

		Die Blüte war in der Knospe ausgebildet, aber die letztere noch
geschlossen, als Maria Theresia ihren Gesandten vom Versailler Hofe
nach Wien zurückberief; sie fühlte das Bedürfniß seiner
persönlichen Nähe, das Bedürfniß, ihn als den vor Allen Befähigten
zur Reorganisation ihrer Staaten zu verwenden. War doch sein Werk
am französischen Hofe in Bezug auf Oesterreichs äußere Politik so
festbegründet vorbereitet, daß der definitive Abschluß durch einen
nur halbwegs tüchtigen Diplomaten über allen Zweifeln zu stehen
schien. Uebrigens hatte Kaunitz auch für die Heranbildung seines
Nachfolgers auf dem französischen Gesandtschaftsposten in seinem
Geiste trefflich gesorgt, und deßhalb den Grafen Stahremberg nach
Paris zu sich berufen, ihn in Bezug auf sein Verhalten am und zum
französischen Hofe praktisch unterwiesen. Somit konnte er denn im
Mai 1753 nach Wien zurückkehren und sich dem großen Wirkungskreise
hingeben, welchen ihm Maria Theresia bestimmt hatte.

		Sie wollte Kaunitz mit jener Machtvollkommenheit an die Spitze
des Ministeriums stellen, welche bloß das Vertrauen auf ihn als
höchstes Gesetz in der so gut wie absoluten Monarchie beschränkte.
– Der Wendepunkt selbst hat etwas Drastisches! Die Sachen sind
schon soweit gediehen, [bookmark: page21] daß man ein neues System der Politik (den
Bund Oesterreichs mit Frankreich, wovon später noch mehr,)
wenigstens in Erwägung ziehen, daß man die Stimmen dafür und
dagegen vernehmen kann, zumal, da ja die Beziehungen zwischen
beiden Mächten freundlicher geworden, (Kaunitzens große Vorarbeit.)
Maria Theresia beruft nun einen Staatsrath. Da sind Uhlefeld,
Königseck, Harrach, Bartenstein, und Kaunitz als der Jüngste. Man
prüft das neue System gegen das alte, und für das Letztere sprechen
sich die Erstgenannten mit großer Wärme und einem nicht geringen
Aufwand von Gründen aus. Der zweiundvierzigjährige Kaunitz scheint
alles das, was sie für die Fortsetzung eines Bundes zwischen
Oesterreich und den Seemächten vorbringen, nicht zu beachten; er
schneidet Federn, er läßt seine Uhr repetiren, er ordnet dieß und
jenes an seinem nach den Vorschriften der neuesten französischen
Mode sorgfältig gewählten Anzug mit solcher anscheinender
Gleichgültigkeit und Theilnahmlosigkeit für den Gegenstand der
Unterhaltung, daß die lebhafte Kaiserin darüber – wohl nur
scheinbar – unwillig wird. Endlich ist das letzte Wort gesprochen,
und alle Gründe für den Fortbestand des Bündnisses mit den
Seemächten scheinen erschöpft. Da kommt die Reihe an Kaunitz; da
erhebt er seine Stimme und die ganze Macht seines Geistes gegen die
herkömmlich beliebte Ansicht; immer ruhig bleibend, aber von Grund
zu Grund immer schärfer, eindringlicher, immer gewaltiger zur
Ueberzeugung hinreißend, so daß die [bookmark: page22] Gegner aus dem Felde geschlagen sind.
– Kaunitz wird Minister der auswärtigen Angelegenheiten, und bald
darauf geheimer Haus-, Hof- und Staatskanzler; die andern Minister
treten unter diesen und jenen Titeln in den Hintergrund; so
Uhlefeld als Obersthofmeister; so Bartenstein als
böhmisch-österreichischer Vicekanzler, er bekam dagegen einen
andern wichtigen Wirkungskreis angewiesen, einen größeren Antheil
an der Erziehung des Kronprinzen Joseph (wovon später); die
Ministerialkonferenz war erloschen.

		Unter Einem noch ein Blick auf Kaunitzens Persönlichkeit! Der
britische Geschichtschreiber des Hauses Oesterreich schildert ihn
als einen langen, schlanken Mann von guter Haltung; sein Gesicht
nicht lebhaft, aber mit einem Ausdruck von viel Verstand und
Scharfsinn, die Züge regelmäßig, den Blick durchdringend; den Anzug
fein gewählt, das Benehmen »stutzerhaft mit deutscher
Schwerfälligkeit«; er zuerkennt ihm außer der Geschicklichkeit im
Unterhandeln und dem Talent, die verwickeltsten Händel klar
darzulegen, außer der Kunst, seine Geheimnisse vor allen
Späheraugen der Diplomaten undurchdringlich zu bewahren, auch eine
sehr seltene Tugend, nämlich unsträfliche Rechtschaffenheit
[bookmark: text4]F4. Als Schattenseiten
[bookmark: page23]
Kaunitzens bezeichnet er dagegen eine große Eigenliebe, Ehrgeiz,
Eitelkeit und hartnäckiges, herrisches Wesen, das von Anmaßung
nicht frei war, – Fehler, welche er als begreifliche Folgen seiner
geistigen Ueberlegenheit und seines unbegränzten Ansehens
betrachtet. Um diese Schilderung zu ergänzen, sei es erlaubt,
theilweise die Ansichten und Worte des Freiherrn von Hormayr
anzuführen, der »nur sieben Jahre nach Kaunitzens Ableben in dessen
Departement eingetreten, aus den Angaben seiner vertrauten
Sekretäre und nächsten Umgebungen geschöpft hat.« Hormayr
bezeichnet ihn durchaus nicht als genialischen, aber als einen
äußerst talentvollen Mann, bei dem der Verstand unbedingt
vorherrschte. Der größten, ernsten, tiefen und durchdringenden
Anstrengung fähig, widmete er sein ganzes Leben ernster Arbeit und
unausgesetztem Nachdenken, haßte er nichts mehr als
Oberflächlichkeit und Selbsttäuschung. »Seine Affektation
französischer Art und Sitte war mit einem unaustilgbaren Reste
deutscher Steifheit und Pedanterie, aber Gottlob auch deutschen
Fleißes, deutscher Gründlichkeit und deutschen Biedersinnes
gepaart.« Mußte alles, was er trug, aus Paris kommen, gab er [bookmark: page24] Frankreichs
Sitte, Gewohnheiten, Literatur und Gelehrten den Vorzug vor jenen
Deutschlands, so war doch in der Verwaltung des Staates »kein
lauterer Freund deutscher Sitte und deutschen Sinnes, kein
unermüdeterer Verfolger der allzubreiten und allzufeinen
französischen Grundsätze und Erziehung, kein eifrigerer Beschützer
selbst der trockensten Wissenschaften, wenn er ihrer nur
einigermaßen zu seinen großen Zwecken bedurfte.« Ueberhaupt
schätzte er Gelehrte und Künstler, zog sie an seine Tafel und brach
für ihre ehrenvolle Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft
zuerst in Oesterreich die Bahn. Wie er selbst freimüthig war und
nie den Meinungen und Launen seiner Gebieter schmeichelte, so
achtete er Freimüthigkeit auch an Andern, wenn sie sich auf Talent
stützte. Jene Schroffheit, welche Coxe hervorhebt, zeigte er (nach
Hormayr) gegen Niemand mehr als gegen Diejenigen, die sich, ohne
eigenes Verdienst, auf weiter nichts als ihre Herkunft berufen
konnten, und (so muß man hinzufügen) nie hartnäckiger, als wenn er
Vorurtheilen Trotz bot. Den schneidenden Gegensatz zwischen seiner
ganzen Denk- und Handlungsweise als Privatmann und als Staatsmann
schildert Hormayr in folgender Weise: »Es ist nicht anders, als ob
jedesmal seine Seele aus sich hinausgetreten wäre, um die großen
Geschäfte mit ganz andern Mitteln, nach ganz anderen Grundsätzen zu
ordnen, und sich dann wieder zurückzog, um an seiner Person und in
seinem Hause gleichsam zu tändeln. Hier erschien er nicht selten
eigensinnig, [bookmark: page25] kleinlich, furchtsam streng haushaltend, hin
und wieder eitel. Dort war er immer für das Liberale, für das
Edlere, für das Größte, bescheiden, wiewohl sehr freimüthig, nie
entetirt. Meinungen, die er nicht durchsetzen konnte, ließ er ohne
Groll, ohne Empfindlichkeit fallen, und handelte dann mit eben der
Loyalität, mit eben der Wärme nach den entgegengesetzten, wenn sie
einmal beschlossen waren [bookmark: text5]F5.«

		Dies war der Mann, mit welchem und durch welchen Maria Theresia
durchgreifende wohlthätige Reformen in ihren Staaten begann und
ausführte. Bevor sich jedoch das Bild dieser Reformen selbst
abrollt, ist es von [bookmark: page26] Interesse, an die früher berührten
Verhältnisse des Wiener Hofes zu seinen bisherigen Verbündeten,
England und Holland, einige Fäden zu knüpfen; ich stelle das
Folgende einstweilen als Prolog des diplomatischen Drama's hin,
welches unter dem Titel: »das neue System« vom Jahre 1748 bis zum
Jahre 1756 gespielt wurde, und an welches sich das blutige des
siebenjährigen Krieges anschloß.

		[image: .]

			[bookmark: foot3]Sie starb am 6. Septbr. 1749.
	[bookmark: foot4]»Der Minister solle« (sagte Kaunitz einst am
Schlusse einer Instruktion) »unterhandeln, wie die Kaiserin
regiere, nämlich also, daß er die Redlichkeit, das gute Trauen und
Glauben und die getreue Erfüllung des gegebenen Wortes zum Grund
aller Handlungen lege und darin den höchsten Vorzug suche.« – »Die
Verstellung« (sagt Flassan, Histoire
générale et raisonnée de la diplomatie française) »ging bei
Kaunitz nie auf Kosten der Unredlichkeit; seine ausnehmende
Zurückhaltung bestand darin, seine Gedanken nicht zu offenbaren,
aber nie sagte er, was er nicht dachte.«
	[bookmark: foot5]Der französische
Gesandte Aubeterre äußerte sich in dem bereits angeführten Briefe
(bei Schlosser a. a. O.) über Kaunitz: » Il
s'énonce parfaitement bien et rend très-clairement une affaire. Son
goût ne le porte point au travail et il le craint à cause de la
foiblesse de sa santé. Le soin de sa personne, qu'il chérit
par-dessus tout, prend une grande partie de son tems. Amateur de sa
liberté il ne se gêne pour quoi que ce soit, ne rend à personne et
ne paroit rien exiger. Souvent il pousse l'indifférence jusqu'à ne
point daigner instruire ceux qu'il a obligés des services qu'il
leur a rendus. On prétend qu'il est très-attaché à son opinion,
qu'il la soutient avec opiniâtreté; ses amis assurent pourtant que
si on pouvait lui prouver qu'elle ne valût rien, il l'abandonneroit
facilement. Les partis fermes paroissent de son goût. Partisan des
usages françois qui conviennent à sa façon de vivre, il voudroit
les établir en ce pays-ci. Il fait cas de la nation françoise pour
la partie des lettres et des arts, sur tout le reste il paroit peu
la priser. Il est extrèmment jalousé par les autres ministres, peu
aimé du public qu'il ne ménage en aucune façon. Il est celui qui
paroit avoir le plus de crédit sur l'esprit de l'impératrice, et à
qui cette princesse témoigne le plus de
confiance.«


	
		
		Mißhelligkeiten des Wiener Hofes mit England und Holland.

		Die eine entstand in Folge des von dem englischen Staatsrath
ausgegangenen Projektes (1751): den Erzherzog Joseph zum römischen
König zu erwählen, d. h. demselben, nach dem Tode seines Vaters des
Kaisers Franz I., die unbestrittene Würde eines Reichsoberhauptes
zu sichern. Genug geschichtliche Vorgänge sprachen seit den
ältesten Zeiten des deutschen Reiches für diese Maßregel; und wenn
man die schweren Irrungen, die unseligen Kriege ermaß, welche nach
dem Ableben Karls VI. um den erledigten Kaiserthron entstanden
waren, so konnte man den Wunsch, ähnliches Unheil durch jene
Maßregel zu verhüten, in keinem andern Interesse mehr billigen als
in dem der Völker, welche um des Zwistes der Fürsten willen zur
Schlachtbank geführt wurden, und [bookmark: page27] in dem des deutschen insbesondere.
Uebrigens mochte England auch diesmal nicht so unbedingt bloß den
Vortheil Oesterreichs, durch dessen Uebergewicht im Reichskörper,
vor Augen haben. Was nun, davon abgesehen, die Verwirklichung des
Projektes betraf, so war diese schwierig genug, fast unabsehbar,
bei den widerstreitenden Interessen der Kurfürsten, und zumal bei
dem Widerstand Kurbrandenburgs, welches nun einmal, seit es im
Königreich Preußen aufgegangen war, durch eine innere
Nothwendigkeit, man darf sagen: aus Nothwehr, weil es seine neue
Existenz behaupten mußte, einem solchen Uebergewicht Oesterreichs
entgegenzustreben gedrängt wurde. Zu Preußen neigten sich Kurpfalz
und Kurköln; Kursachsen und Kurbayern verlangten Hülfsgelder, und
so angelegen war die Erledigung dieser Sache England, daß es ihnen
dieselben auszahlte, natürlich nicht ohne Oesterreich zu bitten,
seinerseits Zuschüsse zu leisten, die Forderungen der Kurfürsten an
Oesterreich zu befriedigen und ihnen noch außerdem erhebliche
Zugeständnisse zu machen. Alle diese Zumuthungen der größten Opfer
wurden mit solcher ungestümen Hast betrieben, daß Oesterreich gegen
fernere protestirte. England drängte dafür nur um so mehr und zwar
in einer fast drohenden Weise, wobei es die Wichtigkeit seines
Bündnisses mit Oesterreich hervorhob und den Fortbestand des
Letzteren von der schleunigen Zustimmung des Wiener Hofes abhängig
machte. Eben dadurch mußte Maria Theresia aufs Empfindlichste
[bookmark: page28]
berührt werden und sie erklärte (1752) geradezu: gäbe man
österreichischerseits willkürlichen Forderungen nach, so würden
stets neue Ansprüche erwachsen. Es schien ihr unwürdig, durch
ungemessene Opfer und stete Hingebung an eine fremde Macht die
Aussicht auf die Wahl ihres Sohnes zum römischen König zu erkaufen;
auch blickte sie, im Vertrauen auf die gesicherte und immer mehr zu
sichernde Macht Oesterreichs, mit der Hoffnung in die Zukunft, daß
ihr diese das ohnehin zubringen würde, was man ihr jetzt gleichsam
auftrotzte, wofür man ihrer kaum gewonnenen Stellung so vieles
abtrotzen wollte. Die Sache wurde zurückgelegt, [bookmark: text6]F6 aber die Mißstimmung zwischen Oesterreich und
England blieb, und der Unmuth des Letzteren gab sich nicht auf die
feinste und edelste Art dadurch zu erkennen, daß die englischen
Minister Marien Theresien auf die Dienste aufmerksam machten,
welche ihr England in der Zeit der Noth erwiesen. Späterhin (1753)
schien freilich die Aussicht auf eine britische Unterstützung
Oesterreichs für den möglichen Fall eines preußischen Angriffs bei
der lebhaften Fürstin insofern wieder eine Annäherung hoffen zu
lassen, [bookmark: page29] als sie, diesen Gedanken mit Wärme
ergreifend, in ihren Voraussetzungen sogar noch weiter vorauseilte,
und statt der Defensive Gedanken an eine Offensive verrieth, an das
»Zuvorkommen,« damit Preußen nichts zur Störung des Friedens zu
versuchen vermöge. England ging auf solche Aeußerungen nicht ein,
und so zog denn auch Oesterreich dieselben vorsichtig zurück; bald
gewann es wieder den Anschein (und Kaunitz wußte diesen klug zu
befestigen), als ob Oesterreich mit England gegen Frankreichs Pläne
gemeinsame Sache ergreifen müsse.

		Die andere Mißhelligkeit bezog sich auf den bereits erwähnten
niederländischen Streitpunkt, den Barrierenvertrag, die Frage wegen
Beschränkung oder freier Entwicklung des niederländischen Handels.
Da ließen denn England und Holland, – in deren Interesse allerdings
die Beschränkung wie der Barrierenvertrag lagen, – harte, anmaßende
Worte fallen, welche Maria Theresia unmöglich mit Gleichmuth
ertragen konnte. Die Seemächte meinten: man müsse den Bewohnern der
Niederlande, welche Letztere Oesterreich gleichsam nur als Pfand
anvertraut seien (!), den Handel untersagen, und wenn man den
Barrierentraktat aufhebe, zerreiße man zugleich das Bündniß
zwischen ihnen (den Seemächten) und Oesterreich. Da sprach Maria
Theresia, mit Recht entrüstet: »Bin ich nicht gebietende
Herrscherin in den Niederlanden? Ist es nicht meine Pflicht, meine
Unterthanen zu schützen? Nur zu lange haben sie durch den [bookmark: page30]
Barrierentraktat gelitten, haben sie durch denselben Vortheile
verloren, welche alle übrigen Völker genießen.«

		[image: .]

			[bookmark: foot6]Vier Jahre später, kurz vor dem Ausbruch des
siebenjährigen Krieges, wurde die römische Königswahl Josephs (wie
am geeigneten Orte gezeigt werden soll), abermals ein Gegenstand
von Differenzen im Reiche, wenigstens ein willkommener Vorwand zu
Erörterungen, hinter welchen sich die eigentlichen Zwecke verbergen
ließen.


	
		
		Reformen der Staatsverwaltung.

		Eine der wichtigsten war die Trennung aller Justizsachen von den
öffentlichen und Polizeiangelegenheiten (durch Verordnung vom 10.
Mai 1749). Es wurden nun drei höchste Landeskollegien eingesetzt.
Das Directorium in publicis et
cameralibus erhielt alle Kammer- und Polizeisachen, die
oberste Justizstelle alle Justiz- und Criminalsachen, die Hof- und
Staatskanzlei alle eigentlichen Staats- und auswärtigen
Angelegenheiten. Außerdem wurden 1749 ein besonderes
Commerciendirektorium und ein Direktionshofkollegium für das Berg-
und Münzwesen errichtet.

		Die geheime Haus-, Hof- und Staatskanzlei

		war recht eigentlich Kaunitzens Werk (1752). Organisirt war sie
durch die Stellen eines Haus-, Hof- und Staatskanzlers, eines
Staatsvicekanzlers und fünf Hofräthen, welche unter denselben
arbeiteten. Für Belgien und die Lombardei, über welche letztere
1753 der Erzherzog Peter Leopold (geboren 5. Mai 1747) zum [bookmark: page31] Statthalter
ernannt wurde, [bookmark: text7]F7 war die Staatskanzlei bis zum Jahr
1757 auch administrative Stelle, in Würdigung der mehr politischen
als administrativen Rücksichten, welche, bei der Stellung jener
beiden Länder zu den benachbarten Mächten, auf deren oberste
Leitung genommen werden mußten.

		Bei der Gründung der Staatskanzlei müssen zwei andere wichtige
Schöpfungen Kaunitzens, welche sich auf dieselbe bezogen, erwähnt
werden. Nämlich erstens die des geheimen Haus-, Hof- und
Staatsarchivs, zu welchem Ende Hofrath Rosenthal (1748-1752) alle
Provinzstädte bereiste, um die wichtigsten Urkunden aus denselben
nach Wien zu schaffen; es kam unter die Leitung des Ministeriums
der auswärtigen Angelegenheiten. – Zweitens die Schöpfung der der
Staatskanzlei untergeordneten Akademie der morgenländischen
Sprachen (1752), um deren Organisation sich mit Kaunitz besonders
dessen Freund Friedrich von Binder und im Detail der Jesuit Franz
hochverdient machten, – eines Instituts, das hier nicht bloß wegen
seiner Wichtigkeit für die Wissenschaften, sondern vielmehr wegen
seiner staatlichen Nutzbarkeit (bei den politischen und
Handelsverhältnissen Oesterreichs und der Türkei) angeführt
wird.

		Die Trennung der Verwaltung von der Justiz gab [bookmark: page32] dieser letzteren
endlich eine sichere Grundlage. Einen wirksamen Halt gegen die
Uebergriffe der Feudalaristokratie schuf Maria Theresia durch die
Organisation der Kreisämter (1748-1752); Zweck und nächste Folge
derselben war die Emancipation des Landmanns vom Grundherrn, dessen
naturgemäße Einreihung in den einheitlichen Staatsorganismus.

		In weiterer Stufenfolge schlossen sich daran die Mittelbehörden
der Hofstellen für Verwaltung, Finanzen und Justiz. Für die
österreichischen Vorlande in Schwaben wurde 1752 eine von der
Regierung zu Inspruck unabhängige Regierung zu Freiburg im Breisgau
und zu Konstanz eine direkt unter dem Oberdirektorium in internis zu Wien stehende Repräsentation und
Kammer errichtet [bookmark: text8]F8.

		Späterhin erhielt der Neubau gleichmäßiger Verwaltung in der
ganzen Monarchie seinen Schlußstein durch den

		Staatsrath,

		wozu Karls VI. »Finanzkonferenzrath« (in welchem der Kaiser
präsidirte und 4 Geheime-Räthe mit Sitz und Stimme saßen)
gewissermaßen als Vorläufer betrachtet werden konnte. Den »neuen
aus Ministern und Hofräthen bestehenden inländischen« Staatsrath
begründete Maria Theresia im Jahre 1760 (4. Dezbr.); sie erklärte
dabei, [bookmark: page33]
daß sie demselben »alle an Sie gelangende inländische Geschäfte und
Anliegenheiten in Dero teutschen Erblanden mittheilen werde, damit
er sich eine vollkommene Kenntniß erwerbe, in dem Zusammenhange der
Geschäfte verbleibe, das Ganze übersehe, solches mit seinen Theilen
verbinden, alles reiflich erwegen, auf die ersprießlichsten
Verbesserungen fürdenken, und bei allen Landesvorfallenheiten, wo
Ihre K. K. A. M. etwas zu entschließen und zu verordnen haben,
Allerhöchst Ihroselben mit seinem guten und freimüthigen Rath an
Handen gehen könne, als worin seine einzige Beschäftigung zu
bestehen hätte.« Als ein Mittel zur sicheren Erreichung dieses
Zweckes wurde »als eine unabänderliche Grundregel festgesetzt, daß
kein Mitglied des Staatsrathes, den Herrn Hof- und Staatskanzlern
wegen der engen Verbindung seines Amtes mit den inländischen
Geschäften einzig und allein ausgenommen, ein anderes Amt bekleiden
solle, sondern solches bei dem Eintritte in den ernannten Rath
abzulegen habe.« Die erste Zusammensetzung des Staatsraths (1761)
war folgende; Staatsminister: Kaunitz, Ferdinand Graf von Haugwitz,
Leopold Graf von Daun, Heinrich Graf von Blümegen; Staatsräthe:
Egidius Freiherr von Borie, Anton Freiherr von Stupan. Mit
Einsetzung des Staatsraths erlosch übrigens das » directorium in publicis et cameralibus« vom J.
1749.

		Zwei Hauptaugenpunkte der Sorgfalt waren für Marien Theresien
die Verbesserungen des Finanz- und des Kriegswesens. [bookmark: page34]

		Finanzen.

		Ungeachtet der Umsicht und rastlosen Thätigkeit, womit Marien
Theresiens Gemahl das Ersparungssystem durchzuführen bemüht war,
wobei ihm Jene freie Hand ließ, und obwohl es ihm in der That
gelang, jährlich zwölf Millionen zu ersparen, so verschlang doch
der Krieg ungeheure Summen und die Finanzverlegenheit erreichte
eine solche Höhe, daß sich Maria Theresia im Jahre 1746 genöthigt
sah, eine sehr harte Kopf- und Vermögenssteuer auszuschreiben,
welche »Alle vom Minister bis zum Stallknecht, vom Erzbischof bis
zum Klostergeistlichen herab« entrichten mußten, und wobei ein
Fürst 600 Gulden, ein Bauer 48 Kreuzer, ein Taglöhner 12 Kreuzer zu
bezahlen hatte; eine verletzende Ungleichheit! In Steyermark zeigte
sich eine ebenso empfindliche Ungleichheit, sowohl was die Leistung
dieses Herzogthums gegen die der übrigen Erblande, als was die der
einzelnen Kreise Steyermarks gegeneinander betraf. Ein großes
Verdienst um die Regelung und Verbesserung der Finanzen erwarb sich
der Graf Friedrich Wilhelm von Haugwitz, welcher schon i. J. 1747
eine neue Kameraleinrichtung zu Stande brachte. Kaum war der
österreichische Erbfolgekrieg beendigt, als Maria Theresia alles
aufbot, um die öffentlichen Lasten auf alle Staatsangehörigen nach
möglichst gleichen und verhältnißmäßig billigen Grundsätzen zu
vertheilen (Rektifikation, begonnen 1748), sowie die reichlich
[bookmark: page35]
vorhandenen Quellen des Nationalwohlstandes durch Hebung von
Ackerbau und Industrie und Begünstigung des Handels bestmöglichst
zu benützen. So ist schon das Jahr 1749 durch mehrere darauf
abzielende Verordnungen bezeichnet. Zur Beförderung des
inländischen Handels erhielten die Hauptmärkte zu Wien, Prag,
Brünn, Troppau, Grätz und Linz eine neue Einrichtung, und wurden
die inländischen Waaren von aller Transito-Mauth befreit; alle zur
Erhebung der Mauth berechtigten Herrschaften in Unterösterreich
durften von durchgehenden Waaren keine Mauth mehr einfordern
lassen. Zur Hebung des inländischen Gewerbfleißes wurden Einfuhr
und Gebrauch ausländischer Stoffe, goldener und silberner Borden,
Spitzen und Stickereien verboten. Es folgten 1750 Verordnungen zur
Verhütung der Schmuggelei, 1751 gegen den Wucher, gegen Ausfuhr
kaiserlicher Münzen und Einschleppung geringhaltiger, Aufhebung
aller Portofreiheit und zugleich Herabsetzung des Brief- und
Paket-Portos, 1754 (unterm 12. Jan.) ein neues Münzedikt, 1755 eine
Einrichtung zur Hebung des böhmischen Bergbaus (Graf Pachta wurde
zum Oberberg- und Münzmeister in Böhmen ernannt). In den
Niederlanden sorgte der neue Generalstatthalter Prinz Karl von
Lothringen für die Verbesserung des Münzwesens (schon 1749), für
Beförderung des Handels [bookmark: page36] (1750 ließ er einen Kanal zwischen Brüssel
und Löwen anlegen); und 1755 wurde für einige aus Holland,
Deutschland und Lüttich in Belgien eingebrachte Waaren ein neuer
Transitozoll eingeführt. In Steyermark wurde die Eisenindustrie
begünstigt, indem die Arbeiter an den Werken bei der
Soldatenstellung große Vorrechte erhielten. Mit solchen
Einrichtungen wirkten dann allmälig auch andere förderlichst zum
gemeinsamen Zwecke, so die Rectificirung der Grundabgaben, die
Einführung der Urbarien und Grundbücher, die Aufhebung mehrerer
Steuerfreiheiten, die Vereinfachung des Staatskassenwesens i. J.
1761, bis zu welchem Jahre sich sämmtliche Finanzen der deutschen
und ungarischen Provinzen in den Händen mehrerer Minister befanden,
von denen Jedem eine eigene Kasse zugetheilt war; nach der neuen
Einrichtung von 1761 entstand eine Generalkassendirektion in Wien,
welcher dann die sämmtlichen Kassen der Hauptfonds der
österreichischen Finanzen untergeben wurden, und welche dafür zu
sorgen hatten, daß alle reinen Staatseinkünfte, die bei den
Aemtern, nach Abzug der zu Gefällen aufgelaufenen Unkosten, übrig
blieben, erhoben und zur Bestreitung der Staatserfordernisse
verwendet wurden. Die Geschäfte des »Direktionshofkollegiums für
Berg- und Münzwesen« v. 1749 wurden 1757 dem Direktorium
zugetheilt; später (1777) wurde für das Berg- und Münzwesen die
Hofkammer errichtet. In demselben Jahre, in welchem das Directorium
erlosch (1760), [bookmark: page37] wurde im Interesse des Handels ein
Kommerzienrath (er erlosch erst 1776) und wurde die
Hofrechnungskammer, zu deren Verfassung Graf Ludwig von Zinzendorf
den Grund gelegt, in's Leben gerufen, zu deren Ressort die Censur
aller Staatsrechnungen, sodann die schleunige Anzeige jedes ihr im
Finanzwesen, besonders bei Ausgaben vorkommenden Gebrechens und
endlich die Aufstellung eines jährlichen Staatsetats mit Zuziehung
der Finanzstellen gehörten. Im J. 1773 erhielt sie eine
durchgreifende Reform (worüber später). Außerdem erhielt 1761 die
Hofkammer die Leitung der Finanzen und eine »teutsch-erbländische
Creditsdeputation« die Sorge für Aufrechthaltung des Staatskredits.
Ueberblickt man diese Thätigkeit, so wird man die Angabe Nicolay's
über den Stand der österreichischen Finanzen in den Jahren 1753 und
1757 begreiflich finden. Nach ihm betrugen die Staatsrevenüen im
Jahre 1753 unter der Finanzverwaltung des Grafen Haugwitz
40,027,806 Gulden, während sich die Ausgaben bloß auf 22,100,000
fl. beliefen; im Jahre 1757 stiegen die ersteren (unter der
Choteck'schen Verwaltung) auf 57 Millionen Gulden. So waren denn
die Staatseinkünfte, ungeachtet der Kriege, um mehrere Millionen
bedeutender, als zur Zeit Kaiser Karls VI., der noch dazu Neapel
und Schlesien besessen hatte, dessen letzteren Ertrag allein man
auf 6 Millionen Gulden angab!

		Einen beträchtlichen Theil der durch die verbesserte [bookmark: page38]
Finanzverwaltung gesteigerten Einkünfte verwandte Maria Theresia
auf das

		Kriegswesen.

		Sie begriff die ganze Bedeutung von Prinz Eugen's inhaltschwerem
Rath, die Nothwendigkeit: ein tüchtiges, waffengeübtes Heer zu
besitzen, nicht etwa bloß als Mittel zur Erreichung jenes geheimen
Lieblingswunsches, den sie nun einmal nicht aus der tiefsten Seele
zu verbannen vermochte, der Wiedereroberung Schlesiens, sondern
auch überhaupt zur Vertheidigung der Würde ihrer Monarchie, zur
Behauptung der Stellung Oesterreichs in der Reihe der Großmächte
Europa's, wie das seit langen Zeiten keiner ihrer Vorfahren mit
solcher Energie unternommen hat als diese Frau. Sie hatte die
Gebrechen des Heerwesens erkannt, zu deren Abstellung ihr
treffliche Männer behülflich waren. Sie sah ein, daß nicht bloß in
der Zahl der Soldaten die Stärke eines Heeres liege, sondern in der
Bildung, im Geist, im Selbstgefühl der Krieger, daß das Heerwesen
nichts Vereinzeltes, nichts durch bloße Willkür Erschaffenes,
Störendes im ganzen Staatsorganismus sein dürfe, daß es vom Odem
der Wissenschaft durchdrungen, vom Gefühl der Menschlichkeit
gekräftigt sein müsse. Indem Maria Theresia alles dies im ganzen
weiten Umfange berücksichtigte und keinen einzelnen Seitenzweig aus
den Augen ließ, war die Heeresmutter (» mater castrorum«, so nannte sie die Inschrift
[bookmark: page39] einer
Münze) auch wahrhaft Landesmutter. Auch im Kriegswesen, wie
allüberall, handelte es sich um mehr als bloße Verbesserungen,
handelte es sich um eine durchgreifende Neugestaltung, um etwas
Schöpferisches.

		Bevor wir nun die Thätigkeit auf diesem Gebiete näher
betrachten, werfen wir einen Blick auf jenes vielbesprochene und
verschiedenartig beurtheilte Institut, welches nicht selten die
raschen Fortschritte der österreichischen Waffen aufhielt, auf den
altherkömmlichen Hofkriegsrath, welcher, wenn er auch nicht immer
seine allernächste Bestimmung erfüllte, doch dagegen der Lösung
einer andern geschichtlichen Aufgabe vorarbeitete, der
monarchischen Einigung zahlreicher Besonderheiten, nach Einer und
derselben Norm, ganz abgesehen davon, ob diese zur Zeit immer
zweckmäßig war. Der damalige Geschäftswirkungskreis des
Hofkriegsraths Vom Hofkriegsrath hingen ab:
Das Generaldirektorium des Ingenieurkorps und Fortifikationswesens,
(mit Mineurs und Sappeurkorps), das Feld- und Hausartilleriezeugamt
(unter welchem alle Garnisons-Artillerie-Kommandanten in den
Provinzen und alle bei Salpeter- und Pulverwesen Angestellten), –
die Generalkommandanten in den Provinzen, – das Kriegskommissariat
(für Rekrutirungssachen, Marschrouten, Kassenvisitationen,
Montursachen u. s. w.), – die Verpflegsinspektion (für sämmtliche
Militärmagazine im Krieg wie im Frieden); das Militärinvalidenamt,
das oberste Schiffamt (für Schiff- und Brückenbau), die
Monturökonomie-Hauptkommission, das Kriegszahlamt, die Garden, das
Fuhrwesenkorps, die Kriegsakademie zu Wiener-Neustadt, die
Ingenieurschule in Wien, das Konsistorium.

In Bezug auf die Militärgerichte war der Hofkriegsrath sowohl in
Civilrechts- als in peinlichen Sachen das Revisorium und eignete
für alle Klagen wegen versagten oder verzögerten Rechts, für alle
Nullitätsklagen und alle Klagen des verdächtigen Richters. Für
Civilstreitigkeiten und Geschäfte des adeligen Richteramts
bestanden die judicia delegata militaria
mixta. Außerdem hatte jedes Regiment sein eigenes Gericht
unter dem Präsidium des Obersten. (Vergl. de Luca I; der überhaupt
bei diesen Abschnitten benützt worden.) theilte sich in
Publica und in Judicialia, und die [bookmark: page40] Kommissariatsgeschäfte standen
unter einem »General-Kriegskommissariatamt«, welches 1761 unter dem
Präsidium des Grafen Johann Karl von Choteck stand, später aber dem
Departement in Publicis zugetheilt
wurde. Beide Departements, das in
publicis, wie das in
judicialibus, standen (seit 1756) unter Einem
Oberpräsidenten, dem Reichsgrafen Leopold Joseph Maria von Daun
(geboren am 24. September 1705).

		Dieser Mann war es, welcher das Werk fortführte, das der
treffliche alte Khevenhüller begonnen hatte, welcher die Zeit des
Friedens zur Reorganisation des österreichischen Heeres aufs
Förderlichste benutzte. Daun machte rasch seine Carriere. Seine
Sporen hatte er in Eugens letzten Feldzügen am Rhein und in dem
unglücklichen Türkenkrieg Karls VI. verdient. Im ersten
schlesischen Krieg hatte er nach der Schlacht bei Molwitz den Rest
Schlesiens gedeckt, hatte er die Franzosen aus [bookmark: page41] Böhmen vertreiben
geholfen, und sich unter Khevenhüller bei dem Angriffskrieg gegen
Bayern hervorgethan. Unter Khevenhüller's Nachfolger Traun
befehligte er 1744 beim Rheinübergang die Avantgarde, und führte
den Nachtrab, als das österreichische Heer durch Friedrichs Angriff
auf Böhmen genöthigt war, sich schleunig aus dem Elsaß über den
Rhein zurückzuziehen; bei Ludwigsburg schlug er einen Angriff der
Franzosen zurück. Seine persönliche Tapferkeit in den Schlachten
bei Hohenfriedberg und Sorr wurde durch die Ernennung zum
Feldzeugmeister anerkannt, worauf er sich bei dem niederländischen
Feldzug in den Schlachten bei Roucoux und besonders bei Laffeldt an
der Spitze der Infanterie aufs Rühmlichste auszeichnete.

		Nach dem Abschluß des Aachener Friedens war Daun als
Hofkriegsrath und Präsident des judicii
delegati militaris mixti unablässig mit der Verbesserung der
Kriegsübungen beschäftigt. Unter seiner Aufsicht entwarfen die
Generalmajors von Winkelmann und Graf Radicati 1749 ein neues
Reglement, wobei Daun das preußische zum Muster genommen hatte; es
wurde gedruckt und mit Kupfertafeln versehen ausgegeben. Zur
praktischen Uebung wurden Offiziere aus allen Regimentern nach Wien
beschieden und erhielten näheren Unterricht durch den General von
Sincere und den Oberst von Angern. Und wie Daun die Infanterie, so
erhob Fürst Wenzel Lichtenstein die Artillerie zu einer bis dahin
unbekannten Stufe der Ausbildung. Die [bookmark: page42] praktische Taktik im Großen wurde
dabei nicht verabsäumt; sehr häufig wurden größere
Truppenabtheilungen zusammengezogen und Maria Theresia besuchte
dann die Lager, so im Juli und August 1750 die bei Pettau in
Steyermark und bei Kollin; so musterte sie im folgenden Jahre die
ungarischen Regimenter, welche bei Pesth zusammengezogen waren, so
wohnte sie im August 1753 mit dem Kaiser den großen
Artillerie-Manövern bei, welche Lichtenstein bei Moldau-Thein
kommandirte.

		Ein anderes Verdienst erwarb sich Daun dadurch, daß er Marien
Theresien zur Errichtung von Bildungsanstalten für Offiziere, von
Cadeten- und Ingenieurschulen veranlaßte.

		Hiebei kam nun noch insbesondere das Verhältniß zum Adel in
Betracht, der durch Erziehung auf Ritterakademien und dergl. in ein
näheres, innigeres Verhältniß zur Dynastie sowohl als zum Staate
gebracht werden sollte, um seine auf Geburt begründeten Ansprüche
auf Bevorzugung, die man nicht leicht unbeachtet lassen konnte,
doch wenigstens durch persönliche Tüchtigkeit zu rechtfertigen und
somit dem Interesse des Staatsganzen zu dienen. So verwandelte
Maria Theresia schon 1744 das bisherige Gymnasium zu Kremsmünster
in eine adelige Akademie, und schenkte 1746 die Favorita auf der
Wieden in Wien, wo ihr Vater Karl VI. gestorben, den Jesuiten zu
einem Kollegium für die adelige Jugend, welches nunmehr ihren Namen
erhielt; schon im folgenden [bookmark: page43] Jahre wurde das Collegium Theresianum oder die Theresianische
Ritterakademie eröffnet, 1748 mit der Garellischen Bibliothek
(deren Vorsteher später – 1771 der wackere Michael Denis wurde),
und 1750 mit ansehnlichen Summen zu immerwährender Erhaltung
dotirt. 1747 gründete sie das adelige Convict zu Tyrnau; 1749 wurde
die von der verwittweten Prinzessin Maria Theresia von
Savoyen-Soissons gegründete savoyische Ritterakademie zu Wien,
welcher die Kaiserin ihren besonderen Schutz zusagte, eröffnet.

		Daun's Name aber muß insbesondere bei Errichtung der
Ingenieurakademie zu Wien und der Kadettenschule zu
Wienerisch-Neustadt (1752) mit Ehren gedacht werden; dreihundert
Kadetten wurden in Letzterer, deren Oberdirektion Daun übertragen
war, auf der Kaiserin Kosten im Lokale der landesfürstlichen Burg
unentgeltlich erzogen. Maria Theresia erkannte Daun's Verdienste in
diesem wichtigen Geschäftskreise, indem sie dessen Brustbild 1755
im Ingenieur-Saale der Akademie zu Neustadt aufstellen ließ.
Ueberdieß erwies sie ihm während der Friedenszeit fast von Jahr zu
Jahr höhere Ehren; 1751 ernannte sie ihn zum Kommandanten von Wien,
1753 zum Ritter des goldnen Vließes, 1754 zum Feldmarschall und
1756 endlich, in Voraussicht einer Zeit, da ihr seine bedächtige
Umsicht von großem Werth sein würde, zum Präsidenten des
Hofkriegsraths.

		Aber auch in jeder andern Weise wurde für die geistige, [bookmark: page44] moralische
und materielle Grundlage des Kriegswesens gesorgt.

		War gleich die Konskription für die sämmtlichen deutschen
Erbstaaten damals noch nicht organisirt, so wurde dagegen (1733) in
gesammten Erblanden eine Landmiliz von 24,000 M. errichtet; schon
1746 hatte der kaiserliche Generalfeldmarschall Prinz von
Hildburghausen eine reguläre Kriegsverfassung in Kroatien, 1747 der
General von Engelshofen eine gleiche in Slavonien zu Stande
gebracht; 1750 wurden durch Bemühung des Generals Grafen von
Maguire im Warasdiner Generalat zwei reguläre Regimenter auf
deutschen Fuß gesetzt, in deutscher Sprache exercirt und
kommandirt.

		Für die Versorgung von Kriegern, die im Dienste für Dynastie und
Vaterland Gesundheit oder Glieder eingebüßt, stiftete Maria
Theresia Invalidenhäuser, 1750 das zu Wien (anfänglich in der
Alsergasse, dann in das auf der Landstraße gelegene Gebäude der
1783 aufgelösten Kollonits'schen Stiftung, das sogenannte St.
Johannes- oder Nepomuceni-Spital versetzt,) dann in den
Niederlanden die zu Antwerpen und Mecheln. 1754 erhielten die
Invaliden (14,000 Mann!) nach Maßgabe der Verordnung vom 28. März
1750 einen ordentlichen Gnadengehalt. Hierher gehört auch die
Errichtung des Erziehungshauses für Offizierstöchter zu Ebersdorf
in Oesterreich (1753).

		Für gesunde Wohnung der aktiven Truppen wurde durch Erbauung
geräumiger und allen Anforderungen entsprechender [bookmark: page45] Kasernen gesorgt; so
entstanden deren bloß in Wien allein von 1748 bis 1753 die am
Salzgries, in der Leopoldstadt, in der Alsergasse und am
Getreidemarkt.

		Eine Menge weiser Verordnungen griffen wohlthätig in's innere
Leben des ganzen Kriegerstandes ein. Man muß die achtungswerthen
Bestrebungen Marien Theresiens anerkennen, den Wehrstand aus den
Schranken einer Art von Pariakaste allmählig emporzuheben zum
Bewußtsein ihrer angebornen Menschen- und ihrer erworbenen
Bürgerrechte für die Soldaten, in ihrem Verhältniß zum Staat
überhaupt und zu den übrigen Staatsangehörigen anderseits,
beschränkend und schützend, einen Rechtszustand zu begründen, ohne
daß ihr Stand dadurch zu einem bevorzugten Staat im Staate gemacht
werden sollte. Was in dieser Hinsicht damals geschah, war immerhin
ein Anfang des Fortschritts, mochte alles Errungene auch allerdings
vom eigentlichen Ziele immerhin noch ziemlich weit ab liegen. Unter
den Verordnungen, welche darauf hinwirkten, sind insbesondere
hervorzuheben: das Reglement von 1749, betreffend die Montirung,
Verpflegung, Einquartirung, Rekrutirung und Remontirung des Heeres,
so wie das neue vom 1. Nov. 1757 für Montirung, Kasse und Gage,
insbesondere die vom Jahre 1755 auch, derzufolge alle Regimenter
gehalten wurden, bei den Vorschlägen zu erledigten Offiziersstellen
auf verdiente Unteroffiziere und Gemeine mehr als bisher zu sehen.
Unverkennbar ist auch bei dieser Maßregel, welche [bookmark: page46] angeerbten
Standesvorzug zu beschränken suchte, das streng monarchische
Interesse im Hintergrunde; ebenso unverkennbar die Wichtigkeit
ihrer Folgen in naher und ferner Zeit. In anderer Hinsicht, zur
Weckung und Aufrechthaltung eines besseren Geistes in der Armee,
zur Begründung eines Sinnes für ächt bürgerliche Solidität, war die
Verordnung vom Jahre 1749 von Belang, welche zur Untersuchung und
Tilgung des Schuldenwesens der Regimenter eine besondere
Hofkommission, unter dem Feldmarschall Grafen Caspar Ferdinand von
Cordua, (dem Vorgänger Daun's als Hofkriegsrathspräsidenten)
einsetzte. Nicht minder folgenreich war die strenge, aber im
Interesse des Staates wohlbegründete Verordnung vom Jahre 1752,
nach welcher fremde Werber, wenn sie in Oesterreich betreten
würden, mit dem Strange bestraft werden sollten. Das untrüglichste
Mittel gegen das Verlocken der Unterthanen, der beste Schutz und
Schild der Fürsten in den Zeiten der Noth, die Volksbewaffnung nach
einem wahrhaft nationalen System, die allgemeine
Waffenpflichtigkeit auf der Grundlage der Wehrberechtigung des
Freien, kannte man damals, wo die Kriege der Fürsten nicht Sache
des Volkes, wo der Begriff des Volkes bei diesem selbst wie bei den
Fürsten fast erloschen war, in Oesterreich freilich noch ebenso
wenig als in Preußen, wo der König wohl über den Verlust schöner
Truppen tiefbekümmert sein, aber noch immer mit »Rackers« um sich
werfen konnte, die »ewig leben wollten!« Wie ließe [bookmark: page47] sich auch davon reden,
wo die Staatsangehörigen größtenteils nicht Freie, sondern theils
Unterthanen nicht bloß des Staatsoberhauptes, sondern auch
unmittelbar Hörige des Grundeigenthümers waren, und alle ihre
Kräfte und Fähigkeiten an der Scholle klebten, der sie
zugeschrieben waren; während, anderseits auch die Bildung des
Volkes, in Folge mehrhundertjähriger systematischer Verdummung und
Unterdrückung, sich auf der tiefsten Stufe befand, wo es sein
höchstes Recht nicht zu erkennen, geschweige zu erstreben
vermochte! Wir werden in der Folge sehen, wie Maria Theresia auch
auf diesem Felde unermüdlich zu wirken und die Fesseln allmählig zu
lösen versuchte, welche wahrlich stets auch den Fürsten und dessen
Dynastie hemmen, indem sie das Volk niederhalten.

		Was die sonstige Ausbildung des österreichischen Kriegswesens
betrifft, so verdienen folgende Maßregeln Beachtung und zeugen von
dem herrschenden Geiste, welcher nach allen Seiten hin nicht bloß
das Dringende augenblicklicher Nothwendigkeit begriff, sondern auch
über den Augenblick hinaus rechnete. Berühmt war, und mit Recht,
die österreichische Cavallerie, die schwere sowohl, als die flinken
Husaren, bei denen Mann und Roß ein Leib. Mit gutem Fug bedachte
man – für den Fall des Krieges – nicht bloß die Ergänzung der
Menschen, sondern auch die Tüchtigkeit der Rosse; demgemäß wurden
Gestüte angelegt, eine Maßregel, die auch abgesehen von dem
nächsten militärischen Zweck, für die Folge auch dem Ackerbau zu
Gute [bookmark: page48]
kommen mußte. Hieran knüpft sich gleich der Gedanke an eine spätere
Maßregel (v. 1777), welche gleichfalls ursprünglich einem
militärischen Zwecke, der Erleichterung der Truppenbewegungen,
diente, aber nicht minder auf andere Bereiche des Staatslebens, auf
Landwirthschaft, Handel und Verkehr einwirken mußte, nämlich die
genaue Aufnehmung des Viehstandes. Von großer Wichtigkeit war
ferner die neue Einrichtung der Militärgränze seit dem Jahre 1750.
Auf die verbesserte Organisation der Tschaikisten und des
Pontonnierskorps (für Oesterreich, als den natürlichen Wächter der
Civilisation an Deutschlands Strom, der Donau, von unberechenbarer
Wichtigkeit!) wurde große Sorgfalt verwendet, – Mineurs- und
Sappeurskorps wurden errichtet. Auch die Obsorge für die Festungen
wurde ebenmäßig beachtet. So wurde 1754 Olmütz besser befestiget,
im darauffolgenden Jahre auch Luxemburg, und alle festen Plätze in
den Herzogthümern Mailand und Mantua. In demselben Jahre (1755)
entstanden drei Hauptmagazine, zur Verpflegung der Truppen in
Kriegs- wie Friedenszeiten, in Oesterreich, Böhmen und Mähren,
zunächst wohl allerdings in Voraussicht eines möglichen und geheim
erwünschten Angriffskrieges gegen Preußen, zum Zwecke der
Wiedereroberung Schlesiens.

		Kürzere Zeit, als bei den Reformen Marien Theresiens im
Kriegswesen, verweilen wir bei jenen, welche sie während des
Zeitraumes von 1748 bis 1756 in der [bookmark: page49]

		Gesetzgebung, Rechtspflege und Polizei

		einführte. Noch war damals jenes neue peinliche Gesetzbuch, die
» constitutio criminalis Theresiana«
weder erlassen, noch eingeführt, welches uns jetzt nur als Abdruck
einer früheren Barbarei erscheinen kann, gründend auf dem unseligen
Vorurtheil, daß jeder Angeklagte von vorneherein als Schuldiger
anzunehmen, daß jedes Läugnen der zugemutheten Schuld bei demselben
als böswilliger Trotz gegen die Richter anzunehmen sei, welchen,
gleichwie ihnen die Vorannahme eines untrüglichen Besserwissens zu
gute käme, so auch unbeschränkte Befugniß zustände, das Bekenntniß
durch die Folter, die grausamste Strafe von vorneherein, zu
erpressen, und auf dieses durch Strafqual erpreßte Geständniß hin
auch noch die empörendsten Qualstrafen zu diktiren; – eine
Verhöhnung alles göttlichen und menschlichen Rechts, wie sich kaum
eine ärgere denken läßt, eine von den vielen fluchwürdigen Folgen
jenes bei uns Deutschen insbesondere widernationalen geheimen und
schriftlichen Inquisitionsprozesses! Wenn Maria Theresia bei ihrem
gesunden Verstande und bei ihrem edlen Herzen den alten
Schlendrian, der die furchtbarsten Folgen in Beziehung auf
Entsittlichung haben, der zum Verzweifeln an der göttlichen
Vorsehung und am Menschenwerth führen mußte, nicht mit einem Male
abschaffte, so liegt der Grund wohl darin, daß sie über dieses
Gebiet ihrer Herrscherpflichten zu wenig unterrichtet und demnach
zu leicht geneigt war, bei dem Mangel an [bookmark: page50] vorurtheilsfreien
Rathgebern, welche sie auf himmelschreiende Ungerechtigkeiten
aufmerksam machen konnten, Denjenigen ihr Ohr zu leihen, welche nun
einmal in den Letzteren ihre Praxis durchgemacht hatten, in
denselben ergraut und zu stumpf waren, die Nothwendigkeit einer
durchgreifenden Reform, die Forderungen der Humanität einzusehen,
in welcher die höchste und ewige Gerechtigkeit enthalten ist. Daß
Maria Theresia jedenfalls für das Bessere, für das rein-Menschliche
und also für den ewigen Odem des Göttlichen empfänglich war, hat
die Folgezeit hinreichend bewiesen, als sie, einmal aufmerksam
gemacht und angeregt, durch keine Stimme zu Gunsten des alten
Schlendrians bewogen werden konnte, demselben ihre
Herrscherpflichten und das Wohl ihrer Völker zu opfern. Die neuen
milderen Ansichten, welche sich zunächst in Bezug auf Hexenglauben
und Hexenprozesse geltend machten, (man möchte sie den Morgentraum
vor dem Erwachen nennen), sollen später, wiewohl noch in diesem
Buche, betrachtet werden, bei Erwähnung der Anfänge
religiös-kirchlicher Reformen.

		Aus dem oben berührten geflissentlich weitergegriffenen Zeitraum
können hier nur wenige ins Einzelne gehende Maßregeln angeführt
werden. So das Verbot des Zweikampfs vom 12. Juni 1752. Es setzte
nicht bloß die Todesstrafe darauf, sondern verschärfte sie auch
noch dadurch, daß sowohl die Leiche des im Zweikampf Gefallenen,
als die des hingerichteten Gegners nicht in geweihter Erde, sondern
auf der Richtstätte begraben werden sollte. [bookmark: page51] Eine barbarische Maßregel,
um eine barbarische Art von Ehrenrettung abzuschaffen! Mag immerhin
der Zweikampf tief in den Urerinnerungen aller Völker wurzeln,
seine Hauptstärke hat der falsche Begriff von Ehrenrettung nur
durch die Feudalaristokratie erhalten. Ihr allein verdanken wir ja
sogar noch heute dessen Bestehen, sei es, daß der Bürgerliche keine
andere Genugthuung von dem Adeligen erhalten zu können glaubt, wenn
ihm nämlich der Letztere, als Beleidiger, die Ehre überhaupt
anthut, ihn zu tödten oder sich von ihm tödten zu lassen, sei's,
daß der Bürgerliche – schlimm genug! – nicht wahrhaft menschlich
gebildet, nicht edelstolz genug ist, die Nachäfferei sogenannter
nobler Passionen, in denen sich namentlich der deutsche Bürger
leider seit geraumer Zeit so gefällt, zu verschmähen, sei's, daß
beide noch nicht Achtung genug haben vor der höchsten Macht auf
Erden, die auch kein Fürst ungestraft verletzen sollte, vor dem,
was hienieden in der bürgerlichen Gesellschaft allein Gottes
Heiligkeit vertritt, vor der Heiligkeit des Gesetzes!

		Eine andere Verfügung Marien Theresiens (vom Jahre 1755) welche
das Civilrecht betrifft, verdient gleichfalls Erwähnung. Alle von
Personen unter 24 Jahren ohne Einwilligung der Eltern und Vormünder
geschlossenen Eheverbindungen wurden für ungültig erklärt! Eine
Verfügung, die nicht bloß aus den Konsequenzen des römischen
Rechts, sondern auch aus der Konsequenz des Prinzips der
Volksbevormundung entsprang. [bookmark: page52]

		Sehr wichtig und von den besten Folgen begleitet in Bezug auf
Feststellung der Rechtszustände war die bereits angedeutete
Einführung des neuen Urbarium's, welches bald nach dem Aachener
Frieden entstand und als ein Schritt zu dem Ziele: Gleichheit der
Rechte betrachtet werden muß.

		Ein Aufstand, welchen das Landvolk im Warasdiner Generalat und
in Kroatien 1755 erhob, darf hier nicht mit Stillschweigen
übergangen werden, weil Maria Theresia, nach Erstickung desselben
durch bewaffnete Macht, auch die Ursachen des Uebels zu erforschen
und abzustellen suchte. Und so bemühte sie sich denn auch wirklich,
den schlimmen Zustand, welcher den Ausbruch der Verzweiflung
hervorgerufen hatte, außer durch eine gerechtere Vertheilung der
Contribution, auch durch Einführung eines geregelten feststehenden
Urbariums zu verbessern, während sie anderseits Geist und Gemüth
der armen Bevölkerung durch Gründung von Nationalschulen aus der
furchtbaren Rohheit zu erheben und allmählig zu veredeln sich
angelegen sein ließ.

		In dem Verhältniß Marien Theresiens zu den Landständen
(besonders zu den steyerischen) läßt sich unschwer der
charakteristische Zug erkennen, wie das monarchische Princip sich
über die längst beinahe ganz bedeutungslos gewordene Institution
hinwegsetzte, wie aber Maria Theresia diesem Prinzip rein in
wohlwollendsten Absichten für das Beste von Volk und Land folgte.
Centralisiren und Ausgleichen; [bookmark: page53] dies zeigt sich als Grundtypus. Die
Dynastie wollte sich selbst, aber nicht minder auch die unteren
Stände des Volkes von den Privilegien und Machtvollkommenheiten der
oberen lösen; nur auf diesem Wege waren frische Triebe aus den
Wurzeln, war eine neue durchgreifende Lebensthätigkeit und
materieller Wohlstand zu hoffen, und ist einmal letzterer in einem
tüchtigen Bürgerthum, ist in diesem ein Bewußtsein der
Unabhängigkeit durch Besitz und Erwerb begründet, dann kann auch
der geistige Fortschritt, das politische Bewußtsein nicht lange
ausbleiben. Darum ist die Epoche der österreichischen Geschichte
unter Marien Theresiens Regierung so interessant, weil sich hier
zuerst die kleinen, fast unmerklichen Saatkörner, Triebe und
Knospen aller folgenden Entwickelungen zeigen. Die Josephinische
Zeit mit allen ihren raschen Blüten voll seltener Farbenpracht und
oft betäubenden Duftes, – wer vermöchte sie vollkommen zu
begreifen, ohne die Keime jener Theresianischen Epoche richtig
gewürdiget zu haben? Hier ist noch das Tosen jener Stürme, die dem
Frühling Bahn brechen, das geheimnißvolle Kreisen und Aufsteigen
des Lebenssaftes in allen Adern des winterlich eingeengten und
scheintodt daliegenden großen Organismus, der sich verjüngen will,
das Ringen neuer Ideen und werdender Formen, wie die Ideen sich aus
sich selber solche erschaffen, und der Widerstand der alten,
abgestorbenen Formen, welche ihre Zeit hindurch ihre Anrechte auf
Geltung behauptet haben. Und wie diese ganze Zeit, so – in Bezug
auf [bookmark: page54]
dieselbe – auch wieder Maria Theresia selbst, theilweise noch
gebunden und befangen von alten Formen, weil sie dieselben seit
frühester Kindheit als etwas Wesentliches hochhalten und verehren
gelernt, – und doch wieder tief in ihr das Ringen und Streben eines
neuen Geistes, einer neuen Weltanschauung, an's Licht heraus, zur
Anerkennung, zur Selbstgeltendmachung und Behauptung. Nenne man das
nicht Gegensätzlichkeit, nicht Widerspruch! Messe man nicht den
ganzen Charakter, der so genau der ganzen Zeit entspricht, bloß
nach einzelnen Erscheinungen!

		Was ich hier angedeutet, wird man klarer erkennen aus einem
Blicke auf die

		religiös-kirchlichen Zustände

		in den österreichischen Staaten in jener Epoche, welcher die
Anfänge der folgenden Entwickelung angehören und nicht sowohl
ergänzt als vielmehr beleuchtet werden durch die seit langer Zeit
ersten Regungen geistigen Lebens in jenen Staaten.

		Es kommt hiebei Mehrerlei zu beachten. Zuerst wieder das dem
strengmonarchischen Prinzip entsprechende Streben nach einer
allmäligen Emancipation der Dynastie, und also folgerichtig auch
des Staates, von der Kirche. Die Monarchin entäußert sich gleichsam
ihrer Persönlichkeit zu Gunsten der Monarchie, d. h. zunächst im
Interesse der Dynastie. Dann aber ergibt sich sogleich, daß diese
nicht ohne die Idee des Staates [bookmark: page55] gedacht werden kann, worin am Ende auch
der Begriff der Monarchie vollkommen aufgeht. Man erkennt, daß man
nicht bloß alles für den Staat thun wollen dürfe, sondern daß man
auch im Interesse der Monarchie nichts ohne den Staat thun kann.
Nur eine weitere Schlußfolgerung steht noch aus, die vom Staat zu
der Nation, oder hier im betreffenden Fall, zu den verschiedenen
durch die Monarchie verbundenen Nationen. Denn immer ist's doch der
Lebenssaft der Nation, aus dem der Baum des Staats seine Blätter,
Zweige, Aeste, seine Blüten und Früchte erzeugt, und durch welchen
die Monarchie eben zur lebendigen Krone desselben wird.

		Nun aber möchte sich zum zweiten, als Gegensatz zu jenem
monarchischen Streben nach Emancipation der Dynastie und des
Staates von der Kirche, das historische Recht der Letzteren
darstellen. Wenn nun hier von einem historischen Rechte die Rede
sein soll, so kommt es vor allem auf die Feststellung des Zeitraums
an, welchen man für Ersitzung annimmt, und man mißt hier nicht nach
Jahren, sondern nach Jahrhunderten. Glaubt man also das historische
Recht der Kirche, als eines allgemeinen unsichtbaren Staates, in
dem jeder sichtbare besondere enthalten sei, behaupten zu können,
und sprechen Jahrhunderte dafür, so erheben sich hinter diesen
Jahrhunderten wieder andere, in welchen zwar nicht die allgemeine
Kirche als solche im besonderen Staat enthalten war, weil man den
Begriff derselben überhaupt noch nicht ausgebildet, verbreitet
[bookmark: page56] und
Völkern wie Fürsten eingeprägt hatte, in welchen aber wohl der
Staat als Staat unbedingt selbstständig und über jeden anderen
Anspruch von Bevormundung erhaben war; ja, es ließ sich, um nur an
das deutsche Reich zu erinnern, die Zeit anführen, als noch nicht
das (vor Gregor VII. in seiner Wahleigenschaft gar nicht
vorhandene) Kardinalskollegium, sondern die römisch-deutschen
Kaiser die Papstwahlen, ohne Widerspruch der ganzen Christenheit,
bestimmten. Diese Rückblicke würden indessen zu weit vom Ziele
abführen; es genügt, daß, wenn von einem historischen Rechte
überhaupt im vorliegenden Falle die Rede war, ein solches zu
Gunsten der Monarchie sprechen mußte, ob man auch manche andere
besondere historische Rechte zu Gunsten der Kirche im Allgemeinen
und des Hochklerus in einem einzelnen Staate, in einer einzelnen
Provinz insbesondere, fort und fort gelten lassen wollte.

		Beide obige Anschauungspunkte zusammengefaßt, kommt nun noch die
Persönlichkeit Marien Theresiens in Betracht. Sie war ehrlich
fromm, sie war streng im römisch-katholischen Glauben erzogen, und
– sie war Frau! Sie war fromm im schönsten, im edelsten Sinne des
Wortes, denn sie war tugendhaft so völlig in jeder Beziehung, daß
ihr selbst ihre Feinde dies nicht abstreiten konnten; aber sie sah
auch in Folge ihrer Erziehung eine Menge altherkömmlicher Ansichten
über Außerwesentliches, welche dem ursprünglichen Wesen des
Katholicismus fremd sind, fast in der Höhe des Dogmas vor sich
ragen, und sie hielt [bookmark: page57] ihr Ohr einerseits Stimmen offen, welche
jene unnatürliche Vermengung des Weltlichen und Geistlichen zur
Untrüglichkeit des Glaubenssatzes, zur Gewissensangelegenheit
machten, während sie anderseits so gesunde natürliche Anlagen und
einen so eminenten Herrscherberuf hatte, daß sie auch solchen
Stimmen ihr Ohr weder verschließen konnte noch verschließen wollte,
welche sie auf die Gränzlinie der Unterscheidung zwischen Recht und
Pflicht, zwischen Privatgewissen und Herrscherberuf unumwunden
aufmerksam machten.

		Daher nun anfänglich ein Schwanken, welches nicht ohne Irrthümer
sein konnte; daher Irrthümer der Herrscherin, welche aus Skrupeln
ihres Privatgewissens entstanden, und Ungerechtigkeiten, welche die
Fürstin, die nichts mehr haßte als Ungerechtigkeit, in
vermeintlicher Pflichterfüllung beging; doch wieder gleichzeitig
auf der anderen Seite auf demselben Felde so viele Beweise eines
richtigen Erkennens, einer großartigen Anschauung, eines rein
menschlichen Gefühls und Bewußtseins; doch wieder so viele Siege
des gesunden Menschenverstandes über Vorurtheile, welche sich den
Nimbus so recht eigentlich bloß ersessen hatten. Wir finden eben,
wie gesagt, in dieser Epoche bloß Anfänge; es war das
Frühlingsäquinoktium in der Seele dieser Fürstin, mit allen seinen
Stürmen, die Entwickelung mit allen Reaktionen der Ueberreste einer
abgestorbenen Epoche, und wir dürfen uns durch dieselben in der
Beurtheilung des Gesammtcharakters nicht irre machen [bookmark: page58] lassen. Vorurteilsfrei
wollen wir Gutes und Schlimmes nebeneinander betrachten, beides als
naturgemäß, das Letztere als altes Laub, das Erstere als frische
Keime.

		Zunächst das Schlimme! Ich meine die Unduldsamkeit gegen solche
Staatsangehörige, welche sich zu einer andern als zur
römisch-katholischen Religion bekannten. Diese Unduldsamkeit war
eine Erbschaft aus den Tagen Karls VI. und des ersten Wiener
Erzbischofs, des Kardinals Kollonitsch. Wir erinnern uns des
Benehmens gegen die Deputation der ungarischen Protestanten
[bookmark: text10]F10; hinzuzufügen ist hier noch,
daß der Zustand derselben ein sehr trostloser, daß die innere
Verfassung der evangelischen Kirche in Ungarn durch Maßregeln der
Gewalt in die äußerste Zerrüttung gekommen war. Ausschließung der
Protestanten von den Aemtern, von den Magistraten, vom Bürgerrecht,
Verbot der Reisen ins Ausland und des Besuchs auswärtiger
Universitäten, Verbot des Drucks und der Einführung
protestantischer Bücher in's Land überhaupt und in protestantischen
Schulen insbesondere, ja selbst von Bekenntnißschriften wie der
Heidelberger Katechismus, Verbrennen von Bibeln, Gebot: die
katholischen Feiertage mitzufeiern, Auferlegung des den
Glaubensansichten der Protestanten widersprechenden Eides bei der
Mutter Gottes und allen Heiligen, Zwang, zu kranken Protestanten
katholische Priester rufen zu lassen, [bookmark: page59] Verweigerung der Erlaubniß zur
Trauung zwischen Protestanten und Katholiken, harte Bestrafung des
Rückfalls katholisch gewordener Protestanten zur evangelischen
Lehre, dies sind einzelne Züge des unerfreulichen Bildes. Zur
Proselytenmacherei im Großen, besonders solcher Protestanten,
welche sich unter dem Schutze aufgeklärter Magnaten befanden, wurde
der Plan einer neuen geistlichen Ritterschaft unter dem Patronat
der Heiligen Joseph und Karl Borromäus entworfen. Mit größerer
Schonung als die Evangelischen wurden die in Ungarn wohnenden
griechischen Glaubensgenossen seit längerer Zeit bearbeitet, weil
man von ihnen leichter eine Unterwerfung unter den römischen Stuhl,
und eine Vereinbarung mit der römischen Kirche voraussetzen durfte;
und wirklich kam eine solche zu Stande, als in demselben Jahre, in
welchem der oben erwähnte Entwurf der neuen geistlichen
Ritterschaft bekannt wurde, 1744, ein fremder Mönch (Kallugier,
wahrscheinlich aus Rußland) inmitten der Griechen erschien und mit
Feuereifer gegen die Verschmelzung mit der lateinischen Kirche
wirkte. Der Kallugier erregte die größte Theilnahme und wurde fast
wie ein Heiliger geehrt. Zwar mußte er bald dem Einschreiten der
Macht weichen; er wurde gefangen genommen und später wahrscheinlich
in aller Stille nach Rußland zurücktransportirt; aber der Impuls,
den er den Griechen nun einmal gegeben, wirkte fort; vergeblich
suchte der unirt-griechische Bischof von Munkatsch (1745) strenge
Musterung zu halten, vergeblich drohte man den Standhaften [bookmark: page60] mit dem Zorne
der Königin. »Den Rock vom Leib,« erklärte kühn Einer aus ihrer
Mitte im Namen Aller, »Hände und Füße, Leib und Leben wollen wir
der Königin hingeben; aber wir haben nur eine Seele, und über die
kann kein Mensch gebieten!« Viele entwichen über die Gränze, und
die Aufregung dauerte, ungeachtet einer beschwichtigenden
Verordnung Marien Theresiens vom Jahre 1746, fort, bis endlich
später (1761) auch die nichtunirten griechischen Glaubensgenossen
in Siebenbürgen ihren eigenen Bischof erhielten.

		Die Lage der Evangelischen in Ungarn verschlimmerte sich nach
dem Aachener Frieden immer mehr. Die Welt erfuhr den traurigen
Zustand derselben schon 1747 durch eine Schrift [bookmark: text11]F11 des Mathias Bahil, Predigers der
böhmischen Gemeinde in der königlichen Freistadt Eperies, welcher
einige Streitschriften gegen die römische Kirche aus dem Deutschen
in's Böhmische übersetzt hatte, deßwegen als Aufwiegler und
Meuterer betrachtet und eingekerkert wurde, aber glücklich aus
seinem Gefängniß entronnen und nach Schlesien (Breslau) gekommen
war, wo Friedrich II. das lange unausführbar geschienene Ideal
vollkommener Glaubensfreiheit, wechselseitiger Achtung,
wechselseitigen Friedens zwischen den Konfessionen verwirklicht,
und eben so durch die That bewiesen hatte, daß der Friede zwischen
[bookmark: page61]
Kirche und Staat nicht durch Opfer erkauft zu werden braucht,
welche die Würde des Letztern beeinträchtigen. Man darf übrigens
dabei nicht vergessen, daß Friedrich II. bei aller königlichen
Weisheit, Milde und Gerechtigkeit, womit er verfuhr, durch das
treffliche Benehmen der zwei würdigen Prälaten, des Grafen Philipp
Ludwig von Sinzendorf, (1747) und des Fürsten Philipp Gotthard von
Schaffgotsch, welche nacheinander dem Erzbisthum Breslau
vorstanden, und welche er zu Generalvikarien für alle
Angelegenheiten der Katholiken im ganzen Königreich ernannte, nicht
wenig zu verdanken hatte. Uebrigens blickte Friedrich II. auch mit
Theilnahme auf das Loos der armen Protestanten in Ungarn, und sah,
wie diese vergeblich alles aufboten, um am Wiener Hofe
Gerechtigkeit oder Linderung ihres Unglücks zu erlangen. Man hatte
ihnen 1748 die Kirche zu Semering und noch 8 andre mit Gewalt
genommen, ebenso 1749 die zu Raab. Am 20. May desselben Jahres
berichteten sie, daß alle evangelischen Handwerker von der Kaiserin
Königin sogenannte »Artikel-Briefe«, deren einer 300 Gulden
kostete, lösen müßten, daß jede Zunft eine Prozessionsfahne für 400
Gulden anzuschaffen verbunden war, daß alle Meister und Gesellen
den katholischen Prozessionen beizuwohnen und die wegbleibenden
jedesmal einen Reichsthaler an die betreffenden katholischen
Kirchen zu zahlen, daß sie jährlich viermal die Messe zu besuchen,
und daß alle, welche dieß unterließen, jederzeit einen Gulden
Strafgeld zu erlegen [bookmark: page62] hatten; endlich wiesen sie in einem genauen
Verzeichniß nach, daß man ihnen unter der Regierung Marien
Theresiens bereits nicht weniger als 105 Kirchen genommen habe,
ohne Angabe eines Grundes, ohne irgend ein Verschulden von Seite
der Protestanten. Als sie im Juli 1749 eine Deputation nach Wien
schickten, um bei der Kaiserin Vorstellungen zu machen und Abhülfe
zu erbitten, erhielten die Deputirten nach langem Solicitiren zwar
eine Audienz, aber keine öffentliche, und zürnend rief ihnen Maria
Theresia zu: »Seyd ihr bei den fremden Abgesandten nicht gewesen,
oder habt euren Rekurs nicht zu ihnen genommen? Es ist ja der
Burmannia (der holländische Minister) bei mir gewesen; es hat sich
wegen euch der hannöversche, ja auch sogar der preußische
insinuirt.« Vergeblich betheuerten die Deputirten, daß sie weder
die Gesandten, noch deren Monarchen um Fürsprache gebeten hätten;
die vorgefaßte Meinung, daß der Marien Theresien so tief verhaßte
König von Preußen heimlich die Hand im Spiele habe, eine
Vermuthung, welche vielleicht durch die Feinde der ungarischen
Protestanten in ihr geweckt oder bestärkt wurde, war hinreichend,
um ihre Leidenschaftlichkeit so zu entflammen, daß sie ihre
nichtkatholischen Unterthanen als ungehorsame, verrätherische,
strafwürdige betrachtete. – Durch fanatischen Eifer in Verfolgung
der Protestanten that sich insbesondere der Bischof von Vesprim,
Martin Biro de Padan hervor, welcher nicht bloß in seinem Sprengel
alles Mögliche dafür aufbot, sondern auch durch sein 1750 [bookmark: page63] erschienenes »
Enchiridion de fide haeresiarchis ac eorum
asseclis in genere de apostatis etc.« förmlich zur
Ausrottung der »Ketzer« aufforderte. Diese Schrift war so toll, daß
man es von Seiten des Wiener Hofes für nöthig hielt, sie zu
confisciren, weil man besorgte, daß sie eine förmliche
Schilderhebung aus Nothwehr verursachen könnte. Friedrich II. hatte
nämlich, nach verschiedenen Vorstellungen, die er durch seine
Gesandten vergeblich zu Gunsten der ungarischen Protestanten beim
Wiener Hof gemacht [bookmark: text12]F12, am 16. Febr. 1751 den Fürst-Bischof zu Breslau
ersucht, dieser möchte den römisch-katholischen Klerus in Ungarn,
an welchem allein, und nicht an der Kaiserin Königin die Schuld
liege, zu bedenken geben, welchen Unwillen jener Klerus durch
Behauptung und Ausübung der Grundsätze des »Enchiridions« gegen
ihre eigene Kirche bei der ganzen unparteiischen Welt erwecken und
welcher Gefahr sich dieselbe aussetzen würde, »daferne etwa, bei
Veränderung der in des Allerhöchsten Hand stehenden Zeitläuften,
ein oder andere der Römischen Kirche zugethane Länder in Hände
fremder Religionsverwandten, in deren Augen [bookmark: page64] sothaner Kirche, nach der
unstreitigen Reciprocität dieses Worts, für ketzerisch angesehen
wird, gerathen, und diese sich beikommen lassen möchten, dieselben
nach eben den Grundsätzen zu richten, welche man in Ungarn gegen
die, so man Ketzer nennt, vor recht und billig ausgibt und
behauptet.« Der Fürst-Bischof Schaffgotsch lehnte nun zwar dies
Ansinnen des Königs ab, weil er mit gutem Fug besorgte, daß sein
Schreiben an die katholische Geistlichkeit in Ungarn und den
Bischof von Vesprim erfolglos bleiben würde, er ließ jedoch den
Inhalt des königlichen Reskripts an den römischen Hof gelangen und
fragte dort an, ob nicht der Papst den Bischöfen in Ungarn die
Absicht des Königs zu erkennen geben und sie von allem gewaltsamen
Verfahren gegen die Protestanten väterlich abmahnen wollte. Und
wirklich interessirte sich der Papst für die fragliche
Angelegenheit im Interesse der Katholischen in Preußen, weil er
befürchtete, der König würde widrigenfalls denselben seinen
bisherigen Schutz verringern oder ganz entziehen. So erhielt denn
der päpstliche Nuntius in Wien Verhaltungsbefehle, um sich nach
denselben mit den kaiserlich königlichen Ministern über die Art und
Weise zu benehmen, wie die Gerechtsame, welche Katholiken und
Protestanten in Bezug der freien Religionsübung genießen sollten,
auf einen festen und beständigen Fuß gesetzt werden könnten. Und
nun erfolgte die bereits erwähnte Konfiskation des ärgerlichen
Enchiridions. Die Lage der ungarischen Protestanten blieb übrigens
ziemlich [bookmark: page65]
unverändert. – Nicht viel besser erging es den Protestanten in
Kärnthen, Steyermark und Oberösterreich. In Kärnthen verordnete ein
Patent (dat. Klagenfurth, den 18. Oktober 1752, und von Felix Graf
von Chotek unterzeichnet) geistliche Missionen »zu Ausrottung des
Irrglaubens,« und nebenbei manche wahrhaft spanische Maßregeln, wie
z. B. ledige Bursche, wenn sie sich über die Polizeistunde beim
Tanze aufhielten, »unter die Soldaten gestoßen, oder, gleich denen
leidigen Weibs-personen in das Zuchthaus gegeben,« beim Absterben
eines Bauers der Wittwe (wenn sie nicht im besten Ruf der
Rechtgläubigkeit stand) die unmündigen Kinder genommen und an
unverdächtige Orte gebracht werden sollten u. dergl. Mittlerweile
hatten sich im September 1752 die Protestanten in den drei
genannten österreichischen Erblanden durch Deputirte aus ihrer
Mitte mit den dringendsten Vorstellungen an den Reichstag in
Regensburg gewandt und dem Corpus
evangelicorum im Oktober ein Memorial übergeben, worin sie
fußfälligst und mit Thränen baten: »Sich um der Liebe Jesu willen
unser zu erbarmen und dahin gnädigst und hochgeneigt anzunehmen,
daß mittelst nochmals erlassender vollgültiger Intercessionalien an
Ihre Kayser-Königliche Maj. denen grausamen Bedruck- und
Verfolgungen allergerechtester Einhalt geschehen, der evangelische
Privatgottesdienst in obbesagten Landen erlaubt, oder, im Fall die
allerhöchste Landeshuld uns nicht weiter bey solcher unserer
Bekenntniß offen stünde, und das zwar flebile, jedoch um [bookmark: page66] des Gewissens halber hierinnen
tröstliche Beneficium emigrandi, cum
consuetis conditionibus vergönnt werden möchte.« Hierauf
erließen denn die evangelischen Reichsstände unterm 28. Februar ein
Intercessionsschreiben, worin sie bewiesen, daß die Protestanten
der Religion halber mit empfindlichstem Gefängniß, Leibesstrafe,
Schlägen, Entsetzung von allen Gütern, Beraubung von Kindern und
Gatten gequält würden, und daß dieses Verfahren wider die den im
Reich anerkannten Konfessionen verstattete Toleranz, sowie gegen
das Auswanderungsrecht verstoße, daß mithin den Protestanten
entweder der Privatgottesdienst oder die Auswanderung erlaubt
werden sollte. – Sie erlangten jedoch keines von beiden. Maria
Theresia war in dieser ganzen Angelegenheit von vorneherein
befangen und wurde ausschließlich von ebendenselben Männern
berathen, welche die Haupttriebfedern der Protestantenverfolgung
waren und in deren Interesse es daher lag, ihr die Unglücklichen
als Böswillige darzustellen, sie zu überzeugen, daß deren Zustand
keineswegs jammervoll bis zur Verzweiflung sei, und daß die
Rückführung der Protestanten zur römisch-katholischen Kirche für
die Fürstin nicht bloß Gewissenspflicht, sondern auch Sache der
Politik sei, um alle Religionszwistigkeiten, durch Erstickung der
verderblichen Quelle, für die Zukunft von vorneherein zu verhüten.
Diese Ansichten ließen sich aufs Unzweideutigste in dem Reskript
erkennen, welches Maria Theresia an den erzherzoglich
österreichischen Direktorialgesandten in Regensburg, [bookmark: page67] Freiherrn von
Buchenberg, am 17. Septbr. 1753 erließ. Nochmals wandten sich die
Protestanten unterm 19. Oktbr. 1754 mit einer ergreifenden
Vorstellung an das Corpus
evangelicorum, nochmals verwendete sich dieses für jene bei
Marien Theresien und rechtfertigte sie gegen den Vorwurf des
Frevels als Unterthanen. Der Erlaß Marien Theresiens an Buchenberg
(v. 23. April 1755) zur Erklärung an das Corpus evangelicorum brach die ganze Sache in den
ungnädigsten Ausdrücken ab. Sie erklärte: jeder habe es seinem
Verbrechen zuzuschreiben, wenn er »patentmäßig« bestraft würde; sie
wisse, was in ihrem Lande vorginge, und nähme alles auf sich; sie
wollte rund heraus weder Freiheit der Religionsübung noch der
Auswanderung gestatten, ja sie erklärte, daß sie auf die
Vorstellung des Corpus evangelicorum
gar keine Rücksicht nehmen wolle, sie bedrohte den Magistrat und
jeden Einwohner von Regensburg mit scharfer Strafe, wenn diese
entwichene österreichische Unterthanen aufnehmen würden; und als
das Corpus evangelicorum dem
Freiherrn von Buchenberg ein Promemoria übergeben und das bisherige
Benehmen des Regensburger Magistrates reichsgesetzmäßig
vertheidigen wollte, nahm Buchenberg dasselbe gar nicht an. So sehr
konnte es dem unlauteren Fanatismus gelingen, den Geist einer
vortrefflichen Frau zu verblenden und ihr wohlwollendes Gemüth zu
beherrschen, – wenn gleich nicht für lange Zeit. Ich durfte diese
Schattenseite in der Geschichte Marien Theresiens um so weniger
[bookmark: page68]
verhüllen, als ich, in der Absicht, ein treues Bild ihres
Charakters und der interessanten Entwickelung desselben zu geben,
die Lichtseiten gezeigt habe und auch sogleich darauf hinweisen
werde, wie sie selbst auch auf diesem Gebiete rasch zu hellerer
Erkenntniß sich emporrang; daß sie (1755) vielen aus Frankreich
nach Belgien geflüchteten Geistlichen, welche die
Glaubensstreitigkeiten aus ersterem Lande vertrieben hatten, in
Letzterem ein Asyl gönnte, unter der Bedingung: sich jeder
Controverse über die Bulle »Unigenitus« zu enthalten, kommt wohl
zunächst auf Rechnung ihrer Politik.

		Uebrigens gab sich bereits inmitten des katholischen Klerus
selbst die Erkenntniß der Nothwendigkeit von Reformen und von einer
minder schroffen, minder feindseligen Stellung gegen die
Protestanten kund. Höchst interessant ist in dieser Hinsicht der
Hirtenbrief des neuen Erzbischofs von Wien, des Fürsten Johann
Joseph von Trauthson an die Prediger seiner Diöcese (v. J. 1750);
scharf waren darin die in der katholischen Kirche überhand
genommenen Mißbräuche durchschaut und gerügt, welche von
ungebildeten Priestern zum Nachtheil der Kirche selbst gepfleget
wurden; mit ernstem Nachdrucke widersetzte sich der würdige Prälat
der Profanirung der Kanzel durch jenen burlesken Ton, welchen
weiland der witzige Abraham a Santa Clara angestimmt hatte, und
ebenso gebot er, daß Niemand zum geistlichen Amte gelangen sollte,
der die heilige Schrift nicht in der Ursprache verstünde. Alle
aufrichtigen Freunde der katholischen Kirche mußten [bookmark: page69] dem Streben
Trauthson's nach höherer Bildung des Klerus ihren Beifall zollen;
ebenso konnte es aber auch nicht ausbleiben, daß es auf Seite der
Ermahnten und Zurechtgewiesenen einen erbitterten Widerstand fand.
In Bezug auf das Verhältniß zu den Protestanten ehren Trauthson's
Andenken folgende zwei Verordnungen. Die eine, daß die zum
römischen Katholicismus übergegangenen Protestanten die Erlaubniß
erhielten, die Bibel zu lesen, und die zweite, daß sie nicht
gezwungen wurden, die Anrufung der Heiligen als Glaubenssatz
anzunehmen und als solchen zu beschwören.

		Eine ähnliche Kundgebung von vorhandener innerster
Nothwendigkeit des Klarer- und Besserwerdens wie der Hirtenbrief
Trauthson's war der des Bischofs von Gurk, des Grafen Joseph Maria
von Thun; er theilte das Schicksal des Trauthson'schen. Das Volk
selbst war, in der Mehrzahl, in Folge allzulanger Mißleitung und
Angewöhnung, noch nicht fähig, in Sachen der Religion und des
Kultus, Ursprüngliches und Wesentliches von Zugethanem,
Unwesentlichem, Aechtes von Falschem zu sondern; jedes leise
Antasten alter Bräuche und Ordnungen schien ihm Frevel, und leider
wurde es in diesem unseligen Wahne durch diejenigen bestärkt,
welche befürchteten, daß sie bei vernunftgemäßen und dem wahren
Interesse der katholischen Kirche entsprechenden Reformen ihren
Einfluß als Mittelmacht zwischen Familie, Staat und Kirche einbüßen
möchten. Unter solchen Umständen war selbst eine Collision [bookmark: page70] mit der
Monarchin unvermeidlich, als diese, von der Nothwendigkeit: die
Rechte der Krone von jenen der Kirche zu sondern, sich immermehr
überzeugend, allmählig eine Richtung einschlug, in welcher sie,
durch den scharfblickenden Kaunitz fort und fort gestützt, vorwärts
schritt. Trauthson stand ihr hierbei thätig zur Seite, und wenn
seine Reform-Bemühungen die Mißgunst der Jesuiten und des Volkes
erregten, so hatte er dafür die Genugthuung, daß er auf die
Verwendung seiner Monarchin (1756) die Kardinalswürde erhielt.
Nicht minder thätig wirkte im Interesse des kaiserlichen Hofes beim
römischen Stuhle der Bischof von Würzburg und Bamberg, Friedrich
Karl von Schönborn.

		So sehen wir denn – schon gleichzeitig mit jenen früher
berührten beklagenswerthen Maßregeln gegen die Protestanten – eine
Reihe von anderen im monarchischen Interesse, welche den Muth der
streng katholischen Fürstin bekunden, die persönlich eine
unverbrüchliche Devotion für die Geistlichkeit bewahrte und
Kirchen, Klöster und Gnadenbilder reichlich beschenkte, aber dabei
die Rechte der Krone dem römischen Stuhl gegenüber behauptete, und
damit zugleich die Unabhängigkeit des Staates, die Freiheit der
Justiz, die Sicherheit, die Bildung, die Thätigkeit der
Staatsbürger, das Vermögen der Familien bewahrte.

		Schon im Jahre 1746 erregte es nicht geringes Aufsehen, als sie
am 11. Oktober dem Bischof von Olmütz, Ferdinand Julius Grafen von
Troyer [bookmark: page71] als Königin von Böhmen, kraft
landesherrlichen Oberhoheitsrechts, in eigener Person die Lehen
reichte; kein König von Böhmen und Markgraf von Mähren hatte dies
vor ihr gethan! Als Königin von Ungarn erneuerte sie, mit
Zustimmung des Papstes (1758), den alten Titel: apostolische
Majestät, dessen Ursprung bis zu Stephan dem Heiligen
hinaufreichte, und dessen Bedeutung sie geltend machte. Demgemäß
behauptete sie die Rechte der heiligen Krone in Bezug auf
Errichtung neuer und Vereinigung oder Aufhebung alter Bisthümer,
die Patronatsrechte bei Vergebung der geistlichen Hochwürden. So
errichtete sie die neuen Bisthümer Neusohl, Rosenau, Zips, Stein am
Anger und Stuhlweissenburg. Kollar's treffliche Abhandlungen (von
1762 und 1764) über das Patronatsrecht und die gesetzgebende Gewalt
der Könige von Ungarn entschieden vollends allen Zweifel.

		Ein wichtiger Schritt für die öffentliche Sicherheit, für die
Unabhängigkeit der Justiz, für die Feststellung des Grundsatzes,
daß das Gesetz das Höchste und Heiligste im Staate, geschah durch
die konsequente Befolgung der schon unter Leopold I. und Karl VI.
eingeleiteten Maßregeln zur Beschränkung der kirchlichen
Asylrechte, denen zufolge der Verbrecher unantastbar war, sowie er
in den Bann einer Kirche oder eines Klosters eingetreten, – eine
Einrichtung, welche ihrer Zeit der Bedeutung der Hierarchie als
Schutzmacht gegen die weltliche bloße Gewalt entsprochen hatte,
welche aber ihre Bedeutung verloren, [bookmark: page72] als sie selbst die Offensive
ergriffen hatte, als sie Parthei geworden war, – eine Einrichtung,
welche dem Begriffe eines Rechtsstaates, sowie dieser sich als
solcher feststellte, widersprechen, ihn beeinträchtigen, und daher
durch ihn aufgehoben werden mußte. Völlig aufgehoben wurden die
Asylrechte der Kirchen und Klöster in den österreichischen Staaten
freilich erst später, (16. September 1775.)

		Das Verhältniß der ausschließlichen Abhängigkeit der Klöster vom
römischen Stuhle erlitt im Jahre 1747 den ersten Stoß; in diesem
Jahre gab nämlich ein Vorfall im Jakoberkloster zu Wien die
Veranlassung, daß Maria Theresia die bisher üblichen Visitationen
der päpstlichen Nuntien verbot, welche nicht bloß sehr kostspielig
waren, sondern auch die landesherrlichen Gerechtsame
beschränkten.

		Der nächste und wichtigste Schritt weiter zur Sicherstellung der
Staatsunabhängigkeit von dem römischen Stuhle (zunächst freilich
wieder zur Befestigung der unumschränkten monarchischen
Machtvollkommenheit, aber in Folge derselben auch zu jener der
Nationalunabhängigkeit) geschah 1749, in welchem Jahre Maria
Theresia die Kundmachung päpstlicher Bullen ohne vorhergegangene
landesherrliche Bewilligung ( placetum
regium) verbot, – eine Grundlage, ohne welche kein
gesicherter Rechtszustand zwischen Regierten und Regierenden
denkbar ist, wie wir denn aus der Geschichte des Mittelalters
leider zahlreiche Beweise für das Gegentheil haben, Lehren [bookmark: page73] genug, welche
mit allen ihren Konsequenzen für die Gegenwart nicht verloren sein
sollten, wenn man nur nicht so leichtsinnig oder
allzuselbstvertrauend wäre, sie für überflüssig zu halten.

		Ein Schritt zu dem Ziele der Verschmelzung aller
Sonderinteressen im Staate war die Aufhebung der Befreiung von der
Theilnahme an den Staatslasten, welche die Geistlichkeit genoß;
wohl hatte man auch bisher schon in außerordentlichen Fällen zu dem
Mittel der Besteuerung der Geistlichkeit gegriffen, aber nie, ohne
hiezu vorher die Erlaubniß des römischen Stuhles eingeholt zu
haben. Im Jahre 1752 geschah dies zum letzten Male und fortan hörte
man hiemit auf, in einer Angelegenheit, welche die Gesundheit des
staatlichen Organismus betraf, eine außerhalb des Staates stehende
Macht, deren Autorität eine rein geistige in Beziehung auf Personen
sein sollte, als über dem Staate bestehend zu betrachten.

		Eine andere folgenreiche Reform, welche Maria Theresia, im
Interesse des Volkes, aber nicht ohne hartnäckigen Widerstand
desselben, 1754 (21. Januar) begann und 1771 vollendete, war die
Verminderung der zahlreichen Feiertage, durch deren Begehung
Gewerbfleiß, Ackerbau und Handel, und demgemäß der Wohlstand der
erwerbenden Klassen beeinträchtigt, Müssiggang, Trägheit und
Schwelgerei dagegen so sehr gefördert worden waren. Mit Recht
konnte Maria Theresia eine solche Begehung der [bookmark: page74] Feiertage einen Mißbrauch
nennen und in ihrer Verordnung darauf hinweisen, daß durch
Verminderung derselben ächte Religiosität nur gefördert werden
würde, zumal, da sie bei der Verwandlung der Müssiggangstage in
Arbeitstage die Pflicht auferlegte, an den aufgehobenen Feiertagen
die Messe zu hören, und mit Recht konnte sie ihre weise Verfügung
als eine für das Volk wohlthätige bezeichnen; vermochte das Volk
damals auch nicht den ganzen Umfang der daraus entspringenden
Folgen abzusehen, so hätte es die schöne Absicht der Monarchin doch
schon darin erkennen sollen, daß dieselbe alle auf die
abgeschafften Feiertage fallenden Frohndienste aufhob. Dennoch
murrte das Volk, und deutlich zeigte sich, daß sich hinter der
Bigotterie eigentlich bloß krasse Genußsucht verbarg. Wäre es ein
religiöses Vorurtheil gewesen, so hätte wohl zu dessen Zerstörung
der Hinblick auf das Oberhaupt der katholischen Kirche, auf Papst
Benedikt XIV. hingereicht, welcher die Verminderung der Feiertage
nicht bloß in Marien Theresiens Erbstaaten, sondern auch in Spanien
und Neapel, also in zwei gewiß strengkatholischen Reichen,
gestattete.

		Wir werden in der Folge sehen, wie sich aus diesen Anfängen von
Reformen kirchlicher Zustände die tiefst eingreifenden Gestaltungen
entwickelten, auf welchen Marien Theresiens edler Sohn Joseph rasch
fortbauen zu müssen glaubte. Obwohl die Ausführung jener Reformen
kirchlicher Zustände in eine Epoche fällt, welche erst im nächsten
Buche [bookmark: page75]
geschildert werden soll, in die Zeit des siebenjährigen Krieges und
in die unmittelbar nach demselben, so muß doch schon hier noch eine
erwähnt werden, welche gleichsam eine Brücke bildet zu der
unmittelbar folgenden Betrachtung von Marien Theresiens Obsorge für
die Geistesmündigung ihrer Völker. Ich meine ihre Verordnung vom
Jahr 1758 in Betreff des Mißbrauchs der Exorcismen, und die
allmälige Abschaffung der Hexenprozesse, – dieser Geißel
Deutschlands, dieses Hohns gegen den Christusglauben und den
gesunden Menschenverstand, dieses unauslöschlichen Schandflecks in
der Geschichte der deutschen Justiz.

		Noch Marien Theresiens Oheim, Kaiser Joseph I., hatte in seiner
(16. Juli 1707 publicirten) »neuen peinlichen Halsgerichtsordnung
vor das Königreich Böheim, Marggrafthumb Mähren und Herzogthumb
Schlesien« die Zauberei als eine »mit ausdrücklich oder heimlich
bedungener Hülff des Teufels begangene Unthat« definirt und
festgestellt: »Auf wahrhafte Zauberei, sie geschehe mit
ausdrücklich- oder verstandener Verbündnus gegen den bösen Feind,
dardurch denen Leuten, Viehe oder Früchten der Erde Schaden
zugefüget wird, oder auf diejenige, welche neben Verläugnung des
christlichen Glaubens sich dem bösen Feind ergeben, mit demselben
umgangen, oder sich unzüchtig vermischet, wann sie auch sonsten
durch Zauberei niemand Schaden zugefüget hätten, gehört die Straff
des Feuers, obschon solche, aus erheblichen Ursachen, und wann
Inquisitus oder [bookmark: page76] Inquisita dazu gekommen, jung an Jahren,
einfältig, in der Wahrheit bußfertig oder der Schaden nicht so
groß, mit vorhergehender Enthauptung gelindert, und nur der Cörper
verbrennet werden kann;« »Wahrsager, aberglaubische Seegen-Sprecher
und Bockreiter, welche, ohne ausdrückliche Verbündnus mit dem bösen
Feind dieses verüben, sollten zum Tod durchs Schwert verurtheilt,
oder mit körperlicher Züchtigung, Landesverweisung, mehrjähriger
öffentlicher Zwangsarbeit bestraft werden.« Eine Milderung war
indessen schon bei jenem Josephinischen Gesetz darin zu erkennen,
daß »auf die Aussagung der Complicum allein nicht alsogleich weder
die Tortur vorzunehmen, weder zur Strafe zu schreiten« sei. Man
erinnere sich, wie viele Schlachtopfer früherhin gerade dadurch zum
Scheiterhaufen geliefert worden waren!

		Maria Theresia hatte nun (wie sie selbst 1766 erklärte) gleich
bei Anfang ihrer Regierung, auf die Bemerkung hin, »daß bei diesem
sogenannten Zauber- und Hexenprozesse aus ungegründeten
Vorurtheilen viel Unordentliches sich einmenge«, in den Erblanden
allgemein verordnet, daß solche vorkommende Prozesse vor
Kundmachung eines Urtheils zu ihrer Einsicht und Entschließung
eingeschickt werden sollten; »welche Unsere höchste Verordnung« (so
hieß es weiter in der Landesordnung über den Hexenprozeß von 1766)
»die heilsame Wirkung hervorgebracht, daß derlei Inquisitionen mit
sorgfältigster Behutsamkeit abgeführet und in Unserer Regierung
bisher kein wahrer Zauberer, [bookmark: page77] Hexenmeister oder Hexe entdecket worden,
sondern derlei Prozesse allemal auf eine boshafte Betrügerei, oder
eine Dummheit und Wahnwitzigkeit des Inquisiten oder auf ein
anderes Laster hinausgeloffen seyen, und sich mit empfindlicher
Bestrafung des Betrügers oder sonstigen Uebelthäters, oder mit
Einsperrung des Wahnwitzigen geendet haben.«

		Mittlerweile nahm auch die Presse neuerdings den hochwichtigen
Gegenstand wieder auf; ein merkwürdiger Hexenprozeß in Würzburg vom
Jahre 1749, in welchem die Nonne Maria Renata im Kloster Unterzell
als Hexe verurtheilt und (am 21. Januar 1749) als solche
hingerichtet wurde, gab die Veranlassung zu mehreren
Streitschriften. Einen Auszug aus den Akten verfaßte und sandte der
Abt Oswald Loschert an Maria Theresia, welche jedoch dadurch in
ihrer helleren Weltanschauung nicht beirrt worden zu sein scheint.
Die nächste bedeutende Schrift gegen Hexenglauben und
Hexenprozesse, welche dadurch hervorgerufen wurde, gab der
gelehrte, aber mit großer Vorsicht leise auftretende Hieronymus
Tartarolli in Roveredo 1750 heraus. (» Del
congresso notturno delle lammie libri trè.«) Er unterschied
noch zwischen Hexerei und jener Zauberkunst, die sich auf
wirklichen Teufelsbund gründe, und deren Vorhandensein abzuläugnen
er sich wohl hütete. Scipio Maffei dagegen wies 1750 und 1754 nach,
daß die eine so gut wie die andere »ein großes, weltbetrügendes
Nichts« [bookmark: page78]
sei. (» Arte magica dileguata« und »
arte magica annichilata.«) In
demselben Jahre, in welchem das letztgenannte Buch erschien, wurde
in Bayern ein Mädchen von 13 Jahren, 1756 eines von 14 Jahren als
Hexe enthauptet! An der Spitze der Männer, welche in Oesterreich
gegen das unselige Hexenwesen wirkten, stand Marien Theresiens
Leibarzt, der große Gerhard van Swieten, welcher von dem Werke »
de cultibus magicis« eine neue
Auflage veranstalten ließ.

		Die schon damals helleren Ansichten Marien Theresiens über den
fraglichen Gegenstand ersieht man am besten aus der bereits
angeführten »Landesordnung, wie es mit dem Hexenprozesse zu halten
sei«, vom Jahre 1766. (Sie bildete den 58. Artikel der Constitutio criminalis Theresiana.) Da heißt es:
wie sie unbeschadet ihres Eifers, die Ehre Gottes aufrecht zu
erhalten, und alles, was zu deren Abbruch gereicht, auszurotten,
doch keineswegs gestatten könne, »daß die Anschuldigung dieses
Lasters (zauberischer Handlungen) aus eitlem alten Wahne, bloßer
Besagung und leeren Argwöhnigkeiten wider Unsere Unterthanen was
Peinliches vorgenommen werde; sondern Wir wollen, daß gegen
Personen, die der Zauberei oder Hexerei verdächtig werden, allemal
aus rechtserheblichen Inzichten und überhaupt mit Gründen und
rechtlichem Beweise verfahren werden solle, und hierinfalls
hauptsächlich auf folgenden Unterscheid das Augenmerk zu halten
sey: ob die der bezichtigten Person zur Last gehenden den Anschein
[bookmark: page79] einer
Zauberei oder Hexerei und dergleichen auf sich habenden Anmaßungen,
Handlungen und Unternehmungen entweder 1) aus einer falschen
Verstell- und Erdichtung und Betruge, oder 2) aus einer
Melancholey, Verwirrung der Sinnen oder Wahnwitz, oder aus einer
besonderen Krankheit herrühren, oder 3) ob eine Gottes und ihres
Seelenheiles vergessene Person solcher Sachen, die auf eine Bündniß
mit dem Teufel abzielen, sich zwar ihres Ortes ernsthaft, jedoch
ohne Erfolg und Wirkung unterzogen habe, oder ob endlichen 4)
untrügliche Kennzeichen eines wahren, zauberischen, von teuflischer
Zuthuung herkommen sollenden Unwesens vorhanden zu seyn erachtet
werden.« Worunter verstanden war, »daß eine erwiesene Unthat,
welche nach dem Laufe der Natur von einem Menschen für sich selbst
nicht hat bewerkstelligt werden können, mit bedungener Zuthuung und
Beistand des Satans aus Verhängniß Gottes geschehen sei.« Man
sieht: wie sehr auch Maria Theresia das Richtige ahnte, so haftete
in ihr doch noch zu viel von den Eindrücken einer in Bezug auf
religiöse Vorstellungen mangelhaften Erziehung, und glaubte sie
nach der einen wie nach der anderen Seite hin mit nicht genug
Vorsicht und Behutsamkeit beginnen zu dürfen. Mochte bei dem
Hexenglauben auch Betrug, Hysterie, Geistesverwirrung mitunter
Schuld tragen, die größte und furchtbarste Schuld trugen die
Hexenrichter, und, wenn weder Tortur noch Furcht vor derselben mehr
Geständnisse erzwingen konnte, welche der [bookmark: page80] Richter den Inquisiten in
den Mund legte, dann erst mußte der Hexenglauben aufhören.

		Von diesem Gesichtspunkte aus ist es sehr beachtungswerth, daß
Maria Theresia den Richtern die Aufsuchung des Hexenmals, die
Anwendung aller Nadel-, Wasser- und anderen Hexenproben verboten,
und auch die Vornahme der Tortur wenigstens an bestimmte Regeln
band. Wie richtig ihr Takt war, das sogenannte Verbrechen der
Hexerei dem Bereich richterlicher Willkür zu entziehen, ergibt sich
auch aus der Unterscheidung der Strafbestimmungen, wobei sie streng
auf Betrug mit oder ohne erschwerende Umstände, und andere
bürgerliche Verbrechen, indem sie ferner auf Blasphemie die ganze
Strenge des Gesetzes angewendet wissen wollte, – jedoch bei der
sogenannten »wahren Zauberei«, als einem außerordentlichen
Ereignisse, sich selbst die Strafart ausdrücklich vorbehielt, mit
der Bestimmung, daß ihr der ganze Prozeß eingereicht werden
sollte.

		Im §. 16. verordnete sie: »daß, wenn sich irgendswo eine
angebliche Besitzung vom Teufel, eine Gespensterey, Geisterey, und
dergleichen hervorthun würde, solcher Vorfall ganz unverlängt bey
Unseren Obergerichten angezeiget, von den Obergerichten aber
gestalten Umständen nach entweder durch eigens abordnende
Rathsglieder, oder auf ihre Verordnung durch die unterhabende
Halsgerichten zuförderst auf die Verhältniß der Sach: ob, und was
für ein Betrug darunter verborgen, und was eigentlich an der Sache
[bookmark: page81] seyn
möge? sofort auch auf den Zustand der verdächtigen Person: ob
solche nicht etwann mit einer Sinnveruckung behaftet seye? mit
Beyziehung erfahrner Physicorum auf das genaueste nachgeforschet,
und mittelst ordentlich verführender Inquisition alles gründlich
untersuchet werden solle. Wo sodann, wenn der Betrug herauskommet,
der Betrüger gestalten Sachen nach mit einer gemessenen
Leibsstraffe zu belegen; falls aber das Vorgeben und Unternehmen
aus phantastischer Einbildung, und Narrheit beschehen wäre, der
Irrsinige in ein Narren- oder Krankenhaus zu überbringen;
jenenfalls hingegen, wenn von den nachgesetzten Gerichten das
Angeben eines vorhandenen Gespensts, eines umgehenden Geistes, oder
einer Besessenheit vom Teufel für wahr, oder für zweifelhaft
gehalten würde, nach der hieroben §. 7 und §. 12 vers. 4. gemachten Anordnung Uns solche
Vorfallenheit allemal zu Unser-eigenen höchsten Schlußfassung
einzuberichten seyn wird.«

		Man sieht, das waren bereits mehr als bloße Anfänge; es waren
schon energische Griffe mitten in die Sache, wobei sich die
vollkommene Durchführung bis zum Ende als unausbleiblich im
Hintergrunde zeigte.

		Ich habe in diesem Abschnitte den Namen Gerhards van Swieten
erwähnt, eines Mannes, welcher sich um die Förderung des geistigen
Lebens in Oesterreich unsterbliche Verdienste erwarb, als diejenige
Natur, welche vorerst die alten Schranken niederriß, welche den
Boden urbar [bookmark: page82] machte, der so lang brach gelegen. Daß
Maria Theresia diesen Mann zu sich berief, daß sie ihm ihr volles
Vertrauen schenkte, ist ein Beweis ihrer richtigen Einsicht und
ihrer redlichen Absicht: für das wahre Beste ihrer Völker zu
herrschen.

		So möge denn ein kurzer Abriß von Gerhard van Swietens Leben und
Wirksamkeit hier seine Stelle finden.

		Gerhard van Swieten,

		geboren zu Leyden am 7. Mai 1700, der Sohn Thomas van Swieten's
und Elisabeth's de Loo, gehörte einer der ausgezeichnetsten
Familien Hollands an, und zwar der katholischen Linie derselben. In
einem Alter von 12 Jahren begann Gerhard van Swieten seine Studien
auf der Universität Leyden, deren Stiftung (1575, 4. Januar) für
ewige Zeiten das Andenken der glorreichen Vertheidigung Leydens
gegen die spanischen Zwingherrn (vom 26. Mai bis zum 3. Oktober
1754) erhalten sollte. In den ersten Jahren seiner Studien zu
Leyden verlor der junge van Swieten seine Aeltern, worauf ihn seine
Vormünder nach Löwen sandten, wo er sich der Philosophie und
späterhin den Rechtswissenschaften widmen sollte, gegen welche er
jedoch eine so entschiedene Abneigung fühlte, daß er sich in einem
Alter von 16 Jahren nach Leyden zurückbegab, um dort – gegen alle
Vorstellungen seiner ganzen Familie – Medizin und Physik zu
studiren. Ein großes Muster stand in Leyden vor den Augen des
Jünglings, Boerhaave, Professor der Medizin, der Botanik und der
Chemie, [bookmark: page83]
Verfasser der unsterblichen » institutiones
medicae« und der » aphorismi de
cognoscendis et curandis morbis.« Van Swieten fand in diesem
ausgezeichneten Manne nicht bloß einen Lehrer, der ihn vor den
zahlreichen übrigen Schülern auszeichnete, sondern auch seinen
Lebensretter; denn als übermäßiger Fleiß, wobei er Essen, Trinken,
Schlaf und jede Erholung hintansetzte, seinen Körper entkräftet
hatte, als ihn eine tiefe Melancholie überfiel, zu welcher sich
Schlaflosigkeit und Abmagerung gesellten, zog ihn Boerhaave mit
liebevoller Sorgfalt vom Rande des Abgrundes zurück, untersagte ihm
das Uebermaß des Arbeitens, verordnete ihm Fecht- und Musikübungen
sowie erheiternde Lektüre vor dem Schlafengehen, und so gelang es
ihm, in kurzer Zeit die Gesundheit des Jünglings vollkommen wieder
herzustellen, der, selbst als er den Doktorgrad (1725) erlangt
hatte, die Vorlesungen des großen Meisters zu besuchen nicht
aufhörte, und ihm, wie ihn dieser seiner Freundschaft würdigte, die
lebhafteste Dankbarkeit unauslöschlich bewahrte.

		Van Swieten praktizirte eine Zeit lang in Leyden und eröffnete
dann Vorlesungen über Medizin an der dortigen Universität mit dem
glänzendsten Erfolge. Der Hörsaal vermochte kaum die Menge der
Lernbegierigen zu fassen, welche aus dem Ausland, besonders aus
England, herbeikamen, um Boerhaave's Schüler, Freund und
geistes-ebenbürtigen Nachfolger zu hören. Dieser glänzende Erfolg
aber, welchen van Swieten seiner gediegenen Gelehrsamkeit [bookmark: page84] verdankte,
ermangelte nicht, ihm auch Mißgunst zu erwerben, und van Swieten
war nicht der Mann dazu, seine Gegner durch Nachgiebigkeit von
seiner Seite milder zu stimmen. Der Umstand, daß er Katholik war,
mußte zum Vorwande dienen, unter welchem man ihm die Fortsetzung
seiner Vorlesungen untersagte. Die Universität empfand indeß bald,
daß die Folgen dieser Maßregel für sie selbst unangenehmer waren,
als für van Swieten, indem die zahlreichen Ausländer, welche van
Swieten's Ruf nach Leyden gelockt hatte, nun nach seinem Abgange
vom Lehrstuhle die Universität verließen. Van Swieten erhielt
hierauf einen sehr ehrenvollen Ruf nach London, unter der Garantie
einer jährlichen Einnahme von 1000 Pfund Sterling und mit der
Versicherung, daß er dortselbst in Bezug auf seinen Glauben nicht
die mindeste Anfechtung zu besorgen haben würde. Er schlug jedoch
diesen Antrag aus und beschäftigte sich in der stillen
Abgeschiedenheit seines Studirzimmers mit der Ausarbeitung seines
klassischen Werkes, » commentarii in
Boerhaavii aphorismos de cognoscendis et curandis morbis«,
welches anfänglich lebhaften Widerspruch, selbst durch den
berühmten Albrecht von Haller, einen von Boerhaave's
ausgezeichnetesten Schülern, erweckte, aber auch den Ruf des
Verfassers noch weiter ausbreitete und dauernd befestigte
[bookmark: text13]F13.

		Inzwischen war auch Maria Theresia auf den [bookmark: page85] bedeutenden Mann aufmerksam
geworden und wünschte ihn für ihre Staaten zu gewinnen; sie wußte
wohl, daß sie einer energischen Geisteskraft und eines durchaus
redlichen Charakters bedurfte, um dortselbst eine neue Organisation
der Anstalten für Pflege von Wissenschaften und Künsten zu Stande
zu bringen. Für diese Aufgabe nun war Gerhard van Swieten, mit
seinem scharfen Geist und seinem gründlichen wissenschaftlichen
Ernst, mit seinem unerschütterlichen Pflichtgefühl, mit seiner
unermüdlichen Thätigkeit und mit seinen ausgebreiteten Verbindungen
ganz der rechte Mann, und überdieß konnte ihm seine treue
Anhänglichkeit an den Katholicismus, eine Anhänglichkeit, welcher
er seine Professur zum Opfer gebracht hatte, bei Marien Theresien
nur umsomehr zur Empfehlung dienen. Er scheute jedoch, an ein
einfaches stilles Leben gewöhnt, das Geräusch des Hofes, und gab,
auf die ersten Anträge, diese Scheu als Motiv seiner ablehnenden
Antwort an. Maria Theresia wiederholte ihre Anträge und schrieb
endlich persönlich an ihn, indem sie ihn über seine Furcht, daß die
Stellung zum Hofe seine wissenschaftliche Thätigkeit, seine
Selbstständigkeit beeinträchtigen könnte, vollkommen beruhigte. Zum
Beweise ihres besonderen Vertrauens beauftragte sie ihn sodann,
sich nach Brüssel zu begeben, um dort ihre Schwester, die
Erzherzogin Maria Anna ärztlich zu behandeln. Van Swieten stellte
die Gesundheit dieser Fürstin wieder her und entschloß sich nun,
Marien Theresiens Anerbieten anzunehmen. Rasch ordnete er seine
Angelegenheiten [bookmark: page86] in Holland, und im Jahre 1745 reiste er
nach Wien ab, wo er am 7. Juni mit seiner ganzen Familie ankam; (er
hatte sich 1729 mit Maria Lambertina Theresia Ter Beek von Coesfeld
vermählt und in glücklicher Ehe mit derselben zwei Söhne und zwei
Töchter erlangt.)

		Maria Theresia war in hohem Grade erfreut, van Swieten zu sehen
und in ihren Diensten zu wissen; zu wiederholten Malen äußerte sie
sich mündlich und schriftlich: »sie betrachte den Augenblick, in
welchem sie ihn für sich und ihre Staaten gewonnen habe, als einen
der glücklichsten und ehrenvollsten Abschnittspunkte ihrer
Regierung.« Wie groß ihr Vertrauen auf ihn war, und was alles sie
von ihm erwartete, bewies sie dadurch, daß sie ihn zu ihrem
Leibarzt, zum Vorstand des Medicinal- und Studienwesens in ihren
sämmtlichen Staaten und zu dem der kaiserlichen Bibliothek
ernannte, endlich daß sie ihn durch ihren kaiserlichen Gemahl in
den Reichsfreiherrnstand erheben ließ.

		Van Swieten fand das Studien- und Medicinalwesen in Oesterreich
in einem nichts weniger als erfreulichen Zustand und eröffnete
seine Wirksamkeit dortselbst zunächst damit, daß er schon 1751 das
ganze Studienwesen nach einem neuen, den Fortschritten der
Wissenschaften angemessenen Plane zu reorganisiren begann, wobei
als oberstes Prinzip Freiheit des Denkens und Lehrens aufgestellt
wurde; allerdings nicht ohne heftigen Kampf, welchen veraltete
Grundsätze und veraltete Lehrart entgegenstellten. Er selbst hielt
bis zum Jahre 1753, als er [bookmark: page87] taugliche Stellvertreter gewonnen hatte,
öffentliche Vorlesungen über Medizin an der Wiener Universität,
welche zahlreiche Hörer von nah und fern herbeilockten und den Ruf
der Anstalt in kurzer Zeit bedeutend hoben und feststellten. Zu den
wichtigsten Neuerungen, welche er in Bezug auf das Studium seiner
nächsten Berufswissenschaft einführte, gehörten die Errichtung
eines Lehrstuhls für Entbindungskunde, die Ernennung eines
besonderen Professors, welcher die Studirenden der Arzneikunde
täglich an Krankenbetten praktisch einübte, die besondere Sorgfalt
für die bisher sogut wie ganz vernachlässigten Studien und
Hülfsmittel der Anatomie, der Chemie und der Botanik; vor ihm
bestand weder ein anatomisches Theater, noch ein öffentliches
chemisches Laboratorium, noch ein botanischer Garten. Ihm verdankte
das Medicinalwesen ferner die Anordnung einer unangesagten und
strengen jährlichen Visitation der Apotheken, die Herabsetzung der
ungebührlichen Kosten für Doktorpromotionen, worunter Talent und
Verdienst bisher gelitten hatten (an der Universität Löwen wurden
die allzuhohen Ausgaben bei jenem Anlaß 1755 beschränkt). Für die
bürgerliche Existenz des Standes der Aerzte wurde durch Errichtung
einer Medicinal-Wittwenkasse gesorgt, welche auf van Swietens
Betrieb unter Marien Theresiens Auspicien zu Stande kam.

		Nicht minder groß und dankenswerth waren van Swietens Verdienste
um die kaiserliche Bibliothek. Er fand sie in einem traurigen
Zustande, die köstlichsten Handschriften [bookmark: page88] in Folge von Nachlässigkeit
theils schon zerstört, theils dem Untergange nahe, die
Kupferstichsammlung unvollständig, das ganze Institut in Bezug auf
seine eigentliche Bedeutung ungenügend, da die Benützung bloß
während des Sommers freistand, und selbst dann fand man daselbst
weder Federn noch Tinte, um Auszüge machen zu können. Unter van
Swieten wurde das Alles anders, nicht bloß wurde die Bibliothek
nach einem verständigen Plane ergänzt, wurden ihre Schätze gegen
alle Unbill gesichert; – sie stand dem Gelehrten nunmehr das ganze
Jahr hindurch offen, und zwei mit allen Bequemlichkeiten
wohlversehene Säle luden fortan zur Benützung derselben ein.

		Bei aller vielverzweigten Thätigkeit für die Bibliothek, für das
Studien- und Medicinalwesen fand van Swieten noch immer hinreichend
Zeit für eine Thätigkeit, welche theils durch andere Seiten seines
Berufes, theils durch ein ihm innewohnendes Bedürfniß bedingt
wurde, so als Leibarzt des kaiserlichen Paares und der kaiserlichen
Familie, so ferner als Arzt bei zahlreichen Consultationen, so als
Präsident der Büchercensur, als Schriftsteller durch Fortsetzung
seiner klassischen Commentarien zu Boerhaave's Aphorismen, durch
wissenschaftliche Correspondenz. Mit welchem unermüdlichen Eifer er
den Fortschritten der medizinischen und mathematischen
Wissenschaften in allen ihm zugänglichen Sprachen folgte (er
verstand Latein, Griechisch, Französisch, Deutsch, Italiänisch,
Spanisch, Englisch und etwas Ungarisch) beweist wohl der Umstand
hinlänglich, [bookmark: page89] daß man nach seinem Tode dreißig
Foliobände von Auszügen fand, die er bei seiner Lektüre gefertigt!
Der Umfang einer solchen Thätigkeit ist nur begreiflich, wenn man
seine weise Zeiteintheilung (das Geheimniß aller ächten Thätigkeit)
in Anschlag bringt, wodurch es ihm möglich war, in der Regel
mindestens zwölf Stunden täglich zu arbeiten, wenn man ermißt, daß
seine Erholung nur im Nachdenken über die Gegenstände seiner
Thätigkeit bestand, und wenn man sein bis in die letzten
Lebensjahre ungeschwächtes vortreffliches Gedächtniß bedenkt.

		Van Swietens Charakter war rein und untadelhaft. Was er that,
geschah stets aus den lautersten Grundsätzen und Überzeugungen; und
selbst wenn er als Censor die Werke der französischen Philosophen
in Oesterreich verbot, war weder Bigotterie noch persönlicher Groll
dabei im Spiele, obgleich seine Gewissenhaftigkeit ein reiches Maß
von Spott durch jene Autoren über sich ergehen lassen mußte.
Redlich suchte er den großen Einfluß, welchen er bei Marien
Theresien besaß, zum Besten der Wissenschaften und der Aufklärung,
sein Vermögen zum Besten der Armen zu verwenden; in 10 Jahren hatte
er, wie man nach seinem Tode aus seinen Papieren ersah, über 30,000
Thaler an die General-Armenkasse gegeben; zahlreiche talentvolle
aber arme Studirende der Medizin unterstützte er außerdem aus
seinen Mitteln, Dürftigen, welche seinen ärztlichen Rath in
Anspruch nahmen, gab er Geld für Arzenei und für Lebensbedürfnisse,
Aerzten auf dem Lande oft 30, 50, bis [bookmark: page90] 100 Ducaten zur Unterstützung von
armen Kranken. Seinen Freunden ein treuer Freund, und allenthalben
ein erprobter Menschenfreund, konnte er gleichwohl mancher falschen
Beurtheilung nicht entgehen, weil er im Dienst unbeugsam streng war
und mit einem Ernst, der bis zur rauhen Härte stieg, auf genaueste,
haarscharfe Pflichterfüllung drang, wie er selbst ja gewohnt war,
darin sein höchstes Ziel zu sehen. Kann man endlich seinen
Charakter in einem Schlußstriche mit einem edleren Lobe bezeichnen,
als daß er nichts mehr haßte und verabscheute als die Lüge?
Wahrlich: ein solcher Mann war würdig, Marien Theresiens Vertrauen
unumschränkt zu genießen, ein solcher Charakter rechtfertigte
dasselbe unbedingt. Nach seinem Tode nahm seinen Platz in der
Akademie zu Paris, deren Mitglied er war, kein Anderer ein, als der
edle Franklin. Van Swieten starb am 18. Juni 1772, nachdem ihn
einige Tage vorher noch die Kaiserin besucht hatte, 72 Jahre
alt.

		Förderung geistigen Lebens.

		Nach der vorangegangenen Schilderung des Mannes, von welchem die
erste Studienreform in Oesterreich ausgegangen und durchgeführt
worden war (die zweite v. Jahr 1772 werden wir später betrachten),
und bei einem Rückblick auf die bereits am geeigneten Orte
erwähnten neuerrichteten Bildungsanstalten (wie die
Ritterakademieen und Kadettenschulen, die orientalische Akademie u.
s. w.) bleibt hier nur wenig nachzuholen, um das Bild der
Thätigkeit [bookmark: page91] in dem oben bezeichneten Wirkungskreise zu
vervollständigen. Im Jahr 1751 wurde in Wien der Bau des prächtigen
neuen Universitätshauses begonnen, am 5. April 1756 eingeweiht, ein
wahrer Palast, mit ebenso großartigen als zweckmäßig eingetheilten
Räumen. Im Jahre 1751 wurde auch der botanische Garten angelegt,
welcher dann ähnlichen bei den Universitäten Mailand und Pavia zum
Muster diente. Die erste Spur von einer Beachtung des
Zusammenhanges zwischen Wissenschaft und Leben und der schönen
Aufgabe für die Erstere, ohne Aufgebung ihres Selbstzweckes, das
Letztere zu durchdringen, zeigte sich 1757, als an der Wiener
Universität eine Sonntagsschule für Handwerker zum Unterricht in
der populären Mechanik eröffnet wurde. Noch immer war aber alles,
was für die Förderung geistigen Lebens in Oesterreich geschah, bloß
Keim, noch mußten erst die Männer heranwachsen und reifen, welche
das große Werk fortzuführen und die lange vernachlässigte, ja
niedergehaltene Entwickelung von Völkern voll der reichsten
Fähigkeiten über die hemmenden Schranken hinauszuleiten berufen
waren. Noch wurden vorliebig die strengen Fachwissenschaften auf
den Hochschulen gepflegt, noch richtete sich die Aufmerksamkeit
weniger auf die selbstständige Ausbildung aller Seitenzweige,
welche aus jenen sprossen und, in's Leben unmittelbar hineinragend,
von der frischen Luft desselben bewegt, ihm auch Früchte zubringen
sollen; noch war der Volksunterricht fast ganz unbeachtet; der
[bookmark: page92] Blick
der Regierenden gewöhnte sich nur langsam, in die Niederungen der
bürgerlichen Gesellschaft hinabzugleiten und dort die natürlichen
Wurzeln zu entdecken, ohne deren geistig-moralische Erkräftigung
keine Gesundheit des ganzen Baumes möglich ist; – die Gründung von
Ritterakademieen war wahrlich nicht nothwendiger, als die von
Dorf-, Normal- und Landwirthschaftsschulen und von
Bildungsanstalten für Landschullehrer. Noch war endlich damals eine
unglaubliche Masse von Reichthum als todtes Gut in Klöstern und
Collegien aufgespeichert und verschlossen, welches späterhin zum
Besten von Schulen flüssig werden sollte; noch konnte damals eine
Reform des Studien- und Unterrichtswesens nicht durchgreifend, der
Fortschritt des geistigen Lebens in Oesterreich mit den Ideen des
Jahrhunderts nicht unaufhaltsam sein, so lange der Jesuitenorden
nicht bloß den Kredit der höchsten Autorität als ausschließliche
Vereinigung der besten Lehrer und der ausgezeichnetsten Gelehrten
besaß, sondern auch Macht und Schutz genug, um denselben im Staats-
und Familienleben geltend zu machen und einen Unterrichtsplan
festzuhalten, welchen man deßhalb für den besten hielt, weil der
Orden unläugbar eine lange Reihe von bedeutenden Talenten
aufzuweisen hatte, welcher jedoch mit dem Prinzip des Ordens:
blindem Gehorsam der Untergebenen gegen die Vorgesetzten, so durch
und durch verwachsen war, daß produktive Ideen keine Möglichkeit
fanden, wie sie aus der Freiheit des Geistes entströmen, Freiheit
[bookmark: page93] des
Geistes in den Massen zu wecken, das Individuum durch
Selbstthätigkeit von den Fesseln der Gattung zu entbinden, einen
Wettgang der verschiedenartigsten Talente auf den verschiedensten
Wegen zu einem und demselben Ziele anzuregen.

		Diese hemmenden Ursachen betrachtet, darf man auch gegen jene
Epoche des Beginnens und Säens nicht ungerecht sein, denn in Maria
Theresia war wenigstens das Bewußtsein vorhanden, daß der Zustand
ihrer Völker nichts weniger als ein vollkommener sei, und der
redliche Wille, durch Heranziehung hervorragender Geister, mit
Vertrauen auf sie und im Bunde mit denselben, einen besseren, ja
den möglichst besten mit der Zeit herbeizuführen.

		Einen Blick jetzt auf die
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			[bookmark: foot7]Vor der Hand, bis zu reiferem
Alter des jungen Prinzen, war der Herzog Franz Maria von Modena
dessen Stellvertreter.
	[bookmark: foot8]Sie wurde 1760 nach
Freiburg verlegt.
	[bookmark: foot9]Vom Hofkriegsrath hingen ab:
Das Generaldirektorium des Ingenieurkorps und Fortifikationswesens,
(mit Mineurs und Sappeurkorps), das Feld- und Hausartilleriezeugamt
(unter welchem alle Garnisons-Artillerie-Kommandanten in den
Provinzen und alle bei Salpeter- und Pulverwesen Angestellten), –
die Generalkommandanten in den Provinzen, – das Kriegskommissariat
(für Rekrutirungssachen, Marschrouten, Kassenvisitationen,
Montursachen u. s. w.), – die Verpflegsinspektion (für sämmtliche
Militärmagazine im Krieg wie im Frieden); das Militärinvalidenamt,
das oberste Schiffamt (für Schiff- und Brückenbau), die
Monturökonomie-Hauptkommission, das Kriegszahlamt, die Garden, das
Fuhrwesenkorps, die Kriegsakademie zu Wiener-Neustadt, die
Ingenieurschule in Wien, das Konsistorium.

In Bezug auf die Militärgerichte war der Hofkriegsrath sowohl in
Civilrechts- als in peinlichen Sachen das Revisorium und eignete
für alle Klagen wegen versagten oder verzögerten Rechts, für alle
Nullitätsklagen und alle Klagen des verdächtigen Richters. Für
Civilstreitigkeiten und Geschäfte des adeligen Richteramts
bestanden die judicia delegata militaria
mixta. Außerdem hatte jedes Regiment sein eigenes Gericht
unter dem Präsidium des Obersten. (Vergl. de Luca I; der überhaupt
bei diesen Abschnitten benützt worden.)
	[bookmark: foot10]S. 134.
	[bookmark: foot11]Traurige Abbildung der protestantischen Gemeinden in
Ungarn. (Brieg, 1747.)
	[bookmark: foot12]Er verfehlte auch nicht
folgenden Punkt zu betonen: »Obgleich die in den Staaten des Königs
eingeführte Toleranz die Römisch-Katholischen des Genusses der
Freiheit und der ihnen bewilligten Privilegien versichere, so
würden doch diese Arten der Vortheile mehr oder weniger Ausnahme
leiden, nach dem Maße, als die Protestanten in Ungarn und
Siebenbürgen in Ansehung ihrer Beschwerden erleichtert
würden.«
	[bookmark: foot13]Die beiden ersten Bände erschienen 1747 und
1754.


	
		
		Erziehung des Kronprinzen Joseph.

		Musterhaft war Maria Theresia als Gattin und Mutter; die
Zärtlichkeit, mit welcher sie ihren Gemahl liebte, nahm mit den
Jahren nur noch mehr zu, und wurde, bei dessen anspruchslosem
Charakter, durch die Selbstherrschaft nicht getrübt, zu welcher sie
ihre geistige Ueberlegenheit vor ihm und der Beistand bedeutender
Männer, denen sie ihr Vertrauen schenkte, bei dem aufrichtigen
Bestreben ihre Völker glücklich zu machen, bestimmten. Kaiser Franz
I. [bookmark: page94]
wirkte in seinem bescheidenen Kreise, in dem er sich behaglich
fühlte, gab sich seinen Liebhabereien hin, von denen allerdings
seine Goldmacherversuche und seine Diamantenschmelzexperimente
erkleckliches Geld kosteten, was er dann wieder durch
Finanzspekulationen hereinzubringen suchte; unterstützte Gelehrte
und Künstler, beschäftigte sich mit Sammlungen für Kunst und
Wissenschaft (Naturalien- und Münzkabinet in Wien), ließ keinen
Armen ungetröstet, unbegabt von sich gehen, und genoß mit Recht
durch diese Eigenschaften allgemeine Achtung und Liebe.

		Maria Theresia hatte ihrem Gemahl bis zum Jahr 1756 folgende
damals lebende Kinder geboren: am 6. Oktober 1738 die Erzherzogin
Maria Anna, am 13. März 1741 den Erzherzog Joseph, am 13. Mai 1742
die Erzherzogin Maria Christina, am 13. August 1743 die Erzherzogin
Maria Elisabeth, am 1. Februar 1745 den Erzherzog Karl, am 26.
Februar 1746 die Erzherzogin Maria Amalia, am 5. Mai 1747 den
Erzherzog Leopold, am 13. August 1752 die Erzherzogin Maria
Carolina, am 1. Juni 1754 den Erzherzog Ferdinand, am 2. November
1755 die Erzherzogin Maria Antonia und am 8. Dezember 1756 den
Erzherzog Maximilian. In früher Jugend starben Maria Elisabeth
(geb. 5. Febr. 1737, gest. 2. Juni 1740), Maria Carolina (geb. 12.
Januar 1739, gest. 25. Januar 1741), eine Prinzessin (geb. und
gest. am 17. September 1748), Johanna Gabriele (geb. 4. Febr. 1750,
gest. 23. Dezember [bookmark: page95] 1762), Josepha Gabriele (geb. 19. März
1751, gest. 15. Oktober 1767).

		Die Erziehung der zahlreichen Kinder war für Marien Theresien
und Franz I. ein Gegenstand der größten Sorgfalt; insbesondere die
des Kronprinzen Joseph. Auch hier wieder waren Marien Theresiens
Ansichten und Verfügungen vorherrschend, wenn gleich der Einfluß
des Vaters nicht so gänzlich ausgeschlossen war wie bei
Regierungsangelegenheiten.

		Pflicht der Dankbarkeit gegen die treuen Ungarn und nicht minder
Klugheit bestimmten Marien Theresien, dem Kronprinzen Joseph einen
Ungar, den Feldmarschall Fürsten Karl Batthiany zum obersten
Hofmeister zu geben, wie sie denn den Knaben auch frühzeitig die
ungarische Sprache erlernen ließ, ja sogar ihn in ungarische
Nationaltracht kleidete. Zu Lehrern erhielt der Kronprinz den
Jesuiten Pater Franz, einen gelehrten Orientalisten (dessen bereits
bei Gelegenheit der Errichtung der orientalischen Akademie gedacht
worden ist) für den Religionsunterricht, den Ingenieur Brequin für
die mathematischen Wissenschaften, Martini für die juristischen,
Leporini für die Geschichte, Beck für deutsches Staatsrecht.

		Joseph faßte rasch, ohne eben so gut zu behalten wie seine
jüngeren Brüder Karl und Leopold; bei seinem lebhaften Temperament
konnte er sich in die schwerfällige und ermüdende Art des
Unterrichts nicht finden, und die pedantische [bookmark: page96] Methode, die strenge
Orthodoxie, die Härte, womit die Aufwallungen seines frischen
Jugendmuthes gedämpft, die Lichtblicke seines kräftigen Geistes mit
dem Halbdunkel der alten Ordnung ausgeglichen werden sollten,
trugen nur dazu bei, daß er ein um so regeres Innenleben ausbildete
und selbstständige Ueberzeugungen festigte. Daß sich frühzeitig
eine Vorliebe für Feldmesserei und Kriegsbaukunst bei ihm zeigte,
war wohl Folge der ersten Eindrücke, welche die Persönlichkeit
Batthiany's, des entschiedenen Kriegsmanns, und die stürmischen
Ereignisse hervorbrachten, die seine Kindheit umrauschten.
Dazwischen tönte die sanfte Stimme der Musik, welcher sich der
Fürstenknabe gern hingab und sein ganzes Leben hindurch treu blieb;
er spielte mehrere Instrumente mit Fertigkeit. »Ich lehre meinen
Sohn die Musik lieben«, sagte seine Mutter, »damit er milder werde,
denn er ist störrisch.« So mochte allerdings anfangs sein früher
Trieb nach Selbstständigkeit der besorgten Mutter erscheinen, wenn
Joseph dem Zwange, den die Lehrer über ihn verhängten, seinen
Eigenwillen entgegenstellte.

		Eine bedeutende Rolle bei Josephs Erziehung spielte Bartenstein.
Schon im Jahre 1751 ertheilte ihm Maria Theresia den Auftrag, einen
Plan für Josephs Unterricht in Geschichte, Politik, Natur- und
Völkerrecht auszuarbeiten. Hiezu schrieb Franz I. eigenhändig
folgenden Befehl: »Es soll meinem Sohne Joseph die Historie so
tradirt werden, daß die Fehler und die bösen Thaten der [bookmark: page97] Regenten so
wenig als ihre Tugenden und das Gute, so sie gethan haben,
verschwiegen werden. Diese Geschichten sollen immer meinem Sohne so
appliciret werden, daß er gute Anmerkungen und nach und nach gute
principia sich machen lerne, durch
welche er die Fehler der vorherigen Regierungen zu vermeiden
frühzeitig angewöhnt werde; welches gewiß von guter Wirkung sein
wird.« Diesem Auftrag gemäß arbeitete Bartenstein, welcher nach
seinem Austritt aus dem Kabinet einen größeren Antheil an Josephs
Erziehung erhielt, seine Vorträge über Geschichte, Natur- und
Völkerrecht aus. Sein Werk über Geschichte war aus archivalischen
Quellen geschöpft und in freisinnigem Geiste abgefaßt; »er machte
darin den Prinzen aufmerksam auf die Klippen, die ein
österreichischer Regent vorzüglich zu vermeiden hat; zeigte ihm,
wie die Nationen, die Oesterreichs Regenten gehorchten, von so
ungleichen Sitten, Sprachen, Gesetzen und Verfassungen wären, und
wie die Eifersucht unter diesen selbst bisweilen so hoch steige,
daß man kaum einer Recht thun könne, ohne die andere; machte ihn
aufmerksam auf die Hausverträge, Friedensschlüsse, geheimen
Unterhandlungen, auf die dabei üblichen Kunstgriffe, auf alte und
neue Ansprüche, auf das Verhältniß der Kirche und des Staates
gegeneinander u. dgl. m. Und diese allerdings sehr pragmatische
Methode verlor er am wenigsten von Maximilians I. Zeiten aus den
Augen, weil gerade von dieser Periode die Geschichte des
österreichischen Hauses an Umfang und Bedeutung am [bookmark: page98] meisten gewonnen hat.
[bookmark: text14]F14
Besonders hervorzuheben ist hiebei unter anderm die Art, wie das
Verhältnis des römischen Stuhles zu den weltlichen Mächten
dargestellt wurde, und welche sich von der beim habsburgischen
Hause bis dahin vorherrschenden durch schroffe Rücksichtslosigkeit
scharf unterschied; nahe genug liegt hier ein muthmaßlicher Schluß
auf Josephs spätere energische Vertretung der Interessen des Staats
und der Monarchie gegenüber der Kirche. Was Bartenstein's Arbeit
über Natur- und Völkerrecht betrifft, so erfahren wir davon, daß
sie nicht sowohl »ein eigentliches System dieser Wissenschaft im
strengsten Sinne des Wortes« war, als vielmehr ein Buch, »bei
welchem sich überall natürlicher Zusammenhang der Theile findet,
überall eine zweckmäßige Auswahl dessen, was für einen solchen
Prinzen Interesse haben konnte, unverkennbar war«; es war »kein
Naturrecht aus der Luft gegriffen, oder mit faden Fragen
ausstaffirt, wie es damals besonders unter den Katholiken noch Mode
war, ebenso wenig ein Naturrecht bloß von Wilden für künftige Wilde
abstrahirt, sondern er schöpfte aus dem Menschen, aus der
Geschichte der Staaten und verband damit die damals gangbaren
philosophischen Prinzipien und gab den Letzteren durch die
Geschichte der Menschheit und der Staaten in der Seele des Prinzen
ihre Haltbarkeit.« [bookmark: text15]F15 Nicht ohne Einfluß auf Joseph blieb [bookmark: page99] bei dem einen wie bei dem
andern Werk die Methode Bartenstein's, seinen Zögling durch Auszüge
auf die Quellen aufmerksam zu machen. Joseph, der überall selbst
schauen, selbst prüfen wollte, erhielt dadurch in seinen
geschichtlichen Kenntnissen Gründlichkeit, in seinen natur- und
völkerrechtlichen, durch das Zeugenverhör der größten Geister über
die wichtigsten Fragen eine vorurtheilsfreie Stellung über den
Partheiansichten, und wenn er selbst später gleichwohl mit wahrem
Feuereifer Parthei ergriff, nämlich für alles, was ihm edel und der
Freiheit, der Würde des Menschen angemessen schien, so konnte ihn
in seiner eigenen Ueberzeugung die Uebereinstimmung der Größten und
Besten nur bestärken. Wie mit dem geschichtlichen Unterricht auch
der philosophische gleichen Schritt hielt, ist es begreiflich, daß
Joseph in der Folge, als er selbsthandelnd auftrat, von idealen
Voraussetzungen ausging, indem er der Verwirklichung eines
großartigen Regentenideals zustrebte. Alle Redlichkeit des Wollens
und alles Feuer eines edlen Gemüths, wie er sie späterhin als
Regent an den Tag legte, offenbarten sich schon in dem Jüngling,
und charakteristisch ist in dieser Beziehung der durch Cornova
aufbewahrte Zug, daß Joseph, als ihm sein Lehrer in der Logik ein
Kapitel über Selbsterkenntniß und Menschenkenntniß aus Bellegarde
vorgelesen hatte, jenem die Hand drückte und das Kapitel nochmal zu
hören verlangte, »weil er, wenn er einst zur Regierung kommen
würde, Selbstkenntniß und Kenntniß der Menschen sehr nöthig haben
werde.« [bookmark: page100]

		So wuchs denn der lebhafte, für alles Schöne, Wahre und Große
empfängliche, vom inneren Drange, ein vollkommener Mensch zu werden
und dereinst Menschenwohl zu begründen, Menschenrecht zu
verwirklichen, begeisterte Joseph heran, unter Lehrern, deren
Grundsätze zwei entgegengesetzten Weltanschauungen, einer
veralteten und der Ahnung einer neuen, entsprachen; das Bild von
Aeltern vor Augen, die er als Sohn zärtlich liebte und verehrte;
Angesichts einer Mutter, an welcher er, mit seinem schon frühzeitig
scharf durchdringenden Blick, die Lauterkeit des Strebens: ihre
Völker zu beglücken, erkannte und nicht minder wahrnahm, wie der
Geist der Zeit sie nicht sowohl überwältigte und fortriß, als daß
sie vielmehr denselben zu erfassen, zu ergründen, zu würdigen
suchte. Anderseits konnte es dem geistvollen Jüngling nicht
entgehen, welche Hebel, und mit wieviel Leidenschaft und Ausdauer,
die reaktionäre Parthei in Bewegung setzte, um die Einleitung eines
heilbringenden Verständnisses zu erschweren und womöglich zu
vereiteln, und wie sehr dieselbe gerade den Nimbus der Religion,
wie sehr die aufrichtige Religiosität Marien Theresiens zu
mißbrauchen suchte, ja sogar nicht selten wirklich mißbrauchen
konnte, um den wahren Bedürfnissen des Volkes und der Dynastie, wie
sie – im innigen Wechselverhältnisse – den Forderungen der Zeit
entsprachen, entgegenzuarbeiten. Gewiß: eine ernste Schule der
Beobachtung für den genialen Jüngling, welcher sich schon damals
gestehen mochte, daß er, als Nachfolger [bookmark: page101] seiner Mutter auf den
habsburgischen Thronen, eine große Aufgabe zu übernehmen und
durchzuführen haben würde!
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		Das neue System.

		(Diplomatisches Vorspiel des siebenjährigen
Krieges.)

		Um die veränderte Stellung, welche Oesterreich durch Kaunitzen's
Bemühungen in der Reihe der europäischen Mächte einnahm,
vollständig würdigen zu können, ist – neben der Erinnerung an
mehreres bereits zu Ende des vorhergehenden und zu Anfang dieses
Buches Angeführte – ein Blick auf und in die Verhältnisse einiger
Höfe und über den atlantischen Ocean hin nöthig.

		Die Antipathie Marien Theresien's gegen Friedrich II. und gegen
die in so unglaublich rascher Zeit gewonnene und befestigte
physische und moralische Bedeutung Preußens fand am sächsischen und
am russischen Hofe den lebhaftesten Anklang, an beiden aus
persönlichem Haß gegen den geistreichen König, welcher das
Verderbniß, das ebenso in Dresden, wie in Petersburg herrschte, die
Lakaiennatur Brühl's, wie die brutale Verworfenheit der russischen
Machthaber verachtete und seiner Verachtung unverholen durch
beißenden Spott Luft machte. Brühl, dadurch auf's Aeußerste
erbittert, vergaß keinen Augenblick [bookmark: page102] den Gedanken, sich an jenem dafür zu
rächen, und versäumte nichts, um den ohnehin bestehenden Haß der
Höfe gegen Friedrich noch zu schüren. Nicht zu bezweifeln ist, daß
auch der Haß der Pompadour gegen Friedrich II. darin seinen Grund
hatte, daß der Letztere seine Verachtung gegen die allmächtige
Maitresse offen an den Tag legte. Ein Beweis dieser Gesinnung war,
daß, während sich Maria Theresia so tief herabließ, der Pompadour
schmeichelhafte Briefe zu schreiben, der preußische Gesandte am
französischen Hofe der einzige von allen fremden Ministern war,
welcher – auf ausdrücklichen Befehl seines Monarchen – die
Pompadour nicht sah; auch hatte Friedrich II. (1754) den Antrag
zurückgewiesen, das Fürstenthum Neufchatel gegen eine Entschädigung
mit allen Einkünften auf Lebenszeit der Pompadour zu überlassen,
welche dann in den Fürstenstand erhoben werden sollte! Was nun
Rußland betrifft, so hatte es bekanntlich schon unterm 2. Juni 1746
ein Bündniß mit Oesterreich geschlossen zu dem Zweck gegenseitiger
Hülfeleistung im Fall eines Angriffes, mit der geheimen
Verabredung, daß Rußland Marien Theresien zur Wiedereroberung
Schlesiens behülflich sein solle, sowie Friedrich einen Krieg mit
Oesterreich, Rußland, Sachsen oder Polen beginnen und somit den
Dresdener Frieden verletzen würde. England und Frankreich standen
einander drohend gegenüber; der alte Nationalhaß [bookmark: page103] hatte diesmal eine
Streitigkeit über die Gränzen der nordamerikanischen Colonien
beider Mächte zum Anlaß eines neuen Ausbruches bekommen.
Frankreich, im Besitz Canada's und Louisiana's, beanspruchte
nämlich auch den des Stromgebietes des Mississippi und des Ohio,
wogegen England protestirte; außerdem wollte das Letztere die
bisher noch von keiner europäischen Macht als Eigenthum
beanspruchten Inseln St. Lucia, St. Vincent, Tobago und Dominica
ausschließend besitzen, und endlich lagen beide Mächte im Streit
über die Gränzen Neuschottlands (Akadiens), welches Frankreich
durch den 12. Artikel des Utrechter Friedens »ganz und gar
innerhalb seiner alten Gränzen« an England abgetreten hatte. Der
Aachener Friede bestimmte, daß »Alles auf den Fuß wie vor dem
Kriege gestellt werden sollte«, und daraufhin forderte England die
Anerkennung seiner Oberherrschaft bis an den Lorenzstrom. Eine
Streitigkeit zwischen einer privilegirten englischen
Handelsgesellschaft, der »Ohio-Kompagnie«, mit den Franzosen über
den ausschließlichen Handel mit den Indianern veranlaßte den
Ausbruch von Feindseligkeiten; die Franzosen legten zur Behauptung
des Landes am Ohio und Mississippi eine Kette von Befestigungen an,
um die Fortschritte der Engländer abzuhalten und die Letzteren ganz
nach der Küste zurückzudrängen. Diese Streitigkeiten, welche für
das Interesse Deutschlands ganz ohne irgend einen Belang gewesen
wären, wenn deutsche Fürsten nicht ihre Unterthanen [bookmark: page104] an fremde verkauft
hätten, sollten nun auf deutschem Boden, durch Deutsche wider
Deutsche ausgekämpft werden, weil – Maria Theresia Schlesien
wiederhaben wollte. Das neue System der europäischen Politik gab
hiebei den Ausschlag. Wie Maria Theresia ganz Europa gegen Preußen
zu bewaffnen suchte, so wollte England seinerseits ganz Europa
gegen Frankreich bewaffnen und rechnete dabei, im Hinblick auf die
Unterstützung, welche es Marien Theresien während des
österreichischen Erbfolgekrieges hatte angedeihen lassen, auf die
Hülfe Oesterreichs, wogegen nun Maria Theresia keineswegs geneigt
war, die Durchführung ihrer eigenen Angelegenheit einer ihr ganz
und gar ferne liegenden Sache aufzuopfern, was man wieder von
Seiten Englands als Undankbarkeit betrachtete. Es kamen eben die
beiden Zwecke in die Collision, welche der Natur der Sache nach von
vorneherein unvermeidlich gewesen war. Indem Oesterreich hiebei
konsequent die Erreichung seines Zieles im Auge behielt, konnte es
nicht anders, als sich immer mehr von England trennen und, wozu
Kaunitz so geschickt Alles vorbereitet hatte, sich näher an
Frankreich schließen; es wollte aber das Erstere nicht völlig
aufgeben, bevor es sich des Letzteren nicht völlig versichert
hatte; daher war die äußerste Vorsicht, ein Verhehlen der
eigentlichen Absicht nöthig, welches uns mehr als einmal verletzen
muß, weil es haarscharf an Zweideutigkeit gränzte, ein
Temporisiren, weil man sich vollkommen rüsten wollte, [bookmark: page105] bevor man
offen ausspielte, und weil man es für unumgänglich nothwendig
hielt, nicht den ersten Schlag der Offensive zu thun, um fort und
fort in der öffentlichen Meinung, wie auf den Grundlagen der
Diplomatie, den Vortheil des angegriffenen, also des im Recht
gekränkten Theils für sich behaupten zu können. Lange genug setzte
Friedrich II. durch seine beharrliche Neigung, den Frieden zu
erhalten, Marien Theresien in Verlegenheit. Auf's Zweideutigste
benahm sich bei dem großen Spiele Rußland, wohin zahlreiche
englische Gelder (zur Bestechung der Machthaber) flossen, und
welches lange Zeit hindurch den Schein der Willigkeit zum Bündniß
mit England wenigstens nicht zerstörte, wiewohl es schon längst mit
Oesterreich im Reinen war. Um in Frankreich den Abschluß des neuen
antinationalen Systems durchzusetzen, welcher den triftigsten
Beweis liefert für die dort überhand genommene gänzliche Korruption
und Anarchie, mußte die Maitresse ihre Kreaturen an's Ruder des
Staates bringen; und ein in Staatsgeschäften unerfahrener Abbé,
(später ward er freilich Kardinal) Bernis, der, außer einem
geringen Talent für Gelegenheitsgedichte, keines, wohl aber das
Verdienst besaß, daß er jenes Talent einst zur Abfassung von
Billets benützt hatte, um der weiland Frau von Etioles die galanten
Briefe Ludwigs XV. zu beantworten und ihr dadurch zur Ehrenstelle
einer königlichen Maitresse zu verhelfen, – dieser Bernis begann
den Abschluß des durch Kaunitz vorbereiteten [bookmark: page106]
österreichisch-französischen Bündnisses mit Kaunitzen's Nachfolger,
dem Grafen Georg Adam von Stahremberg, auf Babiole, einem Landhause
der Pompadour, im September 1755. Wie so ganz und gar dies neue
System in Frankreich nur von der allmächtigen Maitresse
verwirklicht wurde, und weßhalb, – das zeigte sich bald nach dem
Ausbruch des Krieges dadurch, daß die Kreaturen der Pompadour an
die Spitze der Geschäfte traten, Bernis als Minister, der Herzog
von Choiseul als Gesandter am Wiener Hofe, die Herzoge von
Richelieu und Soubise auf dem Kriegsschauplatze. Welcher
schneidende Kontrast: solche Triebfedern, die Hebel der gemeinsten
Immoralität einerseits, – und der wohlbegreifliche Wunsch der
tugendhaftesten Maria Theresia andererseits: das ihr durch
Waffengewalt entrissene Eigenthum kühn eben auch durch Waffengewalt
wieder zu gewinnen. Indem Maria Theresia sich an den Besitzstand
durch die neuen Friedensschlüsse nicht gebunden fühlte, indem sie
diese Letzteren bloß als ihr abgezwungene, und somit nicht
rechtskräftige betrachtete, handelte sie allerdings (wie ein
neuerer Geschichtschreiber ganz richtig bemerkt) nach keiner andern
Rechtsanschauung als Preußens König im Befreiungskriege; aber darin
ist der Unterschied, daß in ihrem Falle die Sache der Dynastie
nicht zugleich Sache des Volkes war, daß Schlesien im Ganzen nicht
mehr österreichisch sein wollte, weil es die Vortheile empfunden
hatte, welche ihm die preußische Herrschaft brachte. [bookmark: page107]

		Nach dieser allgemeinen Betrachtung folge nun eine kurze
Geschichte der diplomatischen Verhandlungen, nach den englischen
Gesandtschaftsberichten. [bookmark: text16]F16

		Der Wiener Hof suchte, unbeschadet aller ernstlichen, unverrückt
nach einem und demselben Ziele hinstrebenden Operationen
Kaunitzen's, den Schein zu behaupten, daß er das alte System
aufrecht erhalten wolle, selbst als die Mißhelligkeiten wegen der
römischen Königswahl Josephs und wegen des Barrierenvertrags
eingetreten waren. Kaunitz ließ 1754 Worte fallen über das
gefährliche Streben der Franzosen nach allgemeiner Herrschaft und
über die Nothwendigkeit: ihnen auf alle Weise entgegenzutreten. In
demselben Jahre drang er äußerst lebhaft darauf, daß England seinen
Bund mit Rußland zu Stande bringe, unzweifelhaft ein Versuch,
denselben gegen Preußen zu benutzen. Im darauffolgenden Jahre 1755
wurden die Aufforderungen Englands an dem Wiener Hof, in Bezug auf
Oesterreichs Partheinahme für das Erstere gegen Frankreich, immer
dringender; der englische Staatsrath wollte sich mit Kaunitzen's
allgemein gehaltenen Versicherungen nicht mehr begnügen und
verlangte eine bestimmte Erklärung über die Truppenzahl, welche
Maria Theresia zur Vertheidigung der Niederlande und Hannovers im
Fall eines französisch-preußischen Angriffes stellen würde. [bookmark: page108] Unterm 16.
April 1755 erklärte nun Maria Theresia in einer Denkschrift, daß
sie ihre Truppen nicht aus Böhmen entfernen könne, ohne ihre
Erblande und selbst ihre Hauptstadt gegen Preußen zu entblößen; sie
könne nichts weiter thun, als die Truppenzahl von 25,000 Mann für
die Niederlande vervollständigen; würden sich mit diesen die
bedungenen 10,000 Mann Engländer und 6000 Holländer, sowie die
hessischen Truppen vereinigen, so würde man sowohl Frankreich, als
auch mit den durch Russen verstärkten österreichischen Truppen
Preußen kräftigen Widerstand leisten können; demgemäß stellte sie
den Antrag: England möchte 60,000 Russen in Sold nehmen und die
Subsidienverträge mit Kursachsen, Kurbayern und Hessen erneuern.
Auf diese letzteren Vorschläge erklärte nun der englische
Staatsrath sich bereit einzugehen, verlangte jedoch, daß Maria
Theresia eine Verstärkung von 25,000 bis 30,000 Mann (ungerechnet
die Besatzung Luxemburgs) nach den Niederlanden schicken (weil der
Beitritt Hollands nicht anders zu erwirken sei) und zum Schutze
Hannovers für den Fall eines preußischen Angriffes ein Heer
zusammenziehen sollte. Als nun aber der englische Staatssekretär
Holderneß sich nach Belgien begab, eröffnete ihm der
Generalgouverneur desselben, Prinz Karl von Lothringen, die
österreichischen Truppen dortselbst wären nur 20,000 Mann stark und
die Besatzung Luxemburgs allein erfordere davon 7000; außer den
Barriereplätzen sei kein fester Ort haltbar, und er könne sich nur
zur Deckung der am meisten [bookmark: page109] bedrohten holländischen Gränzpunkte
verstehen. Holland dagegen hatte seine Truppen zurückberufen und
wünschte sich durch einen Neutralitätsvertrag sicher zu stellen.
Somit mußten Belgien und Holland einem französischen Angriff
bloßgestellt bleiben, was der englische Staatsrath dem Wiener Hofe
bemerkbar zu machen nicht ermangelte.

		Wiewohl nun die Verhältnisse zwischen England und Oesterreich
sich dergestalt immer schroffer und spitzer ausbildeten, spielte
Kaunitz seine Rolle ganz auf die alte Weise fort. Im Mai d. J.
äußerte er den Wunsch, daß sich England und Frankreich vergleichen
möchten, und versicherte im Namen seiner Monarchin, »daß sie ihre
Interessen von jenen des Königs von England für unzertrennlich
halte«, oder vielmehr, »daß diese ganz dieselben seien«; Maria
Theresia sei überzeugt: »ihre Sicherheit sei allein in der ihrer
Verbündeten, und insbesondere Englands zu finden«; demnach sei sie
entschlossen, »ihre Verpflichtungen nicht bloß nach dem Buchstaben,
sondern nach dem Sinne der Verträge zu erfüllen und alle Kräfte
auf's Aeußerste zu diesem Zwecke anzustrengen.« In Bezug auf die
von England so dringend geforderten Unterstützungsheere in Belgien
und Hannover wurde als erste Bedingung festgestellt, daß Maria
Theresia zuerst durch Rußland gegen Preußen gesichert sein müsse,
wie denn Kaunitz noch ausdrücklich bemerkte, daß England Marien
Theresien nicht bloß als seine Verbündete gegen Frankreich, sondern
auch gegen Preußen betrachte. [bookmark: page110] England hingegen, seiner fruchtlosen
Bemühungen müde werdend, erklärte am 31. Mai, daß es nicht im
Einvernehmen mit Oesterreich wirken könne, wenn Maria Theresia die
an sie ergangenen Forderungen nicht definitiv annehme, und
»Europa's ganzes Staatensystem werde zu Grunde gehen.« In seiner
Erwiederung suchte sich der Wiener Hof wider den indirekten Vorwurf
der Undankbarkeit gegen England dadurch zu rechtfertigen, daß er
hervorhob, wie einerseits Oesterreich den Beistand der Seemächte
mit dem Blute seiner Völker erkauft, und wie anderseits seine
Bundesgenossen bei dem freundschaftlichen Verhältniß mit
Oesterreich sich neue Quellen von Reichthümern geöffnet hätten; er
hob zugleich hervor, daß Maria Theresia »noch nie die Freude gehabt
habe, zu sehen, daß ihre Bundesgenossen ihren Absichten
Gerechtigkeit wiederfahren ließen.« In ihrem Ultimatum erklärte
sodann Maria Theresia sich zur Unterhaltung von 25,000 Mann in den
Niederlanden bereit (die Besatzungen von Namur und Luxemburg in
diese Zahl nicht einbegriffen), aber unter der Bedingung, daß
England 20,000 und Holland wenigstens 6000 Mann stellten; außerdem
sollte der König von England die Anzahl der Hülfstruppen, die er
Marien Theresien senden wolle, angeben, sobald als möglich
Subsidienverträge abschließen, die russischen Truppen in englischem
Gold zum Schutze Oesterreichs gegen Preußen verwenden und alles
aufbieten, um eine von Italien her etwa drohende Gefahr unmöglich
[bookmark: page111] zu
machen. Bei Erfüllung dieser Bedingung, und sowie 20,000 Mann
englische Truppen nach Belgien marschirten, sollten die
österreichischen desgleichen thun. Bevor dies Ultimatum in Hannover
ankam (der König von England hatte sich in sein deutsches
Kurfürstenthum begeben), verlangte der englische Gesandte in einer
dem Wiener Hof übergebenen Denkschrift eine unumwundene Erklärung:
»ob Maria Theresia, im Falle eines Angriffs von Frankreich oder
seinen Bundesgenossen auf Hannover, zum Schutz dieses
Kurfürstenthums Truppen, und wie viel sie senden, endlich: wann
diese Armee aufbrechen würde, um sich mit den englischen und
hannöverschen Truppen zu vereinigen«? Diese kategorische Frage
wurde durch die Bemerkung verschärft: England würde aus der Zahl
der österreichischen Hülfsvölker und aus dem Eifer, womit man sie
stellte, die Gesinnungen des Wiener Hofes erkennen, »welchem
ebensowohl Dankbarkeit als Oesterreichs eigener Vortheil die
Nothwendigkeit: England beizustehen, fühlbar machen müsse.« In der
Antwort auf diese Denkschrift bezog sich Kaunitz lediglich auf das
dem englischen Gesandten zugestellte Ultimatum, und erklärte, daß
sich seine Monarchin jeder Auskunft über die in der Denkschrift
enthaltenen Fragen so lange enthalten müsse, als sich der König von
England über die Punkte des Ultimatums nicht erklärt habe. Hierauf
erklärte denn der Letztere, er wolle sich mit dem Hause Oesterreich
in keinen Federkrieg einlassen. Was das Verhältniß Oesterreichs zu
[bookmark: page112]
Frankreich betrifft, so hatte der englische Minister von der
ersteren Macht auch hierüber Auskunft verlangt, und (nach einem
Bericht vom 27. Juni 1755) von Kaunitz folgende erhalten, welche
ganz dem bisherigen Benehmen des klugen Diplomaten entsprach.
Kaunitz erklärte nämlich, daß Frankreich seine Friedensliebe rühme,
sich über England ungünstig auslasse und den Wiener Hof wider
dasselbe einzunehmen suche; »er (Kaunitz) kenne jedoch den
französischen Hof zu gut, als daß dessen kleine Künste ihn täuschen
könnten«; »wir haben« (sagte er ferner), »obwohl geheime, doch
wirksame Maßregeln ergriffen und alles so vorbereitet, daß wir, im
Falle es nöthig ist, ohne Verlust eines Tages in's Feld rücken
können«, worin eigentlich eine reservatio
mentalis in Bezug auf Schlesien enthalten war, während
England sich die Erklärung in Bezug auf einen Krieg in Belgien
auslegen sollte.

		Nun wurden die diplomatischen Anfragen und Erwiederungen
seltener; England, welches plötzlich klar sah, um was es sich
eigentlich handle, und welches sich überzeugte, daß es von Marien
Theresien keinen Beistand gegen Frankreich zu erwarten habe, wenn
es sich nicht mit ihr gegen Preußen zur Wiedereroberung Schlesiens
verbinde (was es unter den bestehenden Verhältnissen für Wahnsinn
erklärte), – England schickte sich nun an, zu handeln und sich
enger an Preußen anzuschließen, wozu auch Friedrich II. aus
mehrfachen Rücksichten bestimmt wurde, – einmal, weil er die
Absichten Oesterreichs [bookmark: page113] durchschaute, zweitens weil er wohl wußte,
daß er vereinzelt dastand, indem ihm von Rußland her Gefahr drohte,
ohne daß er sich auf Schweden als auf einen Gegenhalt verlassen
konnte, und indem Frankreich wieder nur geringen Eifer bezeigte,
sein Bündniß mit Preußen zu erneuern, welches im Mai 1756 zu Ende
ging; – er wollte den Frieden in Europa erhalten, weil er
mußte.

		Während nun Rußland die Vollziehung seines Vertrages mit England
verzögerte, beschleunigten Friedrich II. und Georg II. den Abschluß
eines Schutzbündnisses zwischen Preußen und England, welches am 16.
Januar 1756 zu Stande kam. Der betreffende Traktat von Whitehall
enthielt folgende Punkte: 1) der Traktat von Westminster, durch
welchen das Haus Brandenburg dem Hause Hannover die britische
Thronfolge garantirte, wurde bestätigt, 2) Georg II. verzichtete zu
Gunsten Friedrichs II. auf alle Rechte und Ansprüche auf
Ostfriesland, 3) Friedrich II. verpflichtete sich zur Erstattung
des Restes der Hypothek der englischen Nation auf Schlesien, 4) er
verband sich, auf alle Maßregeln Englands zur Erhaltung des
europäischen Friedens und zur Abhaltung fremder Truppen von
Deutschland einzugehen, 5) er nahm die Garantie der Generalstaaten
für das Haus Hannover über sich, wogegen Georg II. seinerseits
seine besondere Garantie für die von Friedrich II. erworbenen
schlesischen Lande in bester Form erneuerte. Zwei geheime Artikel
betrafen die [bookmark: page114] Ausnahme der österreichischen Besitzungen
in Belgien und Italien von der Garantie und die Verpflichtung
Englands zur Entschädigung der preußischen Handelsleute für nicht
wiedererstattete Prisen, welche ihnen die Engländer im vorigen
Kriege abgewonnen hatten, im Betrag von 200,000 Pfund Sterling.
–

		Diesen Vertrag hoffte man sowohl vor dem Wiener als auch vor dem
Petersburger Hofe um so leichter zu rechtfertigen, als der Zweck
desselben bloß die Erhaltung des Friedens betraf, den ja jede der
Mächte auch wieder als ihren obersten Zweck hinstellte. Rußland
gegenüber wurde erklärt, daß Oesterreich durch den Vertrag von
Whitehall nun gegen Preußen auf's Zuverlässigste (besser als durch
Gewaltmittel) gesichert sei, und daß demnach nunmehr (in Bezug auf
Oesterreichs frühere Erklärung) kein Hinderniß mehr im Wege stehe,
daß es sich für England thätig verwende. Wie sehr man sich nun über
Rußlands wahre Gesinnungen täuschte, ergab sich bald daraus, daß
die Kaiserin, als sie den russisch-englischen Vertrag vom 30.
September 1755 vollzog, noch die wichtige Bedingung beisetzte, daß
derselbe nur für den Fall gelte, wenn der König von Preußen die
Staaten des Königs von England oder seiner Bundesgenossen angreife,
unter welchen letzteren natürlicherweise auch Oesterreich
mitverstanden wurde.

		Was die Aufnahme des Vertrages von Whitehall am Wiener Hofe
betraf, so ahnte der englische [bookmark: page115] Minister Keith, welcher sich alle
Mühe gab, darzuthun, daß jener Vertrag nichts Feindseliges gegen
Oesterreich enthielte, sondern bloß zur Erhaltung des Friedens
dienen solle, nicht im Mindesten, welche Freude sich hinter der
kalten Höflichkeit in Kaunitzens Antworten verbarg; – »er habe nie
geglaubt, daß der König von England durch den preußischen oder
einen andern Vertrag die Verpflichtungen schwächen wolle, welche er
durch frühere Verträge gegen seine alten Verbündeten übernommen
habe,« bemerkte Kaunitz das erste Mal (7. April), und später (im
Mai): »die Kaiserin könne nicht verhehlen, daß die Beschränkung der
Neutralität auf die deutschen Länder sie ein wenig überrascht habe,
weil sie sich anderwärts in sichtlicher Gefahr befände; doch
wünsche sie dem Könige von England alles mögliche Gute, und daß man
aus dem Vertrage (besonders für das Kurfürstenthum Hannover) all
den Vortheil ziehen möge, welchen man erwarte.« Schärfere Ausdrücke
mußte der englische Gesandte am russischen Hofe hören; er erfuhr,
daß sich der Wiener Hof über Georg II. beklage, welcher
Oesterreichs Interesse dem Könige von Preußen aufgeopfert habe;
diesem Vorwurf kam noch die durch eine Schrift verbreitete
Nachricht zur Unterstützung sehr gelegen, daß der König von Preußen
mit dem Herzog von Nivernois unterhandle (Ludwig XV. hatte Diesen
im Dezember 1755 nach Berlin geschickt, um sich über die wahren
Absichten Englands und Preußens genau [bookmark: page116] zu erkundigen.
[bookmark: text17]F17 Obwohl nun Friedrich II.
dem Herzog von Nivernois zur besten Antwort den Vertrag mit England
gezeigt hatte, so wies man doch anderseits auf die Möglichkeit hin,
daß diese Unterhandlung Friedrichs mit Nivernois nicht ohne Wissen
Englands geschehen, und unterstellte: »Friedrich II. trachte nach
der Rolle eines Vermittlers, nach Ehre und Zuwachs an Land.« Der
Wiener Hof warf sogar die Andeutung hin, daß er unter solchen
Umständen wohl genöthigt werden möchte, sich nach anderen
Verbündeten umzusehen.

		Das Letztere eben hatte er nun aber bereits gethan, und allen
diesen kleinen Schauspielerkünsten der Diplomatie lag kein anderer
Zweck zu Grunde, als: Zeit zu gewinnen, um die mit Frankreich
eingeleitete Sache glücklich zum erwünschten Abschluß bringen zu
können; nichts konnte dem Wiener Hofe willkommener sein als eben
dieser preußisch-englische Vertrag, durch dessen Abschluß nun
Oesterreich gleichsam gezwungen zu sein schien, das alte System
[bookmark: page117]
aufzugeben, nachdem Kaunitz meisterhaft den Schein zu behaupten
gewußt hatte, als wolle er dasselbe aufrecht halten. Nach der (oben
erwähnten) Zusammenkunft zwischen Bernis und Stahremberg zu Babiole
(im Sept. 1755) und einer zweiten zu Luxemburg, woselbst der Plan
eines französisch-österreichischen Bündnisses entworfen und
erörtert worden war, trat der Abschluß des englisch-preußischen
ein, und der jenes ersteren wurde nun dadurch beschleunigt. Zu den
ursprünglichen Bedingungen desselben gehörte eine gegenseitige
Garantie für die beiderseitigen Besitzungen in Europa und für die
preußischen Länder; den letzteren Punkt bewilligte Maria Theresia
nicht ohne vorhergegangene lange Gegenvorstellungen; als die
Nachricht von dem englisch-preußischen Bündnisse eintraf, benützte
dies der österreichische Gesandte, um den beanstandeten Punkt im
Interesse seiner Monarchin durchzusetzen.

		So weit war die Sache gereift, als sie denn im österreichischen
Staatsrath zum Abschluß kommen sollte, und – noch wußte Marien
Theresien's Gemahl nichts davon! Erstaunt, entrüstet schlug Franz
I. bei der Nachricht von einem Bunde Oesterreichs mit Frankreich
auf den Tisch, rief: »Ein solches Bündniß ist unnatürlich und soll
nicht statt haben,« und verließ den Sitzungssaal. Marien Theresiens
Beifall entschied die Zustimmung der übrigen Mitglieder des
Staatsrathes, und auch Franz I. gab dann die seinige. [bookmark: page118]

		Am 1. Mai 1756 fand der Abschluß des Traktats von Versailles
zwischen Frankreich und Oesterreich statt; er hieß:
»Neutralitäts-Convention und Defensiv-Traktat der Einigung und
Freundschaft, zwischen Maria Theresia einerseits und Ludwig XV.
anderseits, für beide Monarchen und deren Erben, Nachkommen,
Königreiche, Staaten, Provinzen, Länder, Unterthanen und Vasallen
ohne alle Ausnahme.« Sie erneuerten den westphälischen Frieden und
alle seither abgeschlossenen Friedens- und Freundschaftstraktate
und garantirten sich wechselseits alle beiderseitigen Besitzungen,
und Oesterreich verband sich, im Angriffsfalle die französischen
Besitzungen in Europa (mit einziger Ausnahme des damals
ausgebrochenen Krieges zwischen Frankreich und England)
[bookmark: text18]F18; Frankreich verband sich, die Besitzungen Marien
Theresiens (ohne Ausnahme) zu beschützen durch eine Armee von
24,000 Mann, welche in 6 Wochen oder höchstens 2 Monaten
marschfertig sein sollte. Maria Theresia behielt sich (im 8.
Artikel) vor, die übrigen Mächte zu diesem »rein-defensiven
Traktat« einzuladen. Dieser Letztere erklärte übrigens deutlich
genug die entschiedene Neigung Marien Theresiens zum Krieg,
(während Friedrichs II. Friedensliebe damals eben so gewiß war) und
ließ nicht minder deutlich das Motiv erkennen, welches sie dabei
bestimmte. So war denn das »neue [bookmark: page119] System,« die Frucht jahrelanger
diplomatischer Künste, fertig und unwiderruflich, und Maria
Theresia hatte demnach denselben Weg eingeschlagen, wie weiland
Karl Albrecht von Bayern, nur mit dem Unterschiede, daß jener sich
vor dem stolzen Frankreich gedemüthigt hatte, um den Titel eines
deutschen Kaisers zu erlangen, und daß die deutsche Kaiserin Maria
Theresia sich herabgelassen hatte, an die – Pompadour zu schreiben,
um ihr entrissenes Erbland Schlesien wieder zu erobern; der Zweck
schien ihr das Mittel zu heiligen. Ihr Gemahl fühlte und dachte
diesmal deutscher als sie, aber er war zu schwach, seine Gefühle,
seine Ansichten zu behaupten und durchzusetzen. Selbst ihr
Beichtvater mißbilligte das neue System, und der Erzherzog Joseph
fragte seine Mutter wiederholt: »ob sie sich denn sicher glaube,
indem sie Frankreich traue, das sie so oft betrogen hätte?« Nicht
blos am Hofe, sondern auch in den weitesten Kreisen des Publikums
herrschte große Mißstimmung. Nicht ohne Interesse ist's, die
diplomatischen Hin- und Widerreden zwischen den österreichischen
und britischen Staatsmännern über das verhängnißvolle Bündniß zu
belauschen. Von Seiten des Wiener Hofes wurde bis zum letzten
Augenblick eine Sprache geführt, welche in der Diplomatie erlaubt
ist, weil eben der Zweck das Mittel heiligt; – Schattenparthieen,
welche nicht verheimlicht werden dürfen! Man höre!

		Unbefriedigt durch die Antworten Kaunitzen's, welcher in Bezug
auf die Unterhandlungen zwischen [bookmark: page120] Oesterreich und Frankreich erklärte:
»er habe ganz besondere Befehle, über diesen Punkt in keiner Weise
auf Erläuterungen einzugehen,« erbat sich und erhielt Keith eine
Audienz bei der Kaiserin [bookmark: text19]F19. Sie fand am 13. Mai, (dem
Geburtstage Marien Theresiens) statt. Freundlich empfing die
Kaiserin den englischen Gesandten, welcher nun alsobald auf die
Erklärung zurückkam, die er als schriftliche Verbalnote seinem Hofe
schicken sollte, nämlich: wie Maria Theresia durch die Beschränkung
der Neutralität auf die deutschen Lande ein wenig überrascht worden
sei u. s. w., Keith bemerkte darüber, »daß diese Erklärung seinem
Hofe als ein Aufgeben der alten Verhältnisse erscheinen werde.«
Hierauf erwiederte Maria Theresia: »Es ist nicht meine Schuld, wenn
dies der Fall ist. Nicht ich habe das alte System aufgegeben,
sondern Ihr Hof hat zu gleicher Zeit das System und mich verlassen,
indem er den Vertrag mit dem König von Preußen schloß. Die
Nachricht von diesem Vertrage hat mich so getroffen, als hätte mich
der Schlag gerührt, denn ob ich gleich von verschiedenen Orten
mancherlei Nachrichten erhielt, daß solch' ein Vertrag im Werke
sei, konnte ich doch niemals dahin gebracht werden, es zu glauben.
Jetzt aber, nachdem es gewiß ist, betrachte ich das alte System als
nicht mehr vorhanden, und deßhalb [bookmark: page121] muß ich auch entschuldigt sein, wenn
ich Maßregeln ergreife, die zu meiner Sicherung nöthig erscheinen.«
Auf die Entgegnung Keith's, daß der berührte Vertrag das alte
System keineswegs aufhebe und daß er durch die Abgeneigtheit des
Wiener Hofes, den englischen Plan der Vertheidigung anzunehmen,
herbeigeführt worden, sprach Maria Theresia: »Ohne auf die Gründe
einzugehen, welche den König von England vermocht haben, jene
Maßregel zu ergreifen, will ich Ihnen nur frei gestehen: ich und
der König von Preußen, wir sind zu einander unverträglich, und
keine Rücksicht kann mich je vermögen, in einen Bund einzutreten,
an welchem er Theil hat;« – worauf Keith bemerkte: ein solcher
Entschluß sei gegen das Interesse der Kaiserin, weil er dem König
von Preußen einen Vorwand gebe und der ihn gewissermaßen zwinge,
sich durch den Untergang des Hauses Oesterreich zu sichern. Nun
ging er auf das Verhältniß des Wiener Hofes zu dem französischen
über; die Kaiserin lehnte jedoch jede Erklärung darüber ab und
bemerkte bloß: »sie vermöge nicht einzusehen, wie England
verwundert sein könne, daß sie Verbindungen mit Frankreich eingehe,
nachdem Ersteres ihr durch den preußischen Vertrag ein Beispiel
gegeben.«

		Nun bat Keith um die Erlaubniß, bloß als Privatmann sprechen zu
dürfen, und es kam dann zu folgenden Reden und Gegenreden. »Mein
jetziges System« (sagte Maria Theresia) »ist, mich durchaus von
jedem Krieg fern zu halten; alle meine Maßregeln beziehen sich
[bookmark: page122] auf
diesen Zweck.« [bookmark: text20]F20 Als nun
Keith sich äußerte, er könne an ein Bündniß der Kaiserin mit einer
Macht, welche stets ihr und ihres Hauses Feind gewesen, nicht eher
glauben, als bis er ihre Unterzeichnung des Vertrages gesehen,
erwiederte sie: »Ich bin weit davon entfernt, französisch gesinnt
zu sein, und weiß, daß jener Hof mein Feind ist; allein der Friede
von Aachen und die damals, sowie vorher von mir erzwungenen
Abtretungen haben mir Arme und Beine abgeschnitten und mich in eine
Lage gebracht, wo ich wenig von Frankreich zu fürchten und nach
dieser Seite hin zu thun habe. Vielmehr muß ich die Maßregeln
ergreifen, welche nothwendig sind, das Wenige zu vertheidigen, was
man mir gelassen hat.« – »Die Abtretungen,« bemerkte Keith hierauf,
»seien unvermeidlich gewesen;« auch erinnerte er an Englands
Abtretungen von Cap Breton im Interesse Oesterreichs. »Wie können
Ew. Majestät« (fuhr er sodann fort) »glauben, durch eine Verbindung
mit dem treulosen französischen Hofe Sicherheit zu finden?« – »Und
warum soll ich nicht?« erwiederte Maria Theresia. Nochmals brachte
jetzt Keith alle Gründe gegen einen französisch-österreichischen
Bund vor, und schloß mit den Worten: »Es ist unmöglich, daß eine
Kaiserin und Erzherzogin von Oesterreich sich so erniedrigen und in
die Arme Frankreich's werfen sollte.« [bookmark: page123] Rasch antwortete Maria
Theresia: »Ich werfe mich nicht in die Arme Frankreichs, ich stelle
mich ihm zur Seite. Noch ist nichts mit dieser Macht vollzogen;
auch werde ich nichts wider England eingehen; aber eine
Uebereinstimmung war nöthig, und ich bin überzeugt, wenn Frankreich
sie annimmt, wird es sein Wort halten.« (Man erinnere sich an das
Datum dieser Audienz, den 13. Mai, und an das des Vertrags von
Versailles, den 1. Mai!) Nun erinnerte Keith an die pragmatische
Sanktion und an Englands Verdienste um Oesterreich. Da erwiederte
Maria Theresia: »Hätte Preußen nicht den Weg gezeigt, würde
Frankreich mich nicht angegriffen haben; auch kam der König von
England sehr spät zu meiner Vertheidigung. Ich kann mich um
entfernte Landschaften wenig bekümmern, muß mich auf Vertheidigung
meiner Erbstaaten beschränken und habe nur zwei Feinde zu fürchten:
die Türken und die Preußen. Bei dem guten Verständnisse, was jedoch
zwischen den beiden Kaiserinnen« (ihr selbst und Elisabeth von
Rußland) »obwaltet, werden sie zeigen, daß sie sich vertheidigen
können und selbst von diesen mächtigen Feinden wenig zu fürchten
haben.«

		Während Maria Theresia dergestalt ziemlich deutlich die Kaiserin
von Rußland als ihre Verbündete bezeichnete, glaubten gleichzeitig
England und Preußen, das Erstere mit Bestimmtheit, Friedrich II.
aber nicht ohne einiges Mißtrauen, des russischen Beistandes sicher
zu sein, und der Letztere schlug vor, daß sich die [bookmark: page124] 30,000 Mann
russischer Truppen in den Häfen Kurlands und Lievlands ein-, und in
Rostok ausschiffen sollten. Wiewohl nun wirklich Truppen in
Lievland zusammengezogen wurden, zeigte sich bald die wahre
Gesinnung des durch österreichischen Einfluß und österreichisches
Geld fortwährend bearbeiteten russischen Hofes; die Kaiserin
Elisabeth erklärte dem Grafen Esterhazy ausdrücklich: »Wenn Maria
Theresia von Preußen oder Frankreich angegriffen werde, wolle sie
derselben mit aller ihrer Macht zu Hülfe kommen.« In der That aber
brach sie ihre Verbindung mit England, um die Bedingungen jener mit
Oesterreich vom Jahre 1746 aufs Genaueste zu erfüllen.

		Erst am 12. Juni setzte Kaunitz den englischen Gesandten von dem
zwischen Oesterreich und Frankreich geschlossenen Vertrag in
Kenntniß, und berief sich zur Rechtfertigung desselben darauf, daß
man ja den westphälischen Frieden zu Grunde gelegt, daß mithin von
einem Umsturze der Reichsverfassung die Rede nicht sein könne.

		So weit waren die Verhältnisse gediehen. Für Maria Theresia
schien die größte Hoffnung eines günstigen Erfolges vorhanden, wenn
sie, durch Rußland, Frankreich und Sachsen gedeckt, den Versuch zur
Wiedereroberung Schlesiens machte, während Friedrich gute Gründe
hatte, die Erhaltung des Friedens zu wünschen und Alles dafür
aufzubieten, wenngleich ihm die feindseligen Absichten Oesterreichs
und Rußlands nicht entgingen. [bookmark: page125]
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			[bookmark: foot16]Bei Coxe und
Raumer, (»König Friedrich II. und seine Zeit«) welcher den Ersteren
ergänzt; Manches wörtlich.
	[bookmark: foot17]Der Grund der Sendung Nivernois' war die
Unschlüssigkeit der Kommission, welche Ludwig XV. zur Begutachtung
eines österreichischen Bündnisses niedergesetzt hatte, weil er,
nach der Zusammenkunft in Babiole, den Widerstand von Puisieux,
Saint Severin und Saint Florentin im Staatsrath befürchtete.
Ausdrücklich erklärte nun Ludwig XV. an Kaunitz: er wolle sich vor
dem Abschlusse über die wahren Absichten Preußens und Englands
erkundigen. – Nivernois sollte dem König von Preußen die
Souverainetät über die Insel Tobago antragen als Preis für die
Erneuerung des Bündnisses mit Frankreich, – ein Anerbieten, welches
Friedrich II. sehr lächerlich fand.
	[bookmark: foot18]Am 17. Mai 1756 erklärte England an
Frankreich, am 9. Juni das Letztere dem Ersteren förmlich den
Krieg.
	[bookmark: foot19]Bei Raumer, welcher
Coxe's Bericht ergänzt.
	[bookmark: foot20]Gleichwohl war schon am 18.
Februar von großen Kriegsrüstungen Oesterreich's die Rede. Man
vergleiche das, was zwei Monate später geschah.


	
		
		Die Rüstungen und Anfragen.

		Der englische Gesandte in Wien berichtete schon in der ersten
Hälfte des Juli 1756 von eifrigen Vorbereitungen zum Kriege, welche
man österreichischer Seits anstelle; so sollte jedes Regiment
Reiterei bis zum ersten Oktober von 800 auf 1000 Mann gebracht
sein, und aus Ungarn, sowie von anderwärts wurden Truppen
zusammengezogen. Dabei erklärte jedoch der Wiener Hof: »er habe
keine feindlichen Absichten, er wolle wenigstens nicht der
angreifende Theil sein;« eben dies war allerdings die ganz
folgerichtige Politik, wie Keith sie bald durchschaute, wenn er
bemerkte: »der Wiener Hof würde nicht betrübt sein, wenn der König
von Preußen den ersten Schlag thun wollte, damit Oesterreich
vertragsmäßig Frankreichs und Rußlands Beistand fordern könnte.« Es
lag Oesterreich Alles daran, und mußte ihm daran liegen, den Schein
des Angriffs auf Friedrich II. zu wälzen; dieser Grundsatz leitete
denn auch, wie wir gleich sehen werden, das ganze Benehmen des
Wiener Hofes während der Rüstungen, welche fort und fort mit großem
Eifer fortgesetzt wurden. Als Grund derselben gab der Wiener Hof
an, daß die Bewegungen im preußischen Heere und die Absicht
Friedrich's II., an den österreichischen Gränzen Lager zu bilden,
die Nothwendigkeit auferlegten, sich in vollkommenen
Vertheidigungsstand zu setzen; worüber später ein Näheres. [bookmark: page126]

		Dem König von Preußen blieb unter diesen Umständen nichts übrig,
als auch seinerseits seine Kriegsrüstungen zu betreiben; zugleich
befolgte er den Rath des englischen Gesandten Mitchell: »von
Oesterreich eine Erklärung zu verlangen, ob es ihn angreifen
wolle«, – obgleich er von diesem Schritte nichts erwartete. Kaunitz
bemerkte über diese sehr richtige Maßregel Friedrich's gegen den
sächsischen Gesandten, den Grafen Flemming: »der König von Preußen
hatte einen doppelten Zweck, welchen wir hier gleichmäßig vermeiden
wollten, erstens: zu Erörterungen und Aufklärungen zu gelangen,
welche eine Unterbrechung der Maßregeln veranlassen konnten, deren
kräftige Fortsetzung wir für nöthig hielten; und zweitens: die
Sache weiter zu führen, zu anderen Vorschlägen und wesentlicheren
Verpflichtungen.« Und so ertheilte denn Maria Theresia im Juli auf
die durch den preußischen Gesandten Klinggräf an sie ergangene
höfliche Anfrage die allgemein gehaltene Erklärung: »So wie sich
die Angelegenheiten jetzt in der Krisis befänden, habe sie es für
nöthig gehalten, Maßregeln für ihre eigene Sicherheit und für die
ihrer Verbündeten zu ergreifen, welche Niemand beeinträchtigen
sollten.« Dabei wurden die Rüstungen fortgesetzt, und man erwartete
für den Anfang Septembers die Zusammenziehung von 60,000 Mann (ohne
die Husaren und 11 bis 12,000 Mann Warasdiner) in Böhmen und
Mähren.

		Dieser Umstand konnte nur dazu beitragen, die Besorgnisse [bookmark: page127] Friedrichs
vor feindlichen Absichten Oesterreichs zu vermehren; er versicherte
Klinggräf (wie auch Mitchell) daß er Beweise von den Angriffsplanen
Oesterreichs und Rußlands in Händen habe, und glaubte, daß die
Ausführung derselben nur deßhalb verschoben werde, weil die Russen
noch nicht gehörig vorbereitet seien. »Ich glaube im Recht zu sein«
(schrieb er an Klinggräf) »wenn ich von der Kaiserin eine formelle
und kategorische Erklärung fordere, bestehend in einer mündlichen
oder schriftlichen Versicherung, daß sie nicht die Absicht habe,
mich im Laufe des gegenwärtigen oder des künftigen Jahres
anzugreifen. Es gilt mir gleich und hängt von dem Belieben der
Kaiserin ab, ob diese Erklärung schriftlich oder mündlich, in
Gegenwart des französischen und englischen Gesandten geschehe. Man
muß wissen, ob wir Krieg oder Frieden haben. Ich mache die Kaiserin
zur Schiedsrichterin darüber. Sind ihre Absichten lauter, so ist
jetzt der Augenblick vorhanden, dieselben an den Tag zu legen. Gibt
man mir aber eine orakelmäßige, unbestimmte, nicht bündige Antwort,
so wird sich die Kaiserin selbst alle Folgen eines Stillschweigens
vorzuwerfen haben, durch welches sie mich in der Voraussetzung der
gefährlichen Projekte bekräftigt, die sie im Verein mit Rußland
gegen mich gebildet hat. Ich nehme den Himmel zum Zeugen, daß ich
an allem daraus folgenden Unglück unschuldig bin.« Am 9. August
betrachtete er den Bruch mit Oesterreich – nach allen genauen
Berichten aus Wien – als unvermeidlich. [bookmark: page128] Gleichwohl hatte er seine
Anfragen am Wiener Hofe, seine Bitten um eine bestimmte Erklärung
wiederholt; England lag ihm dabei seit einiger Zeit dringend an: er
möge nicht angreifen, um nicht dadurch Rußland die Gelegenheit zu
einem offenbaren und unmittelbaren Anschluß an Oesterreich und den
willkommenen Vorwand zu geben; den Angriff hielt Georg II. erst
dann für zulässig, wenn alle anderen Mittel zur Sicherung
Friedrichs fehlgeschlagen wären. Friedrich seinerseits hielt sich
gerüstet, einen Angriff zurückzuschlagen oder einem solchen
zuvorzukommen, und er glaubte (wie er sich gegen Mitchell äußerte),
»nicht der könne als Angreifender betrachtet werden, der den ersten
Schlag gibt, sondern der, welcher diesen Schlag nothwendig und
unvermeidlich macht [bookmark: text21]F21. Schon im Juni hatte er zwei
Heere, deren eines er selbst, deren anderes Schwerin führen sollte,
schlagfertig und zum Einfall in Sachsen bereit dastehen. Auf die
neue Anfrage Friedrichs gab nun der Wiener Hof, sein Prinzip
konsequent durchführend, am 21. August eine Erklärung, welche dem
König von Preußen eben so wenig genügen konnte, als die frühere,
und wodurch die Sache nicht um Haaresbreite weiter gebracht wurde;
der Wiener Hof stellte nämlich bloß die Existenz eines
Angriffsbündnisses zwischen Oesterreich und Rußland gegen Preußen
in Abrede, ließ [bookmark: page129] jedoch den eigentlichen Fragepunkt, ob
Maria Theresia ihn im Laufe des gegenwärtigen oder des
nächstfolgenden Jahres anzugreifen beabsichtige, gänzlich
unberührt. Noch jetzt sagte Friedrich: »Ich bin so sehr zum Frieden
geneigt, daß jede Erklärung mir genügt hätte, wenn ich darin nur
irgend eine Zusicherung für meine Sicherheit gefunden hätte; ich
las die letzte Antwort mehrere Male, aber ich kann daselbst nichts
der Art entdecken.« Da setzte denn Friedrich zu Ende Augusts sein
Heer gegen Sachsen in Bewegung, erklärte jedoch nochmals, sobald
der Wiener Hof die gewünschte Zusicherung abgebe, wollte er
zurückgehen, entwaffnen und alle Gründe des Argwohns beseitigen.
Der Wiener Hof entsprach den Wünschen des Gegners, den er
demüthigen wollte, nun um so weniger, da er jetzt am Ziele seiner
langen beharrlich durchgeführten Bemühungen stand; das
Stillschweigen des Wiener Hofes war so beredt als eine laute
Kriegserklärung, und als solche nahm es Friedrich II. denn auch
auf.

		Gleichzeitig waren die Rüstungen auch Gegenstand eines Reskripts
Marien Theresiens an die kaiserl. königlichen Minister (vom 24.
Juli 1756), und eines königl. preußischen Reskripts an den
preußischen Gesandten am Reichstag zu Regensburg (vom 17. August)
gewesen. Maria Theresia erklärte die Veranlassung der von ihr
vorgenommenen Rüstungen durch die Pflicht: ihre Erblande vor den
als faktisch angeführten drohenden Bewegungen Friedrichs zu
schützen; und fügte noch hinzu: ihre Rüstungen würden – [bookmark: page130] dem
Vernehmen nach – durch die protestantischen Höfe noch insbesondere
dahin mißdeutet, als enthalte ihr Freundschaftsbündniß mit
Frankreich geheime Artikel, »so die völlige Unterdrückung des
protestantischen Religionswesens und Conversionscasum des
Erbprinzen von Hessen-Kassel zum eigentlichen Gegenstand hätten,
und daß zugleich darinnen wegen der Römischen Königswahl zu Faveur
Unsers ältesten Cron-Prinzen dem Reich präjudicirliche
Verabredungen enthalten wären,« welchen Gerüchten sie hiermit
ausdrücklich widersprochen haben wollte, und ihre Gesandten in
diesem Sinne anwies. – Friedrich II. stellte in seinem
obenerwähnten Reskript die von Maria Theresia angeführte Behauptung
in Abrede, daß seine Rüstungen die ihrigen veranlaßt hätten; er
wies darauf hin, daß sie schon zu Ende des Mai, da er noch an keine
Bewegungen seiner Truppen gedacht habe, die Rüstungen begonnen und
eifrig fortgesetzt, ja seine Gränzen mit ihren Völkern so zu sagen
überschwemmt, viele beträchtliche Magazine in Böhmen errichtet,
ihre Festungen in wehrhaften Stand gesetzt und mit Munition
versehen u. s. w.; in Böhmen und Mähren stünden
römisch-kaiserlicher Seits mehr als 80,000 Mann, »mit allem
Kriegs-Attirail, einer konsiderablen Anzahl Bagage, Proviant und
Munitions-Wagen,« ja selbst einen starken Train
Belagerungsartillerie habe sie zusammenziehen lassen. Wenn der
Wiener Hof versichere, daß er diese Zurüstungen auch deßhalb
gemacht habe, um seine Obliegenheit gegen [bookmark: page131] seine Bundesgenossen zu
erfüllen, so »wird wohl kein vernünftiger Mensch dergleichen
Ausstreuungen Glauben beimessen, da jene ebensowenig etwas von
irgend einer Puissance zu befahren
haben.« Der Neutralitäts-Traktat zwischen Preußen und England
(wurde abermals versichert) sei lediglich »auf die Erhaltung des
Ruhestandes und Tranquillität des geliebten deutschen Vaterlandes
gerichtet gewesen.« Ob der Traktat zwischen Oesterreich und
Frankreich noch einige geheime Artikel enthalte, müsse er
schlechterdings dahingestellt lassen, obwohl man es den
protestantischen Reichsfürsten nicht verdenken könne, wenn sie bei
den gegenwärtigen mißlichen und weitaussehenden Zeitläuften einige
Unruhe blicken ließen.

		Was nun den wirklichen Zustand der Rüstungen betraf, so zählte
die österreichische Heeresmacht damals 150,500 Mann (wovon jedoch
an 40,000 in Italien und den Niederlanden standen) und die
preußische 145,200 Mann.

		Der Würfel war also gefallen und rasch schritt Friedrich II. an
der Spitze seiner braven Krieger den Feinden entgegen, welche ihn
umdrängten. Der siebenjährige Krieg begann, in welchem abermals
Deutsche Deutschen gegenüber standen, um ihr Blut in den
Streitsachen der Fürsten zu vergießen. Der zweite Theil jener
Tragödie des österreichischen Erbfolgekrieges, ein Schritt weiter
zur Auflösung der alten Reichsverfassung, zur Zersplitterung, zur
Entnationalisirung der Deutschen! Deutsche, Franzosen und Russen
einerseits, – Deutsche und Engländer anderseits [bookmark: page132] nannten sich unter
einander Brüder, aber der Preuße mordete den Oesterreicher, der
Oesterreicher den Preußen, und jeder Theil fand den höchsten Ruhm
darin, nicht mehr Deutscher, sondern Preuße oder Oesterreicher zu
heißen. Unselige Zeiten, in welchen der Krieg bloß Fürstensache
ist! Da wird die Willkür in den Begriff einer höhern Nothwendigkeit
gekleidet, welche die Erstere rechtfertigen soll; da gilt bloß das
Gebot des Augenblicks, und alle Grundpfeiler von Treue stürzen
unter den Schlägen der Gewalt zusammen. Bald genug sollte eine
Gewaltthat Friedrichs II. einen Beweis dafür liefern. Blickt man
tiefer auf die Grundwurzel aller Möglichkeiten hinab, wie der Stamm
der schlimmen Wirklichkeit aus ihnen erwächst, so ist sie der
Absolutismus; der Begriff von einer unmittelbar durch Gottes Gnaden
geschaffenen Majestät, welche nicht bloß über, sondern auch außer
dem Volke von vornherein existire, von der unbedingten
Nichtverantwortlichkeit des Regenten vor dem Volke, woraus sich
leicht jede andere Nichtverantwortlichkeit als Konsequenz ableiten
läßt, – ein Begriff, welchen Deutschland lediglich dem römischen
Recht zu verdanken hat, denn im deutschen Wesen, wie es
ursprünglich war und so weit es sich in seiner Ursprünglichkeit
frei und schön entwickeln konnte, war derselbe nicht zu finden; da
ist immer bloß Mitwirkung des Volks und der Fürsten, inniger (weil
rechtlich begründeter und in der Rechtsnatur beiderseits
anerkannter) Verband zwischen Beiden, ein »Mitrathen [bookmark: page133] und
Mitthaten,« also ein wechselseitiges Ergänzen der Einsicht, ein
wechselseitiges Berichtigen des Rechtsirrthums, ein wechselseitiges
Beschränken der persönlichen Leidenschaft durch die Klarheit des
Rechtes. Unter solchen naturgemäßen und in Deutschland als Ausdruck
des Nationalwesens geschichtlich nothwendigen Verhältnissen, welche
im 18. Jahrhundert sogar bis zur Erinnerung an dieselben erloschen
waren, ist ein bloßer Krieg der Fürsten um ihrer eigenen Interessen
willen ohne Volks-Zurathen und ächtes »Zuthaten« unmöglich. Möchte
er in deutschen Landen wenigstens künftig unmöglich, und möchte nie
ein Fürstenkrieg mehr sein, der nicht auch reine Volkssache
wäre.

		Ueberblickt man schließlich die Ursachen des siebenjährigen
Krieges, so ergibt sich allerdings ohne den mindesten Zweifel, daß
Maria Theresia denselben veranlaßte und herbeiführte, daß sie
Friedrich II. zur Eröffnung der Feindseligkeiten zwang und zwingen
wollte. Und dennoch ist das Motiv, welches sie beseelte, nicht bloß
begreiflich, sondern auch entschuldbar. Friedrich hatte ihre
tiefste Noth benutzt, um ihr ein Erbland zu entreißen, in dessen
Besitz sie nach seinen Ansprüchen und Ableitungen keine Verjährung
schützen sollte! Sie vermochte nun auch keine um so viel jüngere
Verjährung des Besitzstandes anzuerkennen, und die Friedensschlüsse
betrachtete sie eben so wie den Krieg, der ihr Schlesien entrissen
hatte, bloß als Akt der Uebermacht, welcher sie hatte nachgeben
müssen. Man darf nicht vergessen, daß Maria Theresia jedes Zugeben
[bookmark: page134] von
Verminderung des Umfangs und der moralischen Bedeutung ihrer
Monarchie mit demselben Hochgefühl abwies, wie Friedrich das Ziel
seines Strebens und Lebens in der Vermehrung, in der erhöhten
Bedeutung der seinigen erkannte, daß sie sich vertrauensvoll von
der Strömung einer Politik hinreißen ließ, welche das Ansehen und
die Macht des Hauses Oesterreich als höchstes Prinzip erkannte.

		[image: .]

			[bookmark: foot21]Diese Erklärung bildete
auch den Inhalt einer gedruckten »Abhandlung von dem Unterschiede
der Off- und Defensiv-Kriege.«
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